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1, Teil
FRAGESTELLUNG

§ 1 Begrifii, Formen und Bedeutung des
kooperativen Fioderalismus

I. Gegenwirtige Entwicklungstendenzen des
Foderalismus

Wenn man heute die verschiedenen Bundesstaaten iiber-
blickt, so zeigt sich, dal} sie trotz bedeutender struktureller
Unterschiede in einem Punkte eine weitgehende Parallelitat
der Entwicklung aufweisen: Praktisch iiberall sto3t die Auf-
rechterhaltung der bisherigen bundesstaatlichen Ordnung
auf Schwierigkeiten, die sich aus der Bewiltigung der dem
modernen Verwaltungs- und Sozialstaat gestellten Aufgaben
ergeben. Zusammen mit der groBeren Mobilitdt der Bevol-
kerung haben sich vor allem die neuen wirtschaftlichen,
sozialen, planerischen und technischen Staatsaufgaben im
Sinne eines Abbaues des Bundesstaates und der Selbstidndig-
keit der Gliedstaaten ausgewirkt!. Es wiire allerdings ver-
fehlt, einseitig und absolut von einer Zuriickdrangung oder
Entwertung des foderalistischen Gedankens zu sprechen.
Wihrend in den bisherigen Bundesstaaten die erwidhnte zen-

1 Hessg, Grundziige 88f. ; Bundesstaat 14 1. ; LErcHE 68 fI.; SCHEU-
NER, Wandlungen 517; Ermacora, Foderalismus 237ff.; WHEARE
Government 237ff.; FriEDRICH, Trends 41 ff.; ANDERsON, Rela-
tions 8fI.; ELazar, Federalism 3f., 186 ff.; McWHINNEY, Com-
parative Federalism 16f.
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tralistische Entwicklung festzustellen ist, wird heute in ver-
schiedenen Staaten, die eine zentralistische oder einheits-
staatliche Struktur haben, eine regionale oder foderalistische
Aufgliederung diskutiert. Und auch auf internationaler
Ebene hat die Idee der foderativen Zusammenschliisse an
Gewicht stets zugenommen 2.

Auch die Schweiz steht unter dem Gesetz einer zentra-
listischen Entwicklung. Die Griinde, welche zu einer Ver-
stirkung der Bundesgewalt und zu einer Beeintrichtigung
des kantonalen Selbstindigkeitsbereiches gefiithrt haben,
sind bekannt und sollen hier nicht behandelt werden; sie
sind andernorts ausfihrlich dargestellt worden 3.

Die tiefe Verwurzelung der Idee des Foderalismus, die
trotz aller Beeintrichtigungen auch heute noch in der
Schweiz festzustellen ist 4, hat einer Gegenbewegung gerufen.
Die Belebung der Initiativkraft der Kantone und die Suche
nach neuen IFormen und Institutionen des IFoderalismus
stehen zur Diskussion. Eine Sicherung der Selbstindigkeit
und Selbstverantwortung der Kantone wird vor allem in
einer verstirkten Zusammenarbeit zwischen den Kantonen,
wie auch zwischen Bund und Kantonen erstrebt. Dic strenge
Aufteilung der Kompetenzen soll ergiinzt werden durch die
gemeinsame Besorgung von Staatsaufgaben. Koordination
und Kooperation sollen die Modalititen des Gebrauchs der
kantonalen Autonomie erweitern. Als bedeutendste Bei-
spiele fiir die neuen Formen foderalistischer Zusammenarbeit
kénnen der NationalstraBlenbau, die Hochschulforderung,
die Aufstellung einer Interkantonalen Mobilen Polizei sowie

die Bestrebungen zu einer Schulkoordination genannt wer-
den.

* FRIEDRICH, Trends 176 fI.; Tendencies 21¥.

8 ScHINDLER, Entwicklung 45 ff.; Entwicklungstendenzen 69811, ;
AUBERT 531, ; KAar, Foderalismus 1111T.; HuBer, Gedanken
481f.; ImBoDEN, Problematik 223 ff.; Biirar 23 1.

' Vgl. KXar1, Sinn 44 f1.; Auert 2031,
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I'1. Begriff und Bedeutung des kooperativen
Foderalismus

Der Terminus «kooperativer Foderalismus» ist ein Mode-
wort, das oft ohne klare Vorstellung gebraucht wird; er er-
scheint vielfach geradezu als Ausdruck der Sehnsucht nach
einer neuen Form von Foderalismus, die allen Erfordernissen
einer modernen Staatsordnung zu geniigen vermag. In den
USA erfiillen die Bezeichnungen «cooperative federalismy,
«creative federalism» und «new federalism»?® offenbar eine
ahnliche Funktion.

Als wissenschaftlich verwendbares Instrument will der
Begriff des kooperativen FFoderalismus alle Formen der
Zusammenarbeit zwischen Gliedstaaten (Kanto-
nen) oder zwischen Gliedstaaten (Kantonen) und
Bund erfassen, wobei diese Zusammenarbeit auf freiwilliger
Basis erfolgen oder aber durch eine Norm des Bundesrechtes
besonders vorgesehen sein kann. Zwel oder mehrere zum
Bundesstaat gehorende Gemeinwesen machen von ihren ge-
trennt bestehenden Kompetenzen einen koordinierten Ge-
brauch. Der kooperative Foderalismus findert nichts an der
bundesstaatlichen Kompetenztrennung, sondern bezieht
sich nur auf die im Sinne der foderativen Zusammenarbeit
erfolgende Ausiibung der Kompetenzen. Auch dort wo er
zu einer Koordination, zu einer Rechtsvereinheitlichung
fiihrt, ist er streng vom Zentralismus zu trennen. Der ko-
operative Foderalismus kann in der gemeinsamen Besorgung
von Staatsaufgaben bestehen, welche die Beteiligten bindet;
diese Bindung ist aber nicht so sehr eine Verneinung der
Autonomie als vielmehr Ausdruck der koordinierten Beniit-
zung der Autonomie.

Man kann horizontalen und vertikalen koopera-
tiven Foderalismus unterscheiden ¢, Bei der horizontalen
Kooperation wirken die Gliedstaaten, d.h. die Kantone, zu-

5 Vgl. FriepricH, Trends 8.
¢ HuBER, Gedanken 494 ff.
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sammen, z.B. in der Form von interkantonalen Vereinba-
rungen oder interkantonalen Direktorenkonferenzen. Um
vertikale Kooperation handelt es sich bei der Zusammen-
arbeit zwischen Bund und Gliedstaaten, z. B. im FFalle eines
Verwaltungsabkommens zwischen dem Bund und einem
Kanton, aber auch bei der Beteiligung der Kantone am Voll-
zug von Bundesgesetzen.

Horizontale und vertikale Zusammenarbeit konnen auch
kombiniert sein. Interkantonale Vereinbarungen, an denen
auch der Bund beteiligt ist, und interkantonale Direktoren-
konferenzen, an denen Vertreter des Bundesrates teilneh-
men, sind Beispiele dafir.

Die Bezeichnung «kooperativer Foderalismus» kann in
dem Sinne irrefiihrend wirken, als sie den Anschein erweckt,
es gebe auch einen Foderalismus ohne Kooperation. Jede
bundesstaatliche Ordnung beruht aber auf einer Verbin-
dung von Kompetenzteilung und Zusammenarbeit
derverschiedenen Kompetenztriger, von Aufgaben-
teilung und Einordnung aller Aufgaben in eine umfassende
Gesamtordnung?. Der foderalistische Pluralismus ist stets
Teilung und Zuordnung. Ein Bundesstaat ohne jede Ko-
ordination und Kooperation ist nicht denkbar. Allerdings
bestehen bedeutende Unterschiede in der Akzenlselzung:
Eine Bundesverfassung kann mehr die Aufteilung in inner-
lich geschlossene und selbstiindige Kompetenzbereiche je
des Bundes und der Gliedstaaten betonen — wie dies die Ver-
fassung der USA urspriinglich tat — oder sie kann von vorn-
herein eine gewisse Verflechtung der Kompetenzen von Bund
und Gliedstaaten innerhalb cinzelner Sachgebicte vorschen
- wie dies beim schweizerischen Bundesstaat der Fall isL.

—

" SCHEUNER, Struktur 641f., 647; Wandlungen 514; Huser, Ge-
danken 495f.; McWrinNEY, Comparative Federalism 191, ; Fode-
ralismus 58 ff. — Burckuarpt betont, da Bund und Kantone
«darauf bedacht sein miissen, zwei Teile einer Rechtsordnung
herzustellen, die aufeinander passen, die zusammen ein brauch-
bares und verniinftiges Ganzes machen» (IKommentar 21).
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Das Besondere des sog. «kooperativen Foderalismus» liegt
nur darin, dal} er in ganz grundsétzlicher Weise die Mdglich-
keiten des Zusammenwirkens derverschiedenen Kompetenz-
trager im Bundesstaat hervorheben will. Das kooperative
Element hat heute eine verstirkte Bedeutung, weil sich im
modernen Sozial- und Verwaltungsstaat die einzel-
nen Staatsaufgaben nicht mehr im gleichen MafBle wie friiher
zu selbstindigen Kompetenzgruppen zusammenfassen las-
sen. Die sachliche Verflechtung der Staatsfunktionen fiihrt
im Bundesstaat notwendigerweise zu einer Verflechtung der
Kompetenzen, die eine Zusammenarbeit erfordert. Die Al-
ternative dazu ist nur der Zentralismus.

Die Betonung des foderativen Zusammenwirkens sollte
aber nicht dazu verleiten, die grundsédtzliche Bedeu-
tung der bundesstaatlichen Kompetenzteilung zu
ibersehen. Die Institutionen des kooperativen Foderalismus
miissen die in der Bundesverfassung festgelegte Verteilung
der Kompetenzen und Verantwortungen zwischen Bund
und Gliedstaaten beachten. Eine «kooperative» Aushéhlung
der verfassungsmiBigen Kompetenzordnung gefdhrdet den
Bundesstaat. Die foderalistische Zusammenarbeit hat die
Bedeutung einer Erginzung der Aufgabenteilung.

Der kooperative Foderalismus ist nicht eine
Schopfung von heute. In der Schweiz hatte frither die
interkantonale Zusammenarbeit in der Form von Konkor-
daten in vielen Gebieten die Rechtsvereinheitlichung durch
den Bund vorbereitet ®; der kooperative Foderalismus war in
diesen Fillen geradezu ein Mittel zur Stirkung der Bundes-
gewalt, erfiillte also die gegenteilige Funktion von heute.

Die foderative Kooperation kann in zwei Hinsichten zu
einer Stiarkung des Féderalismus beitragen. Einerseits
befidhigt das gemeinsame Vorgehen die Kantone zur Bewal-
tigung von Verwaltungsaufgaben, die sie allein nicht iiber-
nehmen koénnten, und die Zusammenarbeit mit dem Bund

8 Vgl. hinten § 2 bei A. 3311.
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ermoglicht den Kantonen eine Beteiligung an Bundesauf-
gaben, die der Bund sonst selbsténdig erfiillen wiirde. Ander-
seits fithrt der kooperative IFoderalismus zu elastischen
Organisationsformen, die im Gegensatz zu starren Kompe-
tenztrennungen der dynamischen Natur des modernen Ver-
waltungsstaates besser angepalit sind?. Dieser elastische
Charakter erlaubt es, auch die Gemeinden in eine dreistufige
Zusammenarbeit einzubeziehen; dies bietet im Hinblick auf
die Bedeutung der Gemeindeautonomie und das Gewicht der
Verwaltungsfunktionen, die von Grof3stidten besorgt wer-
den, Vorteile®,

Institutionen des kooperativen Foderalismus sind in ver-
schiedenen Bundesstaaten, so neben der Schweiz besonders
in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland, zur
Ausbildung gelangt. Das sollte nicht dazu verleiten, den ko-
operativen Foderalismus aus dem Begriff des Bundesstaates
ableiten zu wollen. Es ist bis heute nicht gelungen, einen
allgemeingiiltigen Bundesstaatsbegriff zu formulieren, der
eine materiale Aussage iiber die Struktur der bundesstaat-
lichen Ordnung zu machen vermdochte. Jeder Bundesstaat
hat sein eigenes Gepriige'. Und deshalb ist auch eine allge-
meine Theorie des kooperativen Foderalismus ausgeschlos-
sen. Die institutionellen Formen und die prakti-
sche Bedeutung des kooperativen Foderalismus
sind verschieden, je nach der besonderen Struk-
tur der Bundesstaaten. Die Starrheit einer vor allem

! FriEDRICH, Trends 3 1., 176 f. ; GRAVES, Relations 291.; McWHIN-
NEY, Fioderalismus 64f.; ScHEUNER, Wandlungen 513.

" Derin Amerika gelaufige Ausdruck «infergovernmental relations»
erlaubt es sehr gut, den Dualismus Bund-Gliedstaaten zu einer
dreistufigen Zusammenarbeit zu erweitern (vgl. ANDERSON, Na-
tion 16ff.; Relations 3, 86fI.; Graves, Relations 181f.). In der
Bundesrepublik Deutschland erfiillt der Begriff der «Ge-
meinschaftsaufgabe» eine dhnliche Funktion, indem er Bund,
Linder und Gemeinden gleichermallen erfaBt (KéusLE, Gemein-

. schaftsaufgaben 17 1. ; vgl. auch hinten § 5/A bei A.54).
ErMAcORA, Wesen 523; Graves, Relations 7; RIkeR Hl.
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durch die Verfassungspraxis weiterentwickelten Bundes-
verfassung kann sich dahin auswirken, daf} — wie in den USA
— auf kooperativem Weg angestrebl wird, was in einem
anderen Bundesstaat durch Begriindung ciner neuen Bun-
deskompetenz auf dem Weg der Verfassungsrevision erreicht
wird. Von grofler Bedeutung ist sodann die Motivierung des
Foderalismus: Wird die Daseinsberechtigung des Bundes-
staates in der Ermoglichung lokal verschiedenartiger Rege-
lungen erblickt, dann muf} eine Koordination der Kantone
als nicht sinnvoll betrachtet werden, wenn sie zu einer frei-
willigen Rechtsvereinheitlichung fiithrt; bei dieser Betrach-
tungsweise stellt die unitarische Losung, auch wenn sie von
den Kantonen selbst aufgestellt wird, einen Widerspruch
zur Idee des Bundesstaates dar. Zu einem andern Resultat
gelangt man jedoch, wenn die bundesstaatliche Ordnung
aus dem Gedanken der Autonomie der Kantone begriindet
wird ; eine Selbstkoordination der IKantone, die eine Rechts-
vereinheitlichung bezweckt, erscheint dann als eine in ko-
ordinierter Form vorgenommene Ausiibung der kantonalen
Autonomie, und die unitarische Losung widerspricht so be-
trachtet dem foderalistischen Prinzip nicht!2. Fiir die Form,
in welcher der kooperative Foderalismus zur Ausgestaltung
gelangt, ist zudem entscheidend, ob die Bundesverfassung
die Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Glied-
staaten im Sinne einer moglichst strengen Trennung um-
schreibt oder aber eine Beteiligung der Gliedstaaten an der
Besorgung von Bundesaufgaben und umgekehrt zulaft oder
gar vorschreibt. Die foderalistische Zusammenarbeit hdngt
schlieBlich auch vom Umfang der gliedstaatlichen Kompe-
tenzen ab; wo dieser — wie in Osterreich — schr beschrankt
ist, kann der kooperative Foderalismus sich nicht stark ent-
falten. Vor allem hat die Art der Verteilung der Finanz-
kompetenzen cinen grofien EinfluB auf diec Formen der Zu-
sammenarbeit.

12 Vgl. dazu auch Hessg, Bundesstaat 21.
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ITI. Formen des kooperativen FFoderalismus

Die Formen und Instrumente der Zusammenarbeit im
Bundesstaat sind aullerordentlich vielfiltiger Art. Sie lassen
sich nicht in ein System eingliedern!®, Wir wissen auch heute
noch gar nicht, welche Koordinations- und Kooperations-
formen die Zukunft hervorbringen wird. Die bisherigen
Formen der Zusammenarbeit weisen eine Reihe von struk-
turellen Unterschieden auf, die sich in einzelnen Koopera-
tionsinstituten tiberlagern kénnen. Abgesehen von dem vorn
erwahnten Gegensatz von horizontaler und vertikaler
Zusammenarbeit sollen die wichtigsten Unterschiede im
folgenden genannt werden.

A. Zusammenarbeit in Rechtsetzung, Verwaltung
und Justiz

Grundsitzlich konnen die im Bundesstaat zusammen-
geschlossenen Gemeinwesen bei allen Staatsfunktionen mit-
einander zusammenarbeiten. In den Bereich der Recht-
setzung fallen interkantonale Vereinbarungen, durch wel-
che z.B. die Schiffahrt oder Fischerei auf Grenzgewiissern
einer einheitlichen Regelung unterstellt werden'. Am héu-
figsten ist die Kooperation in der Verwaltung: Es gibt
heute sehr viele Verwaltungsabkommen® und Koordina-
tionskonferenzen von Verwaltungsbehérden?s, Dabei kann

¥ Krarp hat versucht, ein System der Stufen der «horizontalen
Selbstkoordination» der deutschen Liinder zu entwickeln (S. 511T.).
- Es muf} darauf hingewiesen werden, dal} eine rechtstheoretische
Methode die komplexe Struktur des Bundesstaates und sein Funk-
tionieren nicht erfassen kann. BAumLin hat mit Recht hervor-
gehoben, daf3 eine rechtsnormativ orientierte Bundesstaatstheorie
nicht wirklichkeitsadiiquat sei (S.144).

" Vgl. die Beispiele von interkantonalen Vereinbarungen zur
Rechtsvereinheitlichung hinten § 2/1V/C/5.

 Vgl. zu den interkantonalen Verwaltungsabkommen hinten § 2/
IV/C/6 und zu den Verwaltungsabkommen zwischen Bund und
Kantonen hinten § 5/1 bei A.6 und II1.

' Vgl. hinten § 3/1 und 11.
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die administrative Zusammenarbeit auf verschiedenen Stu-
fen der Verwaltungshierarchie erfolgen; an interkantonalen
Koordinationsinstitutionen konnen der Regierungsrat, die
Vorsteher der zustindigen kantonalen Direktion oder ein-
zelne Verwaltungsdmter beteiligt sein. Im Hinblick auf die
sachliche Unabhingigkeit in ihren Entscheidungen ist die
Rechtsprechung nicht zu einer eigentlichen Kooperation
oder Koordination geeignet. Hier gibt es nur eine foderali-
stisch motivierte Verzahnung von Kompetenzen im Sinne
einer Beteiligung der Kantone an der Anwendung von Bun-
desrecht oder einer Beteiligung des Bundes an der Anwen-
dung von kantonalem Recht!".

B. Zusammenarbeit in hoheitlicher und nicht-hoheitlicher
Staatstatigkeit

Die foderative Zusammenarbeit kann sich auf den hoheit-
lichen Bereich beziehen, so z. B. bei Vereinbarungen tiber die
Autobahnpolizei, tiber die Erteilung von Erdolkonzessionen
oder iiber den Strafvollzug; sie wihlt aber auch oft nicht-
hoheitliche Formen, so z.B. bei der Errichtung eines auf
privatrechtlichen Grundlagen betrichenen Gemeinschafts-
werkes fiir Energieversorgung oder Berufsausbildung!®.

C. Freiwillige und vom Bundesrecht vorgesehene
Zusammenarbeit

Meistens beruht die Zusammenarbeit auf einer generellen
staatlichen Kompetenz, von welcher die Kantone unterein-
ander oder Kantone und Bund im Sinne eines koordinierten
Vorgehens Gebrauch machen konnen, statt einzeln titig zu
werden. Das Ob und Wie der Kooperation — z. B. beim Ab-
schlul} eines interkantonalen Vertrages iiber eine Schulfrage
oder iiber eine Materie der Gewerbepolizei — liegt im Ermes-

17 Vgl. hinten § 4/V.

18 Vgl. die hinten in § 2/I/A bei A.5 und III/A genannten Beispie}e
(Gesellschaft Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Stiftung fir
die interkantonale Forsterschule Lyss).
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sen der Beteiligten. Anders ist die Rechtsgrundlage, wenn
ein Satz des Bundesrechts ein Zusammenwirken von Bund
und Kantonen besonders vorsieht — z. B. bei der Beteiligung
der Kantone am Vollzug von Bundesgesetzen!? — oder die
Kantone zu einer gemeinsamen Regelung verpflichtet —z. B.
bei der Schiffahrt auf Grenzgewiissern?’, Im letzteren [Falle
ist der Ermessensspielraum der Zusammenarbeit eingeengt.
Die beiden Formen lassen sich allerdings nicht immer klar
trennen.

D. Bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit

Der bilateralen Zusammenarbeit zwischen zwei Kanto-
nen oder zwischen dem Bund und einem Kanton sind multi-
laterale Zusammenarbeitsformen gegeniiberzustellen, an
denen mehr als zwei Partner beteiligt sind. Der erste Fall
ist bei Grenzbereinigungsvertrigen® und bei der generellen
Planungskoordination zwischen Nachbarkantonen?? sowie
bei Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und einem
Kanton, z.B. bei der Ubernahme der EPUL 23, gegeben. Der
zweite Fall tritt ein, wenn eine Vielzahl von Kantonen sich
zusammenschlie3t, um gemeinsam ein Technikum zu errich-
ten oder eine regionale Regelung, z. B. betr. Erdolschiirfung,
aufzustellen. s kann sich ergeben, daf3 in einem bestimmten
Verwaltungshereich der kooperative FFoderalismus nur dann
zu einer sinnvollen Losung fithrt, wenn alle Kantone sich
beteiligen. Die interkantonale Vereinbarung iiber den Aus-
schlul von Steuerabkommen von 1948 ist ein Beispiel dafiir.

Das gleiche gilt auch fiir dic interkantonalen Direktoren-
konferenzen.

¥ Vgl. hinten § 4/111.
* Vgl. hinten § 2/ITI/B/2 bei A. 36.
-.Zl Vgl. hinten § 2/1V/C/1.
*# Zur engen Zusammenarbeit der Kantone Basel-Stadt und Basel-
; Lrandschaft vgl. hinten § 3 bei A.15.
Vgl. die Beispiele hinten § 5/I1TI/A.
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E. Zusammenarbeit mit informatorischer, beratender
und rechtsverbindlicher Wirkung

Die grofiten Unterschiede bestehen im Grad der In-
tensitat der Zusammenarbeit. Dieser variiert von blofen
Informationskontakten — z.B. bel Regierungskonfe-
renzen?! — iber beratende Funktionen — z.B. bel den
interkantonalen Direktorenkonferenzen, die gemeinsame
Empfehlungen ausarbeiten — zu bindenden Regelun-
gen, wie sie bei Vereinbarungen zwischen Kantonen oder
zwischen Bund und Kantonen vorliegen. Die verschiedenen
Funktionen konnen in einer bestimmten Koordinations-
institution auch miteinander verbunden sein, so wenn ein
interkantonaler Vertrag abgeschlossen wird, der Organe mit
Entscheidungs- und Beratungskompetenzen aufstellt.

F. Spezielle und generelle Zusammenarbeit

Der Gegenstand der Kooperation kann eine bestimmte
konkrete Frage sein, wie z. B. eine Grenzbereinigung oder die
Abgrenzung der Kirchzugehorigkeit; die Tragweite ist in
solchen Fiillen beschrinkt. Die Zusammenarbeit kann aber
auch in genereller Weise die Rechtsvereinheitlichung fir
einen bestimmten Bereich 2° oder die gemeinsame Besorgung
einer bestimmten Verwaltungsaufgabe? bezwecken; dann
erhiilt der kooperative Foderalismus eine tragende Bedeu-
tung.

(. Zusammenarbeit mit und ohne Organisation

Die Wirksamkeit der féderativen Zusammenarbeit kann
unter Umstéiinden die Errichtung von gemeinsamen Institu-
tionen und Organen erfordern, sei es dal gemeinsame Verwal-
tungseinrichtungen — wie z.B. ein interkantonales Techni-
kum oder die Interkantonale Kontrollstelle fiir Heilmittel -

24 Vgl. hinten § 3/1/A.
25 Vgl. hinten § 2/IV/C/5.
26 Vgl. hinten § 2/IV/C/6 und § 5/111/D.
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begriindet werden, sei es dall eine Konkordatskommission
im Zusammenhang mit dem Vollzug eines Konkordates ein-
gesetzt wird2?. Uberdies kann sich auch aus einer inter-
kantonalen Direktorenkonferenz eine Organisation entwik-
keln; dies ist z. B. bei der Schweizerischen Erziehungsdirek-
torenkonferenz der Fall. Es ist aber auch maoglich, dal} die
Kooperation sich in der Aufstellung einer normativen Rege-
lung erschopft, die keiner Organisation bedarf 23,

H. Direkte und indirekte Zusammenarbeit

Beim kooperativen Foderalismus stehen jene Zusammen-
arbeitsformen im Vordergrund, bei denen die Partner sich
direkt zu gegenseitigen Vereinbarungen oder mit Koordinie-
rungsaufgaben betrauten Konferenzen zusammenschlieflen.
In einer indirekten Form erfolgt die Zusammenarbeit hin-
gegen, wenn ein oder mehrere Kantone sich an einer Ver-
waltungseinrichtung — z.B. an einer Schule — eines andern
Kantons beteiligen oder wenn mehrere Kantone sich ge-
meinsam einer privaten Organisation — z. B. einem privaten
Spital oder einem privaten Planungsgremium wie der Regio
Basiliensis 29 — anschlieBen. Die indirekte Form der Beteili-
gung kann auch durch gemeinsame Subventionierung ge-
schehen. Im Falle der Beteiligung des Bundes an interkanto-
nalen Zusammenschliissen kommt es zu einer Verkniipfung
von horizontaler und vertikaler Kooperation 3,

¥ Zu den verschiedenen Organisationsformen des kooperativen Fi-
deralismus vgl. hinten § 2/IX/B, § 3 und § 5/IV.

* Vgl. hinten § 2/IV/B.

:Z Vgl. hinten § 2/TV/C/6 bei A.71, § 3/11I und § 5/I11/C.
Zur Beteiligung des Bundes an interkantonalen Vereinbarungen
vgl. hinten § 2/VI und zur Teilnahme von Vertretern des Bundes
bei interkantonalen Direktoren- und Amterkonferenzen hinten
§$ 3/1/B/2/b.
38
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IV. Verfassungsméflige Grundlagen und Grenzen
des kooperativen FFoderalismus

Der kooperative Foderalismus eroffnet den schopferi-
schen Kraften ein weites Feld. Aber alle neuen foderalisti-
schen Institutionen miissen den von der bundesstaatlichen
Verfassung gezogenen, eventuell durch eine Verfassungs-
revision erweiterten Rahmen beachten. Vom verfassungs-
staatlichen Gesichtspunkt aus betrachtet macht es einen
wesentlichen Unterschied aus, ob der kooperative Foderalis-
mus die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung respek-
tiert oder ob er sie faktisch erginzt und dndert. Der Bundes-
staat ist nur in der Gestalt des Verfassungsstaates gesichert.
Neue Formen der foderalistischen Zusammenarbeit, welche
die Verfassungsordnung aushohlen oder relativieren, leisten
dem Foéderalismus einen schlechten Dienst. Die Frage der
verfassungsrechtlichen Grenzen hat fiir den kooperativen
Foderalismus eine kategorische Bedeutung. Dabei stellt sich
diese Frage in den verschiedenen Bundesstaaten, entspre-
chend den Unterschieden in der Verfassungsstruktur, in ver-
schiedener Weise. Die FForderung der Beachtung des ver-
fassungsrechtlichen Rahmens schlieBt eine Weiterentwick-
lung der bundesstaatlichen Verfassung nicht aus. Aber sie
verlangt, daf3 die neuen Formen der foderalistischen Zusam-
menarbeit die Klarheit und VerlidBlichkeit der Verfassungs-
ordnung nicht beeintrichtigen; soweit die neuen Einrich-
tungen mit der bisherigen Kompetenzordnung unvereinbar
sind, erfordern sie eine Anderung der Verfassung.

V. Methode des Vorgehens dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit will nicht einen Beitrag zu einer
allgemeinen Theorie des Bundesstaates oder zur Neuformu-
lierung des Bundesstaatsbegriffes liefern. Eine Betonung der
theoretischen Belange konnte leicht zu einer begrifflich-kon-
struktiven Verdunkelung der heute noch wenig ausgemesse-
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nen Probleme des kooperativen Foderalismus fithren3l. Die
folgenden Erorterungen wollen die wichtigsten Institutionen
der foderalistischen Zusammenarbeit in der Schweiz ana-
lysieren und ihren Anwendungsbereich untersuchen?2. Die
in anderen Bundesstaaten, insbesondere in der Bundes-
republik Deutschland, in den USA und in Osterreich, ver-
wirklichten Formen foderativer Kooperation konnen nur
ergdnzend und nur soweit, als die Verschiedenheit der Ver-
fassungsstruktur es gestattet, beriicksichtigt werden.

" So vermag z. B. die Diskussion iiber die «Staatlichkeit» der Glied-
staaten im Bundesstaat (vgl. z. B. HarpicH 53 fI.; GEIGER, Mil-
verstiandnisse 6f.) kaum zur Vertiefung der Erkenntnis des Bun-
desstaates und seiner Institutionen beizutragen; damit wird eher

N eil.le klare Fragestellung beeintrichtigt.

Die Fragen der bundesstaatlichen Finanzordnung, die eine aus-
fihrliche Darstellung erfordern wiirden, konnen im Rahmen die-
ser Arbeit nicht beriicksichtigt werden. Es wird nur kurz auf die
Bedeutung der Bundessubventionen hingewiesen (vgl. hinten
§2/VI/A, § 4/111 bei A. 281I. und 1V).
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2. Teil

DIE ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN DEN KANTONEN

§ 2 Interkantonale Vereinbarungen'!

Unter allen Formen der foderalistischen Zusammen-
arbeit in der Schweiz erscheinen die interkantonalen Ver-
einbarungen als die wichtigsten. An Zahl tibertrefTen sie bei
weitem alle andern Kooperationsinstitutionen. Zudem wei-
sen sie zum Teil eine organisatorische Durchgestaltung auf,
wie sie die iibrigen Formen der Zusammenarbeit nicht ken-
nen. Und schlieBlich zeichnen sie sich auch durch die prak-
tischen Resultate aus, die sie bis heute gezeitigt haben.

[. Begriff und Terminologisches

A. Der Begriff der interkantonalen Vereinbarung

Die schweizerische Bundesverfassung verbietet in Art.7
Abs.1 den Kantonen, «besondere Biindnisse und Vertrige
politischen Inhalts» miteinander einzugehen. Gleichzeitig
erkennt sie in Absatz 2 des genannten Artikels den Kantonen
ausdriicklich das Recht zu, « Verkommnisse iiber Gegenstan-
de der Gesetzgebung, des Gerichtswesens und der Verwal-
tung unter sich abzuschlieBeny.

Damit sind interkantonale Vertrige, Vereinbarungen
oder sog. Konkordate gemeint, welche zwei oder mehrere
Kantone bei der Besorgung ihrer Aufgaben schlieBen. Dies
Moglichkeit steht den Kantonen in allen Sachbereichen
offen, die in den Rahmen der kantonalen Kompetenzen fal-

! BurckHARDT, Kommentar 72ff.; FLEINER/GIACOMETTI 1591L.;
BoLLE 11ff., 107f.; ScHAUMANN 86ff.; BripeL 214 fl.; FAVRE
1301I.; AuBert 330ff.; E.Scumipt 5ff.; Keurur 1811, 431ff.
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len, wobei sich die interkantonale Vereinbarung grundséatz-
lich auf alle staatlichen Funktionen, auf Gesetzgebung, Ver-
waltung und Justiz, beziehen kann?. Zu einem gemeinsamen
Vorgehen kann sich ein Kanton veranlaf3t sehen, weil eine
Grenzfrage mit einem Nachbarkanton geregelt werden muf3
oder weil fiir eine bestimmte Staatsaufgabe eine Koordi-
nation mit einem oder mehreren Kantonen eine sinnvollere
Losung verspricht.

Die interkantonalen Vereinbarungen stellen eine gemein-
same oder koordinierte Betédtigung der hoheitlichen Befug-
nisse der Kantone dar. Sie sind dffentlich-rechtlicher Natur
und unterscheiden sich von privatrechtlichen Vertrigen der
Kantone3. Da die Kantone neben ihrer 6ffentlich-rechtli-
chen Stellung auch Subjekte des Privatrechts sind, haben
sie ohne weiteres und unabhéingig von Art.7 Abs.2 BV die
Méglichkeit, Privatrechtsvertrige mit andern Kantonen
oder andern privatrechtlichen Personlichkeiten abzuschlie-
Ben?, Im Begriff der interkantonalen Vereinbarung, wie er
im folgenden verwendet werden soll, sind privatrechtliche
Vertrage zwischen Kantonen nicht mit erfaBt. Hingegen ist
nicht ausgeschlossen, dal} eine als 6ffentlich-rechtlich zu
qualifizierende interkantonale Vereinbarung die Errichtung
einer privatrechtlichen Institution zum Gegenstand hat. Auf
Grund des interkantonalen Vertrages vom 22.4.1914 wurde
die Gesellschaft Nordostschweizerische Kraftwerke AG ge-
grindet®. Zwischen der 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung
und dem auf ihrer Grundlage errichteten privatrechtlichen
Verband, dem die Besorgung einer bestimmten 6ffentlichen
Aufgabe iibertragen ist, mufl unterschieden werden.

Zu den interkantonalen Vereinbarungen im Sinne von
Art.7 Abs.2 BV kénnen jene Vertriige nicht gezihlt werden,
die eine iiber bloBe Grenzberichtigungen hinausgehende Ge-

:BGE 81 1358; FavrE 131.

FLEINER/GracomETTI 160; AUBERT 330; FavRE 131.
*Z.B. Kaufvertrige oder Mietvertriige. Vgl. die Beispiele bei
5 BurckHARDT, Kommentar 75; ScHAUMANN 97.

Vgl. Scaaumany 94 und hinten ITI/A.
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bietsabtretung zwischen Kantonen zum Inhalt haben. Im
Hinblick auf die Gebietsgarantie von Art.5 BV konnen
interkantonale Gebietsabtretungen nur unter Beachtung
der Vorschriften iiber die Verfassungsrevision, d.h. mit Zu-
stimmung von Volk und Stdnden, erfolgen®. Fiir bloBe
Grenzberichtigungen oder Grenzregulierungen, die ohne
eigentliche Anderung des Kantonsgebietes die Grenzziehung
zwischen zwel Kantonen neu fixieren, konnen die Kantone
sich des Verfahrens einer interkantonalen Vereinbarung be-
dienen”.

Unter interkantonalen Vereinbarungen sind also alle
offentlich-rechtlichen Vereinbarungen und Ver-
triage zu verstehen, die zwel oder mehrere Kantone
iiber einen in ihren Kompetenzbereich fallenden
Gegenstand abschlieBen?.

Schon vor Begriindung des Bundesstaates von 1848
waren die Kantone interkantonale Vertrige oder Konkor-
date miteinander eingegangen®. Gemil Art.6 der Uber-
gangshestimmungen der Bundesverfassung von 1848 (be-
ziehungsweise Art.2 der Ubergangsbestimmungen der Bun-
desverfassung von 1874) behielten diese Konkordate ihre
Geltung, soweit sie dem neuen Bundesrecht nicht wider-
sprachen!®, Es gilt aber zu bedenken, daB} die in der Zeit des
Staatenbundes abhgeschlossenen interkantonalen Vertrage

® FLEINER/GIACOMETTI 54; BurckHARDT, Kommentar 73{.; Bri-
DEL 215; AUBERT 214, 347.

7 Vgl. die hinten in der Vereinbarungsliste unter dem Stichwort
Kantonsgebiet (A) zusammengestellten Vereinbarungen und die
beiden Beispiele bei AUBERT 347.

¢ Ahnlich AUBERT 332.

® Zur geschichtlichen Entwicklung der interkantonalen Vereinba-
rungen vgl. BoLLE 96ff.; E.Scuymipt 5ff.; Scmavmany 90fE;
FLEINER/GI1AcOMETTI 161 A.13; KEHRLI 25fI.

10 Beispiele fiir interkantonale Vertrige, die vor 1848 abgeschlossen
worden waren und heute noch gelten, finden sich hinten in der
Zusammenstellung der Vereinbarungen unter den Vertrigen iiber
Kantonsgebiet (A), Kirchenwesen (D) und Gewissernutzung
(H/2).
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eine andere staatsrechtliche Bedeutung — sie stellten « Bun-
desrecht» dar — hatten, als die unter der Herrschaft der
Bundesverfassung entstandenen Vereinbarungen, die als
interkantonales Recht vom Bundesrecht zu trennen sind™.

B. Terminologisches

Sowohl in der staatsrechtlichen Praxis wie in der Lehre
werden fir interkantonale Vereinbarungen ganz verschie-
dene Bezeichnungen verwendet, ohne daf3 die Verschieden-
heiten im Terminologischen einer klaren — geschweige denn
einheitlichen Unterscheidung von Typen entsprechen wiir-
den.

Die Bundesverfassung selbst spricht in Art.7 Abs.2 von
«Verkommnissen», in Art.85 Ziff.5 und Art.102 Ziff.7 von
«Vertragen der Kantone unter sich» und in Art.113 Abs.1
Ziff.3 von «Konkordaten»!2,

Die Benennung, welche die Kantone fiir die einzelnen
Vereinbarungen wihlen, folgt keinen Grundsitzen; sie ist
nicht Ausdruck eines bestimmten Inhaltes oder einer be-
stimmten Rechtsstruktur. Mit der Bezeichnung wird offen-
bar oft auf die vom kantonalen Verfassungsrecht vorge-
schriebenen Verfahrensarten beim Vertragsabschluf3 Riick-
sicht genommen 2,

In der schweizerischen Staatsrechtslehre ist bisher mei-
stens zwischen Konkordaten und andern interkantonalen

1 GiacoMETTI, Staatsrecht 482f.; VooT 206.

* Der Begriff der «eidgendssischen Konkordates ist offenbar aus
Versehen in Art. 102 Ziff. 2 geraten, nachdem seit Begriindung des
Bundesstaates die Konkordate nicht mehr Bundesrecht darstellen
und ihr Schutz heute grundsitzlich dem Bundesgericht — und
nicht dem Bundesrat — anvertraut ist. Vgl. BurckuarnT, Kom-
mentar 736 ; AuBerT 332.

'* Gelegentlich versuchte man auch, mit der Wahl einer bestimmten
Bezeichnung die kantonalen Formvorschriften zu umgehen. Vgl.
BurckuarpTt, Kommentar 75 A.1; E.ScuvinT 21,
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Abmachungen unterschieden worden. Mit dem Begriff der
Konkordate will man vor allem die interkantonalen Ver-
einbarungen rechtsetzender Natur, die grundséatzlich allen
Kantonen offenstehen, bezeichnen und sie den rechts-
geschéiftlichen Abmachungen zwischen Kantonen gegen-
iiberstellen!*. GiacomETTI m6chte den Ausdruck Konkordat
jenen interkantonalen Vereinbarungen (i.S. von Vertrigen
rechtsetzender Natur) vorbehalten, «die von allgemeinem
Interesse sind, also allen Kantonen offenstehen, und damit
gleichsam Vorbereiter der Bundesgesetzgebung sind»5.

Die Aussonderung eines engeren Konkordatsbegriffes
mul} als fragwiirdig bezeichnet werden. Zunéchst kann es
nicht sinnvoll sein, gleichzeitig auf heterogene Begriffs-
elemente — rechtsetzende Natur, Offenheit fiir alle Kantone,
eventuell allgemeines Interesse — abzustellen, die innerlich
wenig zusammengehoren. Sodann mul3 auch die Verabsolu-
tierung des Gegensatzes von rechtsgeschéftlichen und recht-
setzenden Vertrigen Bedenken rufen, da die Unterschei-
dung sich keineswegs als so klar erweist, wie sie scheint, und
Mischformen nicht ausschlieBt!®; angesichts der Vielfalt
von Vereinbarungsformen hebt sie ein Unterscheidungs-
merkmal gegeniiber anderen in einseitiger Weise hervor.
Und schlieBlich ist es methodisch fragwiirdig, einen grund-
sitzlichen rechtlichen Unterschied zu formulieren ohne
Riicksicht darauf, ob auch unterschiedliche Rechtsfolgen
daran gekniuipft sind'?.

Das Bundesgericht hat in seiner fritheren Praxis zum
Teil auf einen engeren, nur die rechtsetzenden Vertrage er-

14 BoLLE 122f.; BUuRckHARDT, Kommentar 74; ScHaumMANN 91 fI.;
BripeL 217; E.Scamipt 20; KeEnrur 18f., 51ff. — SCHNEIDER
unterscheidet fiir das deutsche Staatsrecht zwischen Staatsver-
tragen, Verwaltungsabkommen und gemeinsamen Verwaltungs-
beschliissen (Vertrige 811.). _

15 FLEINER/GIACOMETTI 160f.; GracoMmETTI, Staatsrecht 483.

16 Vgl. dazu hinten IV/A.

17 Vgl. dazu WALTHER BURCKHARDT, Methode und System des
Rechts, Ziirich 1936, S.74.
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fassenden Konkordatsbegriff abgestellt!®. Im Zusammen-
hang mit den in der letzten Zeit zu beurteilenden Fragen ist
aber das Bundesgericht stets von einem umfassenden Kon-
kordatsbegriff, der gleichermallen fiir alle interkantonalen
Vereinbarungen gilt, ausgegangen .

Wie AuBERT richtig festgestellt hat?, 1463t sich eine als
grundsitzlich verstandene Aufgliederung der interkanto-
nalen Vereinbarungen nicht aufrechterhalten. Alle 6ffent-
lich-rechtlichen Abmachungen zwischen Kantonen sollen
unabhingig von Inhalt und Form des Vereinbarten und vom
Kreis der beteiligten Kantone als interkantonale Verein-
barungen definiert werden 2!, wobei dieser Ausdruck gleich-
bedeutend mit den Bezeichnungen des interkantonalen Ver-
trags und des Konkordats verwendet werden kann. Dieser
umfassende Begriff ist fiir die Bestimmungen von Art.7
Abs.2, Art.85 Ziff. 5, Art. 102 Ziff. 7 und Art. 113 Abs. 1 Ziff. 3
BV gleicherweise maBgeblich 22. Thm gegeniiber kommt allen
weiteren Unterscheidungen und Differenzierungen nur eine
sekundédre Bedeutung zu.

18 So insbesondere in BGE 54 I 203 im Hinblick auf die Frage der
Kiindbarkeit von interkantonalen Vereinbarungen. — Auch BGE
94 1148f. folgt bei der Frage der Kognitionsbefugnis des Bundes-
gerichtes der genannten Unterscheidung, ohne aber eine be-
stimmte Terminologie und Kategorienbildung damit zu verkniip-
fen. — Einen besonderen Konkordatsbegriff verwendet BGE 41 1
499, wenn dort gesagt wird, daB nur die freiwillig und nicht etwa
die in Befolgung einer durch Bundesgesetzgebung auferlegten
Pflicht abgeschlossenen Vertrige zwischen Kantonen als Kon-
kordate angesprochen werden konnen.

' BGE 78 1483; 81 1 3581ff.; 90 1 46f.; ZBl. 67 (1966) 306.

?0'8.332. — Auch Favre verwendet neben einem engeren einen um-
fassenden Konkordatsbegrift (S.131).

* So auch BGE 81 1 358; VEB 25 (1955) Nr.7.

** Er hat auch Geltung fiir Art.84 lit.b OG, wonach wegen «Ver-
letzung von Konkordaten» die staatsrechtliche Beschwerde ans
Bundesgericht maoglich ist. Vgl. BicuMEIER 3231,
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I1. Uberblick iiber die geltenden
interkantonalen Vereinbarungen

Um eine Anschauung iiber das Ausmaf, in dem die Kan-
tone von ihrem Vertragsrecht Gebrauch gemacht haben,
und iiber die betroffenen Sachgebiete zu vermitteln, sind im
folgenden die heute (1.5.1969) geltenden interkantonalen
Vereinbarungen zusammengestellt. Die Liste mul} aus ver-
schiedenen Griinden als unvollstindig bezeichnet werden 2.

A. Kantonsgebiet

— Proces-verbal de la délimitation entre les cantons
de Vaud et de Neuchatel . . . . . . . . . . . 28.4.1831
— Convention relative au cours du Rhone. VD, VS . 4.2.1836

23 Das Verzeichnis beruht auf einer Umfrage bei den Staatskanzleien
sowie auf einer Durchsicht der eidgendossischen und verschiedener
kantonaler Gesetzessammlungen. Da das interkantonale Recht
offenbar nicht in dem MaQe gepflegt wird, als dies die Betonung
des Glaubens an den Fdderalismus erwarten lielle, vermochten
weder die Auskiinfte der Amtsstellen noch die Publikation in den
Gesetzessammlungen alle Fragen zuverlidssig zu beantworten.

Die Benennung der Vereinbarungen folgt wenn mdoglich der
offiziellen Bezeichnung durch die beteiligten Kantone. Das Da-
tum, mit dem die Vereinbarungen versehen sind, bezieht sich
meistens auf den AbschluB3, zum Teil allerdings auf die Genehmi-
gung durch den Bundesrat (vgl. AUBERT 334). Soweit dies in Er-
fahrung gebracht werden konnte, ist auch die bundesritliche Ge-
nehmigung vermerkt. Fiir die in der Sammlung der Bundesgesetze
veriffentlichten Vereinbarungen ist der Fundort angegeben.

Die Liste enthélt nur die noch heute geltenden Vereinbarungen
offentlich-rechtlicher Natur, wobei allerdings nicht in allen Idllen
mit Sicherheit festgestellt werden konnte, ob sie nicht aufler Kraft
gesetzt worden sind. Reglemente, welche eine auf Grund einer
interkantonalen Vereinbarung errichtete Organisation erlassen
hat, sind nicht beriicksichtigt.

Die wichtigsten Vereinbarungen — solche, die sich durch eine
besondere organisatorische Ausgestaltung auszeichnen oder allen
Kantonen offen stehen — sind durch Sperrdruck herausgehoben.
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— Vertrag zwischen den Stédnden Ziirich und Schwyz
betreffend die Hafengliter bei Richterswil .

— Proces-verbal de limite entre les cantons de Vaud
et Fribourg ..

— Convention pour termlner les dlfﬁcultes relatlves a
la souveraineté d’une partie du lac de Morat et de la
Broye et aux questions subordonnées. VD, FR .

— Vertrag iiber die Grenzverhiltnisse bei Ellikon
ZH, TG

— Ubereinkunft zu deﬁmtlver Erledlgung der An-
spriiche auf die Festungswerke. BS, BL. .

— Convention pour la détermination du tracé du
Rhéne. VS, VD 3

- Vertrag zwischen den Stdnden ZU_I‘ICh und Schafi-
hausen betreffend die Erbauung einer fahrbaren
Briicke iiber den Rhein zwischen Flaach und Rud-

091

19.5.1841

1842

8.8.1848

14.9.1854

2.3./20.4.1863

8.2.1865

lingen und die Korrektion des Rheines daselbst  30.8./15.9.1870

- Vertrag zwischen den Stdnden Ziirich und St. Gallen
betreffend die Festsetzung der Staatsgrenze auf dem

Zirichsee . . . G W OE B B 28.9./8.10.1870

Vom BR genehmlgt 10 3 1871 . .

— Vertrag zwischen den Stinden St. Gallen und
Schwyz betreffend die Festsetzung der Staatsgrenze
auf dem Ziirichsee . . . :

Vom BR genehmigt 10. 3. 1871 . .

— Vertrag zwischen den Stinden St. Gdllen leI‘th
und Schwyz betreffend die Festsetzung des Knoten-
punktes, in welchem die Staatsgrenzen derselben

auf dem Ziurichsee zusammenlaufen . . . 16./17.

Vom BR genehmigt 10.3.1871 . ‘ .
— Vergleich zwischen den eidgendssischen Standen
Bern und Wallis betreffend Grenzregulierung auf
Gemmi und Sanetsch . I
~ Ubereinkunft betreffend die Grenz und Steucrvu-
verhiltnisse der thurgauischen Schulgemeinde
Rickenbach. SG, TG W O® % B A ;
— Staatsvertrag zwischen den Kantonen /urlch und
Schaffhausen betreffend Festsetzung der Kantons-
grenze vom Urwerf (rechtsseitig) beziehungsweise
der Zieglerschen Tonwarenfabrik (linksseitig) bis
Langwiesen .
Ubereinkommen /Wlschen dem Kanton Basel Lan(l—
schaft und dem Kanton Basel-Stadt iiber die Ver-
legung der Kantonsgrenze bei St. Jakob .

BS 1,76

17.11, 1870
BS 1,77

/19.11.1870
BS 1,77

11.8.1871
BS 1,77

14.12.1891

11.1.1901

28.5./10.12.1948
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— Vertrag zwischen dem Kanton Basel-Landschaft
und dem Kanton Basel-Stadt tiber eine Verlegung

der Kantonsgrenze an der RheinacherstraBle . . 11./29.3.1949
— Procés-verbal provisoire de délimitation entre les
cantons de Genéveet Vaud . . . . . . . . . Oktober 1950

— Ubereinkunft zwischen den Kantonen Bern und
Solothurn iiber die Bereinigung des Verlaufs der
Kantonsgrenze . . . g @ 3.3.1953
— Ubereinkommen zw1schen den Kantonen Basel-
Stadt und Basel-Landschaft iiber die Verlegung der
Kantonsgrenze bei der Batterie . . . . . . 30.4./3.6.1954
Vom BR genehmigt 29.7.1954
— Vereinbarung zwischen den Kantonen Luzern und
Nidwalden fiir eine Ordnung der Hoheitsgrenze und
der Fischerei in den Grenzgewissern des Vierwald-
SLALIErSEES . & v s & o # © & ¢ # & 5 & & « 18.9.1967

B. Biirgerrecht

— Konkordat iiber die Form der Heimat-

scheine

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO,

BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, T, VD,GE . .  28.1.1854
Vom BR genehmigt 28.12.1854 . . . . . . . . BS 1, 111

C. Schul- und Hochschulwesen

(fiir landwirtschaftliche Schulen vgl. Landwirtschaft G/2)

— Staatsvertrag zwischen den Kantonen St.Gallen
und Thurgau betreffend die Schulgenossigkeit der
evangelischen Einwohner von Rotzenwil, Ober- und
Unteregg, Gemeinde Muolen . . . . . 30.5.1865
— Convention entre les cantons de Berne Fubourg,
Tessin, Vaud, Valais, Neuchéatel et Genéve, concer-
nant le changement de domicile des éleves . . . . 7.9.1907
Annexe 14.6.1929
— Vertrag zwischen den Kantonen Thurgau und
Appenzell A.Rh. betreffend Aufnahme von appen-
zell-auBerrhodischen Lehramtsschiilern in das Semi-
nar Kreuzlingen und Patentierung derselben . 4.8./30.11. 1916
— Vertrag zwischen dem Regierungsrat des Kantons
Thurgau und dem Regierungsrat des Kantons Zii-
rich betreffend die Neuordnung der Verhiiltnisse der
Grenzschulen Wilen und Steig . . . . . . . 6.1./24.4.1920



Der kooperative Féderalismus in der Schweiz

- Vertrag zwischen den Kantonen St.Gallen und
Thurgau iber die Verhiltnisse der Grenzschul-
gemeinde Hagenwil - . . s

- Vertrag zwischen dem Reglerungsrat des Kantons
Thurgau und dem Regierungsrat des Kantons Zii-
rich iiber die Ordnung der Schulverhiltnisse der

Hofe Reggtal, Meiersboden und Horn . . . . 24,

- Vereinbarung zwischen der Erziehungsdirektion des
Kantons Ziirich und dem Erziehungsdepartement
des Kantons Thurgau iuber den Sekundarschul-
besuch von Schiilern thurgauischer Grenzgemeinden
in Sekundarschulen angrenzender ziircherischer Ge-

593

9.9.1923

4./21.5.1926

meinden ; s 5 = # v v @ s 8 = & s & s s 244215 1926

- Vereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kan-
tons St. Gallen und dem Regierungsrat des Kantons
Ziirich iiber die Ordnung der Schulverhiiltnisse der
Hofe Burgstock und Ruhhalden . . . . . . 17

- Convention entre les départements de ’instruction
publique des cantons de Vaud et de Neuchatel con-
cernant I’école de la Nouvelle-Censiere ;

- Convention entre les cantons de Zurich et de Vaud
concernant I’échange d’éleves . . . . . . . 25

- Convention entre les cantons de Vaud et d’Argovie

+1./19.2. 1929

1.11.1934

.3./14.4.1942

concernant la fréquentation scolaire . . . .  24.4./2.5.1944

— Vertrag zwischen dem Regierungsrat des Kantons
Thurgau und dem Regierungsrat des Kantons St.
Gallen iiber die Schulverhiiltnisse von Ober- und
Unterschénau .

— Vereinbarung iiber die Aufnahme von Schiilern und
Schiilerinnen aus dem Kanton Basel-Landschaft in

15.5.1953

die baselstidtischen Schulen . . . . . . . 25.11./5.12.1958

— Vereinbarung iiber die Aufnahme von Schiilern und
Schiilerinnen aus dem Kanton Solothurn in die

baselstddtischen Schulen . . . . . . . . . 13./20.10.1959

= Vereinbarung iiber die Aufnahme von Schiilern und
Schiilerinnen aus dem Kanton Aargau (Bezirke
Rheinfelden und Laufenburg) in baselstidtischen

Schulen . . . ., O R 23.7./6.9.1960

Erneuert 29.12. 196()/7 2. 1967

Vereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kan-
tons Schaffhausen und dem Regierungsrat des Kan-
tons Glarus iiber die Aufnahme von Glarnern ins
Oberseminar Schaffhausen

31.12.1960
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— Abkommen zwischen den Kantonen Basel-Stadt und
Basel-Landschaft zur Errichtung und zum Betrieb

eines Technikums beider Basel in Muttenz . . . . 23.10.1962
— Abkommen betreffend die Primarlehrerausbildung

BS,BL . . . . . . . . .. ... .. .. 19.3./9.4.1963
Convention intercantonale pour I’enseignement du

3¢ cycle de la physique en Suisse romande

VD,NE,GE . . . . . .. Coe 5./5.6./24.6.1964
Interkantonale Vereinbarung ubel das Interkanto—
nale Technikum Rapperswil. ZH, SZ, GL, SG . . 11.1.1966

— Konkordat zwischen den Kantonen Luzern und

Wallis betreffend die Beteiligung des Kantons Wal-

lis an den Betriebskosten des Zentralschweizerischen
Technikums Luzern . . . . 10.5.1966
— Vertrag iiber den Schulbesuch der kathollschm
Schulkinder von Ober- und Unteregg, sowie von

Rotzenwil in der Schule Blidegg. SG, TG . . . . 12.7.1966
— Vereinbarung zwischen den Kantonen Uri, Schwyz,

Obwalden, Nidwalden iiber die Schaffung einer Be-
ratungsstelle fir Medienerziehung . . . . 1.1.1967
— Konkordat zwischen den Kantonen Luzern, Obwa]—

den und Nidwalden betreffend die Ausbildung von
Primarlehrern . . . . 15.11.1967
Konkordat zwischen den Kantouen Schwy7 und Un

einerseits und dem Fiirstentum Liechtenstein, den

Kantonen Obwalden, Nidwalden, Appenzell 1. Rh.

anderseits betreffend Lehrerseminar Rickenbach

und Unterseminar Altdorf . . . . . . 20.11.1967
— Vereinbarung zwischen den l(antonen Solothum

und Aargau iber die Aufnahme von Schiilern und
Schiilerinnen in kantonalen Mittelschulen 5.12.1967/22.2.1968
Erginzungen 29.3./7.5.1968

Konkordat betreffend das Zentralschweizerische

Technikum Luzern. UR, SZ, OW, NW, ZG . . . 1.3.1968
Vereinbarung zwischen der Erziehungsdirektion des

Kantons Bern und dem Regierungsrat des IKantons

Solothurn iiber die Aufnahme von Schiilern und
Schiilerinnen in die Kantonsschulen von Solothurn

und Olten . . . . " 8.3.1968
— Konkordat /Wlschen den Kantonen Lu/un und
Unterwalden nid dem Wald betreffend Kantons-
schule Luzern .

— Vereinbarung tiber das Neu T cchmkum Buchs
SGIGER,EL ¢« « ¢ s &+ 5 ¢ o« 5 ¥ 5 o5 8 8§ 5 s 20. 6.1968

28.4.1968
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Vertrag zwischen den Kantonen Bern und Solothurn
iiber die Errichtung und den Betrieb eines regionalen

(S}
(=]
ot

Progymnasiums in Laufen/BE . . . . . . . 23.7./6.8.1968

- Vereinbarung zwischen dem Kanton Solothurn und
dem Kanton Bern iiber die Aufnahme von solothur-
nischen Schiilern an den Techniken Biel und Burg-
dorf 5

- Vereinbarung zw1schen den Kantonen Solothurn
und Basel-Landschaft betreffend die Ubernahme
des Schulgeldes bei aullerkantonalem Schulbesuch

- Vereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kan-
tons Schwyz und dem Regierungsrat des Kantons
Glarus iiber die Aufnahme von Glarnern ins Ober-
seminar in Rickenbach, Schwyz w3

- Vereinbarung iiber die Aufnahme von Aargauel
Schiilern in die Verkehrsschulen von Olten, Basel
und Luzern. SO, BS, AG, Stadt Luzern .

Gegenrechiserkldrungen (Beispiele)

~ Gegenrechtserklirung betreftend Stipendiengewih-
rung. AR, SG . .

- Gegenrechtserklirung b(,Lref‘fend %tudlenstlpendien
AR, SG .

- Erklirung des Reglerungsrates (lcs Kantons Appen-
zell A.Rh. an das Erziehungsdepartement des Kan-
tons Graubiinden betreffend die gegenseitige Unter-
stiitzung an die Kosten der Berufslehre

- Gegenseitigkeitserklirung zwischen den Regierun-
gen der Kantone Appenzell A. Rh. und Luzern be-
treffend die Ausrichtung von Stipendien .

Interkantonale Vereinbarungen in Vorbereilung

— Projet de convention-type relative au rembourse-
ment des frais de déplacement des étudiants dans le
cadre de la collaboration entre les universités ro-
mandes .

~ Projet de conventlon Lntle les umversncs de I‘rl-
bourg, Genéve, Lausanne, Neuchatel et ’école poly-
technique universitaire de Lausanne au sujet de
Pimmatriculation des étudiants .

- Interkantonales Konkordat im Schulwesen (m der
Erziehungsdirektorenkonferenz in Beratung)

30.7.1968

30.7.1968

29.10.1968

20.12.1968

1.6.1920

9.6.1923

15.2.1924

23.4.1929

(2.12.1968)

(6.12.1968)
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D. Kirchenwesen

— Ubereinkunft zwischen den hohen Stinden Luzern,

Bern, Solothurn und Zug fiir die Organisation des

Bistums Basel . . . .. . . 28.3./24.4./2.5.1828
— Ubereinkunft ZWISChen den Standen Zurich und

Thurgau betreffend die definitive Regulierung der

kirchlichen Verhiltnisse der Hofe Renggerswil,

Scheurli und Emmerwies . . . ¢ B W B 28.2.1846
— Ubereinkunft zwischen den Kantonen ZUI'lCh und

Thurgau betreffend die Grenzortschaften ziirche-

risch und thurgauisch Wilen . . . . . . . .  23./29.10.1886
— Ubereinkommen zur niiheren Bestimmung der kirch-

lichen Verhiltnisse der gemischten Gemeinden Fe-

renbalm, Kerzers und Murten. BE, FR . . . 22,1./6.2.1889
— Vertrag zwischen den Kantonen Schaffhausen und

Thurgau betreffend der evangelischen Kirchgemein-

de Burg bei Stein a. Rhein . . . . . 3.7.1918
— Konkordat betreffend die gegenseltlge Zu-

lassung evangelisch-reformierter Pfarrer

in den Kirchendienst

ZH, BL und evangelisch-reformierte Landeskirchen

von SO (unterer Teil), GL, BS, SH, AR, SG, AG, TG~ 24.5.1923

Vom BR genehmigt 24.5.1923 . . . . . : BS 4,4
— Vertrag zwischen dem Regierungsrat des Kantons

Zirich und dem Evangelischen Kirchenrat des Kan-

tons Thurgau iiber die Kirchenverhiltnisse der Hofe

Reggtal, Meiersboden und Horn . . . . . . 24.4./10.5.1926
- Ubereinkunft zwischen den Kantonen Bern und

Solothurn betreffend die kirchlichen Verhiltnisse in

den evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des

Bucheggberges und der Bezirke Solothurn, Lebern

und Kriegstetten . . . C ... ... .. 23.12.1958

Vom BR genehmigt 25.9. 1959
~ Konkordat iiber diePastoration und dieBesteuerung

von in Appenzell A.Rh. wohnhaften Katholiken

AR, AT . . . . . . . . . . .. .. 20.11.1967/21.3.1968

E. Finanzen

—~ Konkordat zwischen den Kantonen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft iber
den Ausschlul von Steuerabkommen
Alle Kantone . . . e . ... 10.12.1948
Vom BR genehmigt 26 9 1949 e .. ... . AS1949,1364
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Gegenrechtserkldrungen

In den meisten kantonalen Gesetzessammlungen

wurde eine Vielzahl von Gegenrechtsvereinbarungen

oder -erkldrungen festgestellt. Sie betreffen:

1. Die Befreiung sozialer, gemeinniitziger und kirch-
licher Institutionen von den direkten Staats- und
Gemeindesteuern (ZH hat, gemill Gesetzes-
sammlung, vier Vereinbarungen dieser Art ab-
geschlossen)

2. Die Befreiung von Zuwendungen an den Staat,
an soziale, gemeinniitzige oder kirchliche Institu-
tionen von der Erbschafts- und Schenkungssteuer
(ZH hat 15 derartige Vereinbarungen abgeschlos-
sen)

F. Polizei

(fiir Gesundheitspolizei vgl. Gesundheitswesen M ; fiir Viehseuchen-
polizei vgl. Landwirtschaft G/1)

1. Polizeiorganisalion
— Convention entre les cantons de Geneéve et de Vaud
relative a I’exercice de la police de circulation sur les
sections genevoises de ’autoroute Genéve-Lausanne  22.5.1964
Vom BR genehmigt 21.9.1964
- Vereinbarung zwischen den Kantonen Bern und
Solothurn tiber die Autobahnpolizei auf der N 1 zwi-
schen Koppigen (Kantonsgrenze) und Oensingen . 1.5.1966
Vom BR genehmigt 22.12.1967
- Vereinbarung zwischen den Kantonen Solothurn
und Aargau iiber die Ausiitbung der Autobahnpolizei
O] 5 5 2« 5 95 & 2 5 B B B B K 29.8./13.10.1967
Vom BR genchmigt 22.12.1967
= Vereinbarung zwischen den Kantonen Ziirich und
Schwyz iiber die Ausiibung der Autobahnpolizei
auf der N 3 von der Kantonsgrenze Ziirich/Schwyz
beim Miihlebachtobel bis zum AnschluBwerk Pfiif-
fikon/Sz . . . . . . . .. ... ... 2511./10.12.1968
= Interkantonale Ubereinkunft zur Verstiir-
kung der polizeilichen Sicherheitsmal}-
Mabmen ., . . . 2 v s v 5w s 8w s s s s s 2831968
Vom BR mit Vorbehalt genehmigt 27.11.1968 BBIL 1968 I1 799
(noch nicht in Kraft)
39
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(&)

. Gewerbepolizei

Interkantonale Ubereinkunft iber den
Viehhandel (Viehhandelskonkordat)

Alle Kantone +FL . . . . e e e e e 13.9.1943
Vom BR genehmigt 29.10. 1943 § a & @ i o BS 9, 372
Anderung 29.5.1967, vom BR genehmigt 18. 9 1967 AS1967,1643
Konkordat iber den Handel mit Waffen

und Munition

Alle Kantone . . . 5 OE W R R AW B s 20.7.1944
Vom BR genehmigt 20 7 1944 e o BS 5, 683
Anderung 2.12.1967, vom BR genehmlgt'? 2 1968 AS 1968, 254
(Neufassung in der Konferenz der kantonalen Ju-

stiz- und Polizeidirektoren in Beratung)

Interkantonales Konkordat tiber MaBlnah-

men zur Bekdmpfung von MilBbriduchen im
Zinswesen

BE, ZG, FR, SH, VD (mit Vorbehalt), VS, NE, GE  8.10.1957
Vom BR genehmigt 30.5.1958 . . . . . . . . AS 1958, 374

Gegenrechiserkldrungen

Zwischen der Mehrzahl der Kantone bestehen Ge-
genrechtserklarungen tiber die Anerkennung auller-
kantonaler Iihigkeitsausweise fir die Erteilung
eines Wirtschaftspatentes (SO hat beispielsweise 21
derartige Vereinbarungen abgeschlossen)

. Lolterie

Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemein-

same Durchfihrung von Lotterien

ZH,; LU, UR, 8Z;, OW, NW, GL, ZG, $0, BS; BL,

SH, AR, Al SG, GR, AG, TG, TI . . . . . .. 257197
Anderung 18.1.1944

Septieme convention relative a la loterie de la Suisse
romande . . . . . . . .o . e e e .. 9.10.1943

G. Land- und Forstwirtschaft

. Landwirtschaft

Vertrag zwischen den Regierungen der Kantone
Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh. und St. Gallen
betreffend die Handhabung der Viehseuchenpolizei
und die Ausiibung der damit zusammenhdngenden
Gerichtsbarkeit in der auf die Gemeinden Gais, Tro-
gen, Oberegg und Altstidtten sich ausdehnenden
Weide der Korporation Vierhofe . . . . . . . . Juli 1897
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— Vertrag zwischen den Regierungen der Kantone
Appenzell A. Rh. und St. Gallen betreffend dieHand-
habung der Viehseuchenpolizei und die Ausiibung
der damit zusammenhingenden Gerichtsbarkeit in
der auf dem Gebiete der Gemeinde Urnésch liegen-

599

den Besitzung «Rutzenecker» . . . . . . . 19.2./1.3.1901

- Vereinbarung {iber die Entschuldung landwirt-
schaftlicher Heimwesen. BE, BL,, SO .

— Vereinbarung zwischen den Kantonen Aargau,
Basel-Landschaft und Solothurn betreffend die An-
wendung des Bundesgesetzes tiber die Entschul-
dung landwirtschaftlicher Heimwesen vom 12.12.

26.12.1947

1940 . . . . . .. . . . 4.)18./28.5.1948

- Vereinbarung zwmchcn den Kantonen Luzern und
Aargau betreffend die Anwendung des Bundesgeset-
zes Uber die Entschuldung landwirtschaftlicher

Heimwesen vom 12.12.1940 . . . . . . . . 4,

- Vereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kan-
tons Aargau, des Kantons Solothurn, des Kantons
Basel-Landschaft, des Kantons Basel-Stadt, des
Kantons Bern einerseits und den nachstehenden
Organisationen anderseits: Verband Nordwest-
schweizerischer Milch-und Kisereigenossenschaften,
Solothurnischer Kiserverband, betreffend die Er-
richtung eines Kiiserei- und Stallinspektorates

~ Vereinbarung betreffend Errichtung und Unterhalt

eines Milchwirtschaftlichen Kontroll- und Bera-

tungsdienstes zwischen dem Regierungsrat des Kan-
tons Aargau, dem Regierungsrat des Kantons Basel-

Landschaft, dem Regierungsrat des Kantons Basel-

Stadt, dem Regierungsrat des Kantons Bern, dem

Regierungsrat des Kantons Solothurn einerseits und

den nachstehenden Organisationen anderseits: Ver-

band Nordwestschweizerischer Milch- und Kiiserei-

genossenschaften, Solothurnischer Kiserverband .

Convention entre laRépublique et canton deGenéve,

@’une part, et I’Etat de Vaud, d’autre part, concer-

hant le service d’inspection et de consultation en

matiére d’économie laitiére

Verelnbarung zwischen den Kantonen Zurlch und

Aargau Gber die Beurteilung von Herdebuchtieren

in Grenzgebieten . . . . i @ ow % 9.

— Vereinbarung der Kantone Aargau und Solothurn
betreffend Beurteilung von Herdebuchtieren im

7./7.10.1949

12.9.1949

1.1.1955

29.2.1956

3./17.6.1961
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Sinne von Art.6 Abs.2 der Bundesverordnung iiber

die Rindvieh- und Kleinviehzucht vom 29.8.1958  17.6.1961
— Vereinbarung zwischen den Kantonen Luzern und

Aargau betreffend die Beurteilung von Herdebuch-

tieren im Sinne von Art.6 Abs.2 der Bundesverord-

nung iber die Rindvieh- und Kleinviehzucht vom

29.8.1958 : ; . . L B B 3 17.6./3.7.1961
— Vereinbarung betreffend Beultellung von Herde-
buchtieren. SO, BE . . . s . 5.10.1961

— Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel Land-
schaft und Solothurn betreffend die Beurteilung von
Herdebuchtieren im Sinne von Art. 6 Abs. 2 der Bun-
desverordnung iiber die Rindvieh- und Kleinvieh-
zucht vom 29.8.1958 . . . . . . . . . . . . . 15.9.1963

— Gegenrechisvereinbarungen
Verschiedene Kantone haben Gegenrechtsverein-
barungen fiir die Bewilligung zur Vermittlung von
landwirtschaftlichen Liegenschaften abgeschlossen
(ZH beispielsweise, gemil} Gesetzessammlung, vier)

2. Landwirtschaftliche Schulen
— Konkordat betreffend das landwirtschaft-
liche Technikum in Zollikofen bei Bern
ZH, BE, LU, UR,SZ,0W,GL, ZG, FR, SO, BS, BL,
SH, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE . . . 8.11.1961
Vom BR genehmigt 1.9.1964 . . . . . . . . AS 1964,835
— Vertrag zwischen den Kantonen St. Gallen und Ap-
penzell I. Rh. betreffend die Aufnahme von Schiilern
aus dem Kanton Appenzell I. Rh. in die landwirt-
schaftlichen Schulen des Kantons St. Gallen 98.8./22.5.1965
— Vertrag zwischen den Kantonen St. Gallen und Ap-
penzell A. Rh. betreffend die Aufnahme vonSchiilern
aus dem Kanton Appenzell A.Rh. in die landwirt-
schaftlichen Schulen des Kantons St.Gallen . . .  22.5.1963

3. Forstwirtschaft
— Interkantonale Vereinbarung iiber die Griindung

der regionalen Forsterschule Landquart . . . . . 20.6.1966
— Interkantonale Vereinbarung betreffend die Errich-

tung der Stiftung Interkantonale Forsterschule

Lyss. ZH, BE, LU, FR, SO, BS, AG, VS, NE . . 1968
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H. Wasserbau und Wasserwirtschaft,
Kehrichtverwertung

1. Gewdsserkorrektur

- Convention intercantonale concernant la correction

et la régularisation de I’écoulement des eaux du lac

Léman: VL, GE: s 5 » # » 5 5 8 @ s v & % % v AlslfelOdd
— Convention intercantonale entre les Etats de Fri-

bourg et de Vaud pour I’entretien des corrections de

la Glane et du Fossé-Neuf . . . . . . . . . . . 1./15.3.1938
— Vertrag iiber die Vorbereitung der 2. Juragewéisser-

korrektion und Durchfiithrung derselben, abgeschlos-

sen von den Kantonsregierungen Fribourg, Bern,

Vaud, Neuchatel und Solothurn  22.9./16.10./19.10./4.12.1956

2. Gewdssernufzung

— Vertrag zwischen den Stidnden Ziirich und Schwyz

betreffend die AbfluBverhiltnisse des Hiittensees

und des Sihlflusses . . . . . . . . . . . . .. 19.5.1841
- Vertrag zwischen dem Sanitéitsdepartement des

Kantons Basel-Stadt einerseits und der Baudirek-

tion des Kantons Basel-Landschaft anderseits be-

treffend Lieferung von elektrischer Energie an den

Kanton Basel-Landschaft aus der bei Augst zu bau-

enden Wasserkraftanlage . . . . . . . . 22.11./3.12.1906

Nachtrag 5.1.1965

- Vertrag zwischen den Kantonen Aargau, Glarus,

Ziirich, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Schwyz,

Appenzell A. Rh. und Zug betreffend die Griindung

der Gesellschaft Nordostschweizerische Kraft-

werke AG . . . . . L L L. L L. L. . 22.4.1914
- Vertrag zwischen den Kantonen St.Gallen und

Appenzell A.Rh. betreffend die Griindung einer

Gesellschaft «St. Gallisch-Appenzellische Kraftwer-

ke AGr . . . L. 15./18.9.1914
— Vertrag zwischen den St.Gallisch-Appenzellischen

Kraftwerken AG in St.Gallen und dem Kanton

Appenzell I. Rh. betreffend den Beitritt des Kantons

Appenzell I. Rh. zu den SAK 29.3./29.4./16.5./26.5.1951
~ Vertrag iiber die Nutzbarmachung der auf der Alp

Tannen (OW) entspringenden und in das Gental

(BE) flieBenden Biiche. BE, OW, Kraftwerke Ober-

hasli . . . . . . .. .. ... ... ... 27.10.1955
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— Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Land-
schaft und Basel-Stadt betreffend die aus dem Kraft-

werk Augst zu liefernde GroBBabonnentenkraft . . 28.3.1958
— Staatsvertrag iiber die Nutzung der Gewiisser im
Engelbergertal. OW, NW . . . . . . . . . . 22./27.4.1959

3. Gewdsserschulz
— Vertrag zwischen dem Kanton Basel-Stadt und dem

Kanton Basel-Landschaft betreffend Griindung

einer Aktiengesellschaft zum Bau und Betrieb von

Trinkwassergewinnungsanlagen in der Hard 26.11.1954/7.7.1955
— Vertrag zwischen den Regierungen der Kantone

Schaffhausen und Ziirich iber den Bau und Betrieb

einer gemeinsamen Klidranlage sowie einer Kehricht-

und Kliarschlammbeseitigungsanlage durch die Ein-

wohnergemeinden Schaffhausen und Neuhausen

a. Rheinfall und die politischen Gemeinden Feuer-

thalen und Flurlingen . . . . Coe e 23./31.5.1957
— Vertrag zwischen dem Kanton Basel Landschaft,

vertreten durch den Regierungsrat, und dem Ab-

wasserverband Leimenthal (SO) (Gemeinden Hof-

stetten, Metzerlen, Battwil und Witterswil) mit Sitz

in Hofstetten betreffend Anschluf3 der Kanalisa-

tion und Beitragsleistung des Abwasserverbandes

Leimenthal (SO) an die Abwasserreinigungsanlage

Birsig I des Kantons Basel-Landschaft in Ther-

wil . & - 5 s ... . 16.11.1964/9.2.1965
— Vereinbarung zw1schen den Kantonen Thurgau und

St. Gallen iiber den Bau und Betrieb einer gemein-

samen Abwasserreinigungsanlage durch die thur-

gauischen Munizipalgemeinden Horn, Roggwil und

Egnach, sowie die st. gallischen politischen Gemein-

den Berg, Morschwil, Steinach und Tiibach und die

thurgauischen Ortsgemeinden Arbon und Frasnacht 7.2.1967
— Vereinbarung zwischen den Kantonen St.Gallen

und Appenzell A.Rh. iiber den Bau und Betrieb

einer gemeinsamen zentralen Abwasserreinigungs-

anlage durch die st. gallischen politischen Gemein-

den Rorschach, Rorschacherberg, Goldach, Thal,

Rheineck und St. Margrethen sowie die appenzelli-

schen Einwohnergemeinden Heiden, Wolfhalden,

Walzenhausen und Lutzenberg . . . . . . . . 31.7.1967

4. Kehrichfverwertung
— Vertrag zwischen den Regierungen der Kantone
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Zirich und St. Gallen iiber den Bau und Betrieb
gemeinsamer Kehrichtverwertungsanlagen im Zir-
gher Qberlapnd . . . + - - . . . . . 6.7.1961/5.2.1962
Vereinbarung zwischen den Kantonen St.Gallen und
Thurgau iiber den Bau und Betrieb einer gemeinsa-
men zentralen Abfallbeseitigungsanlage durch die
st. gallischen politischen Gemeinden Nesslau, Krum-
menau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtensteig,Ober-
helfenschwil, Brunnadern, St.Peterzell, Hemberg,
Biitschwil, Liitisburg, Mosnang und Kirchberg so-
wie den thurgauischen Zweckverband «Kehricht-
abfuhrverband Hinterthurgau» . . . . . . . . 7.2.1967

I. Regalien

.Jagd

Reglements intercantonaux pour 'exercice de la

chasse sur les lacs de Neuchatel et de Morat

BE, FR, VD, NE . « = 5 s & & o« Jd4:11.,1952
Vereinbarung iiber die Ausubung der Jagd in der

Gemeinde Reute und im Bezirk Oberegg. AR, AT 10./26.9.1955
Concordat concernant la chasse sur le lac de Neu-

clidtel. BE, FRREYD,NE . « = & s = # s » « » 18111960
Vom BR genehmigt 22.12.1960

Concordat sur 1’exercice et la surveillance de la

chasie, FR, VILNE 6 & 5 5 6 s 9 9 & 8 % # & 24.4.1968
Vom BR genehmigt 13.8.1968

. Fischerei

Ubereinkunft zwischen den Stinden Ziirich und

Schwyz betreffend die Fischereiverhiltnisse im

Zirichsee . . . . . . R .. . 2./11.3.1887
Ubereinkunft iiber den I‘lschfang im Hallwﬂersee

zwischen der Regierung des Kantons Aargau einer-

seits und der Regierung des Kantons Luzern ander-

seits . . . s ow e ow e ow oy ow owm 2owbgll.7.1804
Vom BR genehmlgt 4. 1895

Convention entre les Etats de Fribourg et de Vaud

P-our la péche dans les cours d’eau intercantonaux 5.7.1916
Ubereinkunft zwischen den Kantonen St. Gallen und

Appenzell A.Rh. betreffend die Fischerei in den
Grenzgewissern . . e e e e e e ... 30.3.1921
Vom BR genehmigt 30 3 1921
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— Ubereinkunft zwischen den Kantonen Appenzell
A.Rh. und Appenzell I. Rh. betreffend die Fischerei

in den Grenzgewassern . . . . . . . . . . . 18./25.3.1922

Nachtrag 28.3.1967
— Konkordat betreffend die Fischerei im Zugersee

LU, ZG, 8Z . . ;5 . . 28.5.1925
Vom BR genehmigt 28 5 1925
— Konkordat betrefiend die Fischerei im Vierwald-
stiattersee. LU, UR, SZ, OW, NW 1.7.1931
Vom BR genehmigt 9.6.1931
Anderung 22.1.1953
— Vereinbarung iiber die Ausiibung der Fischerei in
der Aare. BE, SO R 9.7.1935
— Ubereinkommen zwischen den Kantonen Graubiin-
den und St.Gallen betreffend die Ausiibung der
Fischerei auf der Grenzstrecke im Rhein 1./9.10.1936
Vom BR genehmigt 14.1.1937
— Concordat intercantonal pour la péche dans les eaux
suisses du lac de Genéve et les cours d’eau faisant
frontiére entre Geneve, Valais et Vaud 5.2.1938
— Vereinbarung zwischen den Kantonen Graubiinden
und St. Gallen betreffend die Ausiibung des Laich-
fischfanges auf der Grenzstrecke im Rhein . . 16.7./20.8.1943
— Ubereinkunft zwischen den Kantonen Ziirich,
Schwyz, Glarus und St. Gallen iiber die Fischerei
im Zirichsee, Linthkanal und Walensee . 27.12.1944
Vom BR genehmigt 27.12.1944
— Vertrag zwischen den Kantonen Glarus und St. Gal-
len betreffend die Ausiibung der Fischerei im Walen-
see . . . . 22.3.1945
Vom BR genehmlgt 14 4 1945
Anderung 17.1.1956
— Concordat intercantonal pour la péche dans les eaux
suisses du lac Léman. VD, VS, GE . . . . . 9.7./15.12.1945
— Vertrag zwischen den Kantonen Schwyz und St.Gal-
len iiber die Schwebnetzfischerei im Ziirich-Obersee ~ 5.10.1945
Vom BR genehmigt 5.10.1945
Nachtrag 28.2.1962
— Ubereinkunft zwischen den Kantonen Ziirich und
St. Gallen iiber die Fischerei in den ziircherisch-
st.gallischen Grenzgewissern . . . . . . . . 14./22.3.1946

Vom BR genehmigt 13.4.1946
— Ubereinkunft zwischen den Kantonen Ziirich und
Zug tiber die Fischerei im ziircherisch-zugerischen
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Grenzabschnitt der Sihl . . . . . . . . . . . 24./29.4.1947
Vom BR genehmigt 7.8.1947
- Vertrag zwischen den Kantonen St. Gallen und Gla-
rus betreffend die Ausniitzung der Fischbrutanstalt 15.11.1951
- Vertrag zwischen den Kantonen Uri und Glarus
iitber die Ausiibung der Fischerei im Stausee des

Fiatschbachwerkes auf dem Urnerboden . . . . 17.5.1952
- Ubereinkunft der Kantone Thurgau und St. Gallen
iiber die Fischerei in den Grenzgewassern . . . . 28.12.1953

Vom BR genehmigt 28.12.1953
~ Ubereinkunft iiber die Ausiibung der Fischerei in
der Aare, soweit diese die Grenze zwischen den Kan-
tonen Aargau und Solothurn bildet . . . . . . 1.2,/1.3.1957
Vom BR genehmigt 5.4.1957
- Ubereinkommen zwischen den Kantonen Luzern
und Zug tber die Fischerei im luzernisch-zugeri-
schen Grenzabschnitt des Aabachs, Gemeinde Risch 27.12.1958
- Convention entre les cantons de Berne et Neuchatel
concernant l’exercice de la péche dans les eaux-
frontiéres de la Thielle . . . . . . . . . . . 3./31.10.1961
Vom BR genehmigt 26.12.1961
- Ubereinkunft betreffend die Ausiibung des Fisch-
fanges in den interkantonalen Fischgewiissern von
Holderbank (SO) und Langenbruck (BL), dem
Augstbach und dem Musbichlein, abgeschlossen
zwischen dem Regierungsrat des Kantons Solothurn
und dem Regierungsrat des Kantons Basel-Land-
schaft . . . e e e e e 6./20.11.1962
Vom BR genehmlgt 14 6 1963
- Concordat sur la péche dans le lac de Neuchatel
FR, VD,NE . . . 15.1.1964
Vom BR genehmigt 10 8 1964 ‘
- Concordat sur la péche dans le lac de Morat. FR, VD 9.3.1966
= Vereinbarung zwischen den Kantonen Luzern und
Nidwalden fiir eine Ordnung der Hoheitsgrenze und
der Fischerei in den Grenzgewéissern des Vierwald-
stittersees . . . 18.9.1967
— Concordat sur ’exercice de la peche FR VD NL 24.4.1968
Vom BR genehmigt 19.7.1968

3. Bergregal

~ Konkordat betreffend die Schiirfung und
Ausbeutung von Erdol
ZH, SZ, GL, ZG, SH, AR, Al SG, AG, TG . . . 24.9.1955
Vom BR genehmigt 10.12.1956 . . . . . . . AS 1957, 158
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K. Verkehr

. Straflenverkehr

(fiir Autobahnpolizei vgl. Polizeiorganisation F/1)

Vereinbarung iiber die Bezahlung eines jdhrlichen
Beitrages an die Unterhaltskosten der internationa-
len Strale Liitzel-Klosterli, abgeschlossen zwischen
den Baudepartementen der Kantone Bern und Solo-
thurn und dem Ingénieur des ponts et chaussées in
Milhausen . . & & o o & « & & 5 & o & % & & 4.11.1926

. Eisenbahnen und Luftseilbahnen

Ubereinkunft zwischen dem Regierungsral des

Kantons Bern und dem Regierungsrat des Kantons

Solothurn betreffend die bernisch-solothurnischen
Eisenbahnen . . . oo om o v B STv0- 1912
Konkordat iber dle nlcht eldffenossu;ch
konzessionierten Luftseilbahnen und Ski-

lifte

BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, BL, Al,

B8G, GR, TLVD, VENE 2 & = » » » » « & = = 19 HL1951
Vom BR genehmigt 17.6.1955 . . . . . . . . AS 195,587
. Schiffahrt

Vereinbarung zwischen den Kantonen Ziirich,
Schwyz, St.Gallen und der Siidostbahn betreffend
den kiinftigen Unterhalt der Kanile, die Beleuch-
tungsanlage und den Beleuchtungsbetrieb am See-
damm zu Rapperswil (lit.b und f durch die inter-
kantonale Vereinbarung iiber die Schiffahrt auf dem
Ziirichsee vom 15.2.1966 aufgehoben) . . . . .  2.10.1908
Convention intercantonale relative au controle et
a la police de la navigation sur les lacs de Neuchatel,
Bienne et Morat et sur les canaux de la Thiele et de
la Broye, conclue entre les cantons de Berne, EFri-
bourg, Neuchéatel et Vaud . . . . . ; .. 22.7.1911
Convention intercantonale relative a la 1)011c(, de
navigation sur le lac Léman, entre les cantons de

Vaud, Valais et Geneve . . . . 24.7.1911
Interkantonale Verordnung betlcffend (11(, b(,hlf‘f~
fahrt auf dem Hallwilersee. LU, AG . . .  22.11./7.12.1912

Interkantonale Verordnung betreffend die Schifi-
fahrtspolizei auf dem Bodensee, Untersee und

Rhein zwischen Rheineck und Schafthausen

SH,SG, TG . . « v« v v v v e e e o .. 1891037
1.Nachtrag 28. 8. 1956
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2.Nachtrag 6.5.1964
3.Nachtrag 17.1.1967

- Interkantonale Verordnung betreffend die Schifi-
fahrt auf dem Vierwaldstiittersee. LU, UR, SZ, NW
Anderungen 20.9.1957 und 12.1.1959

- Vertrag zwischen den Kantonen St. Gallen, Schwyz
und Ziirich betreffend den Umbau der Verkehrs-
wege Uber den Zirichsee von Rapperswil bis Pfaffi-
kon/SZ (Art. 14 lit. c aufgehoben durch die interkan-
tonale Vereinbarung iiber die Schiffahrt auf dem
Zirichsee vom 15.2.1966) . s 3 0% @

- Interkantonale Verordnung iiber die Rhcmschlﬁ—
fahrt auf der Rheinstrecke Rheinfelden—Basel
BS, BL, AG . .

- Interkantonale Verordnung betreﬂend den Bau
die Ausriistung, die Untersuchung, den Unterhalt
und die Kennzeichnung der Kleinfahrzeuge auf dem
Rhein. BS, BL, AG .o . ..

- Vereinbarung zwischen dem Kanton Basel Land—
schaft und dem Kanton Basel-Stadt iiber die Zu-
sammenarbeit in Rheinschiffahrts- und Hafenange-

607

28.3.1938

18.6.1938

15.4.1943

9.7.1943

legenheiten . . . s 3 08 % ¢ 5 3 s % 3 s 3 18421.8.1946

- Vereinbarung ZWlSChen der Regierung des Kantons
Basel-Landschaft und der Regierung des Kantons
Basel-Stadt iiber die vom Kanton Basel-Landschaft
auf Grund von Artikel VI der Vereinbarung vom
18./21.6.1946 iiber die Zusammenarbeit in Rhein-
schiffahrts- und Hafenangelegenheiten an den Kan-

ton Basel-Stadt zu leistende Entschidigung . . 18./21.6.1946

- Interkantonale Verordnung iiber die Schiffahrt auf
dem Zugersee. LU, SZ, ZG

Interkantonale Vereinbarung zw1schen den Kanto-
nen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau
iiber den gemeinsamen Vollzug der vom Bund er-
lassenen schiffahrtsrechtlichen Vorschriften fiir die
Rheinstrecke zwischen Basel und Rheinfelden

28.12.1950

4.1.1957

Vom BR genchmigt 24.6.1958 . . . . . . . . AS 1958, 1067

~ Hafenordnung fiir die Rheinhéfen beider Basel

BS,BL . . . . . C ... 7.22./30.6.1959

Réglement 1ntelcant0nal concerndnt la police de la
havigation sur le lac Léman, riviéres et lacs des can-
tons de Vaud, Valais et Genéve

Vom Eidg. Post- und E1senbahndepartement ge-
nehmigt 16.5.1960

16.5. 1960
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— Reéglement intercantonal concernant la police de la
navigation surles lacs de Neuchatel, Bienne et Morat
et les canaux de la Thielle et de la Broye
BE, FR, VD, NE . . . . .o 16.5.1960
Vom Eidg. Post- und Elsenbahndepartement ge-
nehmigt 16.5.1960
— Interkantonale Vereinbarung tiber die Schiffahrt auf
dem Ziirichsee und dem Walensee. ZH, SZ, GL, SG  15.2.1966
Vom Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepar-
tement genehmigt 15.2.1966

L. Sozialfiirsorge und Sozialversicherung

1. Allgemeines
— Vereinbarung betreffend die Unterstiitzung von in

Anstalten versorgten Kindern. AR, SG . . . . . 6.3.1925
— Konkordat iiber die wohnortliche Unter-

stiitzung

Alle Kantone . . . e e e e 25.5.1959

Vom BR genehmigt 16 1.2 1%0 e s s s x5 s s ASI96L3

— Verwaltungsvereinbarung iuber die Unter-
stiitzung von Doppelbiirgern
ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, FR, SO, BS, BL,
AR; AL 86, GR; AG, TL, VD, V8§, NE; GE . « - 17.5.1963
Vom BR genehmigt 6.12.1963 . . . . . . . . AS 1963, 1214

2. Kinderzulagen, Familienausgleichskasse, Invaliden-
versicherung
— Vereinbarung zwischen den Kantonen Schwyz und
St. Gallen betreffend die Anwendung der Gesetz-
gebung iiber die Kinderzulagen auf die aullerhalb
des Kantons des Geschiiftssitzes beschiiftigten Ar-
beitnehmer . . . . 10.1.1961
— Vereinbarung LW]SChen den Kantonen St Gdllen
und Thurgau {iber den Anschlu3 von Filialen und
Betriebsstitten an die Familienausgleichskasse
einer im anderen Kanton gelegenen Hauptnieder-
lassung . . . . . . 21.3.1964
— Interkantonale Ubelemkunft betleffuld I*l]hlllllf‘
der Regionalstelle der Invalidenversicherung fiir die
Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell A.Rh.,
Appenzell LRh. . . . . . . . . . . . .. .. 6.7.1964
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- Vereinbarung zwischen den Kantonen St.Gallen
und Solothurn iber den Anschlull von Filialen und
Betriebsstitten an dielFamilienausgleichskasse einer
im anderen Kanton gelegenen Hauptniederlassung 7.2.1966
- Vereinbarung zwischen den Kantonen St.Gallen
und Luzern iiber den Anschlu3 von Filialen und
Betriebsstéiitten an dielFamilienausgleichskasse einer
im anderen Kanton gelegenen Hauptniederlassung  26.4.1967

M. Gesundheitswesen

~ Vereinbarung betreffend Errichtung und Betrieb

einer Lebensmittel-Untersuchungsanstalt fir die

Urschweiz. UR, SZ, OW,NW . . . . . : 1.7.1909
- Vertrag iber die Beniitzung des chemlschen Labo—

ratoriums des Kantons St. Gallen durch den Kanton

Appenzell I.Rh. . . . . Coe 20.9./23.10.1909
- Vertrag iiber die Benutzung des chemlschen Labo-

ratoriums des Kantons St. Gallen durch den Kanton

Appenzell A.Rh. . . . . . o s w 20:11.,1909
- Vereinbarung zw1schen der ReglerunﬂF des Kantons

Appenzell A.Rh. und der Regierung des Kantons

Schaffhausen betreffend TaxermiBigung fiir die

beidseitigen Kantonsbiirger in der appenzell-auller-

rhodischen Heil- und Pflegeanstalt und in der staat-

lichen Irrenanstalt von Schafthausen . . . . . 9.9.1916
- Vertrag betreffend die Versorgung Aurchenschel

Geisteskranker in der appenzell-auB3errhodischen

Heil- und Pflegeanstalt . . . . . ... . 22.9./6.10.1917
- Vertrag betreffend Aufnahme glarnerlscher Geistes-

kranker in die appenzell-auerrhodische Heil- und

Pflegeanstalt . . . . e 20./23.12.1920
~ Vertrag zwischen dem Reglel ungsrat des Kantons
Appenzell A.Rh. und dem Regierungsrat des Kan-
tons St. Gallen iiber die Aufnahme von Hebammen-
schiillerinnen des Kantons Appenzell A.Rh. in die
Entbindungsanstalt des Kantons St.Gallen sowie
uber den Besuch des Repetitionskurses fiir éltere
Hebammen . . . ; : 23.6.1924
Verembarung zw1schm dem Samtatsdepmtcment
des Kantons Basel-Stadt und der Sanitiitsdirektion
des Kantons Basel-Landschaft betreffend die Mit-
beni‘ltzung des Laboratoriums des Kantonschemi-
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kers von Basel-Stadt durch den Kanton Basel-

Landsehatt . . . . . ., + « ¢« &« « 5 5 « 80.11./18.12.1945
— Interkantonale Ubereinkunft iiber das

Pflegepersonal

BE, LU, OW, NW, ZG, BS, SG, AG,NE . . . . 8.9.1947

Vom BR genehmigt 7.6.1948 . . . . . . . . AS 1949, 536

— Convention entre le Département de I'intérieur du

canton de Vaud et le Département du travail, de

I’hygiéne et de ’assistance publique du canton de

Geneéve, concernant I’équivalence des diplomes de

sages-femmes . . . . . o Coe 28.6.1948
— Vertrag zwischen der S‘mltatsdnt,ktlon des Kantons

Basel-Landschaft und dem Erziehungsdepartement

des Kantons Basel-Stadt betreffend Uberlassung

von Leichen an die normal-anatomische Anstalt der

Universitat . . . . . 9.9.1948
— Vertrag betreffend die I{ltllldtlon von Luchen aus

Basel-Landschaft im Basler Krematorium 24.12.1948/14.1.1949
— Gegenrechtsabkommen des Kantons Bern mit dem

Kanton Aargau betreffend Kostgelder in den kanto-

nalen Heil- und Pflegeanstalten . . . . . . . . 14.2.1951
— Interkantonale Vereinbarung iiber die

Kontrolle der Heilmittel

Alle Kantone -+~ FL . . . . . . . . . . . . . 16.6.1954

Vom BR genehmigt 25.2.1955 . . . . . . . . AS 1955, 553
— Vereinbarung betreffend Spitalkosten von Patien-

ten aus Basel-Landschaft im Bezirksspital Dorneck

in Dornach. BL, SO . . . . . 9./20.2.1962
— Vereinbarung betreffend die Spltaltaxe von l)rltt-

klaBpatienten aus dem Kanton Basel-Landschaft

im Bezirksspital Dorneck in Dornach. BL, SO .  7./24.7.1964
— Vereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kan-

tons Basel-Landschaft und dem Regierungsrat des

Kantons Solothurn betreffend die Hospitalisation

von DrittklaBpatienten aus Basel-Landschaft im

Kantonsspital Olten und von DrittklaBpatienten

aus dem Kanton Solothurn im Kantonsspital Liestal 7./24.7. 1964
— Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Land-

schaft und Basel-Stadt betreffend das gemeinsame

Vorgehen in Fragen der regionalen Spitalplanung,

der regional koordinierten Betriebsfithrung und der

finanziellen Belange des Spitalwesens der Kantone

Basel-Landschaft und Basel-Stadt (Spitalabkom-
HEDY = & & 8 5 &2 8 B & 2 E B E E B 28.12.1965/4.1.1966
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N. Rechtspflege, Zivil- und Strafprozel3, Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, Grundbuchwesen

- Konkordat betreffend Befreiung von der
Verpflichtung zur Sicherheitsleistung fur
die Prozeflkosten
ZH, BE, LU, SZ, GL, ZG, SO, BS, BlL., SH, AR, 5G,
A, TG TL VD NE, GE 6. 6. & 5 & & 5 & » & & 10:12.1901
Vom BR, génehinigt 5./20.11.3908 . « + + & ~ =« BS 3, 652
- Konkordat betreffend die Gewihrung ge-
genseitiger Rechtshilfe zur Vollstreckung
offentlichrechtlicher Anspriiche
Alle Kantone (I<inschrinkung fiir Genf in bezug auf

Art.1 Abs.2 Zift.5) . . . C e e e e e 18.2.1911

Vom BR genehmigt 23.8. 1912 G 5 oW & B BS 3, 80
- Konkordatbetreffend Rechtshilfezur Voll-

streckung von Anspriichen auf Riickerstat-

tung von Armenunterstiitzungen

BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, 'R, SO, Al, SG,

M TG TLVE « & & 5 s B & & ® 5 8 18.2.1947

Vom BR genehmigt 18.2 1()4/ e . .. BS 3, 84

- Ubereinkunft zwischen den Kantonen /uuch und

Thurgau betreffend die Feststellung der notariali-

schen Fertigungsgrenze fur die auf der Kantons-

grenze Ziirich/Thurgau liegenden Grundstiicke der

Gemeinden Ossingen, Waltalingen, ziircherisch Wi-

len und Oberneunforn . . . . .+ s o« 17.10./30.11,1907
~ Ubereinkunft zwischen den Kantoncn Zirich und
Thurgau betreffend die Beurkundung und grund-
buchliche Behandlung von Rechtsgeschiiften iiber
Grundstiicke, die in beiden Kantonen liegen 24.12.1926/27.1.1927
Ubereinkommen zwischen den Regierungen der
Kantone St. Gallen und Thurgau betreffend die Be-
urkundung und grundbuchliche Behandlung von
Rechtsgeschiiften Giber dingliche Rechte an Grund-
stiicken, die in beiden Kantonen liegen . . . 10.9./3.10.1938
Yom BR genehmigt 29.11.1938
Ubereinkommen zwischen den Regierungen der
Kantone Appenzell A. Rh. und St. Gallen betreffend
die Beurkundung und die grundbuchliche Behand-
lung von Rechtsgeschiiften Giber dingliche Rechte
an Grundstiicken, die in beiden Kantonen liegen 9.7./24.8.1940
Vom BR Guuhml{,t 17.9.1940
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— Ubereinkommen zwischen den Kantonen Appenzell
A.Rh. und I.Rh. betreffend die Beurkundung und
grundbuchliche Behandlung von Rechtsgeschiiften
uber dingliche Rechte an Grundstiicken, die in bei-
den Kantonen liegen . . . coe e e e e e 9./12.11.1940
Vom BR genehmigt 24. 3. 1941
— Ubereinkunft zwischen den Kantonen Ziirich und
Aargau betreffend Beurkundung von Rechtsge-
schiften, die sich auf Grundstiicke in beiden Kanto-
nen beziehen . . . . . . . . . . . . .. 20.4./2.6.1961

Gegenrechtserkldrungen
Verschiedene Kantone haben Gegenrechtsverein-
barungen oder -erklidrungen iiber die Zulassung von
aullerkantonalen patentierten Anwilten zur unent-
geltlichen Prozefifiihrung abgeschlossen (z.B. SO
sieben Vereinbarungen)

Inlerkantonale Vereinbarung in Vorbereilung
Konkordat iiber die Schiedsgerichtsbarkeit (in der
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirek-
toren in Beratung)

O. Strafvollzug

— Konkordat iiber die Kosten des Strafvoll-

zuges

BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, BS, BL, SH,

Al SG, GR, AG, TG, TI, VD,NE . . . . . . . 23.6.1944
Vom BR genehmigt 23.6.1944 . . . . . . . BS338

— Vereinbarung der Kantone ZH, GL SH,
AR, AI,SG, TG, GR betreffend den Vollzug
der Zuchthaus- und Gefidngnisstrafen, der
MaBnahmen gemilB schweizerischem Straf-
gesetzbuch und der Versorgung gemil kan-
tonalem Recht . . . e e e . ... 27.1.1956
Vom BR genehmigt 27.1. 1906

— Konkordat tiber den Vollzug von Strafen
und MaBBbnahmen nach dem schweizerischen
Strafgesetzbuch und dem Recht der Kan-
toneder Nordwest-und Innerschweiz (Straf-
vollzugskonkordat)
UR, SZ,OW,NW, LU, ZG, BE, SO, BS, BL,AG . . 4.3.1959
Vom BR genehmigt 26. 3.1959
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- Concordat surl’exécution des peines et me-
sures concernant les adultes dans les can-
tons romands
FR, TI (mit Einschrinkungen), VD, VS, NE, GE  2.12.1966
(erst teilweise in Kraft)
Gegenrechtserkldrungen
Auf dem Gebiet des Strafvollzuges wurden die fol-
genden Arten von Gegenrechtsvereinbarungen oder
-erklarungen festgestellt:
1. Betreffend die Anwendung der Bestimmungen
des Konkordates iiber die Kosten des Strafvoll-
zuges vom 23.6.1944 (z. B.ZH,SOvom 21.6.1961)
2. Betreffend die Delikte der Gehilfenschaft zu
Steuerbetrug oder der Begiinstigung des Steuer-
betruges und die Ubernahme der Strafverfolgung
des Gehilfen mit Wohnsitz im betreffenden Kan-
ton (z. B. SO, ZH vom 18.9.1941)

I11. Sachbereich und Zweck

Die von den Kantonen abgeschlossenen Vertrige und
Vereinbarungen weisen grofle Unterschiede in Inhalt und
Zwecksetzung auf. Dabei werden die denkbaren Maoglich-
keiten von den heute bestehenden Vereinbarungen keines-
wegs ausgeschopft.

A. Der betroffene Sachbereich

Praktisch alle Sachbereiche, auf die sich die kanto-
nale Titigkeit bezieht, konnen Gegenstand von interkanto-
nalen Vereinbarungen bilden. Ein Vergleich der voran-
gehenden Liste mit dem systematischen Register kantonaler
Gesetzessammlungen bestitigt dies. Nur die Kernbereiche
der politischen Ordnung der Kantone entziehen sich inter-

kantonalen Regelungen, da in ihnen die Eigenstiindigkeit
der Kantone beruht 2,

* Vel. hinten XIIT/A.
40



614 Ulrich Hifelin

In den einzelnen Sachbereichen kann sich die Zusammen-
arbeit der Kantone grundsitzlich auf alle Formen staat-
lichen Tadtigwerdens erstrecken; sie kann die Recht-
setzung ebenso wie die Rechtsanwendung erfassen. Die zwi-
schen den Kantonen Ziirich, Schwyz, Glarus und St. Gallen
abgeschlossene Vereinbarung iiber die Schiffahrt auf dem
Zirichsee und dem Walensee vom 15.2.1966 stellt weit-
gehend gemeinsame Rechtsetzung dar. Die verschiedenen
Konkordate tber den Strafvollzug fallen — entsprechend
dem den Kantonen zustehenden Bereich — griof3tenteils in
das Gebiet der Rechtsanwendung.

Die interkantonale Regelung kann in gleicher Weise eine
hoheitliche oder eine nichthoheitliche Tétigkeit
der Kantone zum Inhalt haben. Um eine hoheitliche Funk-
tion geht es, abgesehen von den Grenzbereinigungsvertri-
gen, z.B. beim Konkordat iber den Ausschlufy von Steuer-
abkommen vom 10.12.1948, bei den Vereinbarungen iiber
die Ausiibung der Autobahnpolizei, bei den Fischerei- und
Schiffahrtsiibereinkiinften fiir Grenzgewisser. Eine Ver-
einbarung kann sich auch auf Vorbereitungs-, Abkliarungs-
und Begutachtungshandlungen beziehen, welche hoheit-
lichen Entscheidungen der Kantone zugrunde liegen. Die
interkantonale Vereinbarung iiber die Kontrolle der Heil-
mittel vom 16.6.1954 fiihrt nicht ecine interkantonale
Bewilligungsordnung ein, sondern hat nur die gemeinsame
Begutachtung und Registrierung der Heilmittel zum
Zweck; auf die Antriige der interkantonalen Kontrollstelle
stiitzt sich dann das von den Kantonen durchgefiihrte Be-
willigungsverfahren. Zu dieser Kategorie gehoren auch
interkantonale Vereinbarungen iiber Planungsfragen, die
wahrscheinlich in Zukunft noch in gréBerer Zahl abgeschlos-
sen werden?; so bezweckt das Spitalabkommen zwischen

25 Neuerdings haben die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft
die gemeinsame Organisation der Regionalplanung beschlossen;
der Entwurf zu einem Vertrag, welcher die Zusammenarbeit der
beiden Kantone auf diesem Gebiet regeln wird, liegt bereits VoI
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Basel-Stadt und Basel-Landschaft vom 28.12.1965/4.1.
1966 neben anderem auch das gemeinsame Vorgehen in
Fragen der regionalen Spitalplanung. Die Kantone konnen
sich aber auch zusammenschlieen, um eine bestimmte
offentliche Aufgabe in nichthoheitlicher Form gemeinsam
zu besorgen. Dieser FFall ist gegeben bei der Vereinbarung
betreffend die Errichtung der Stiftung fiir die interkanto-
nale Forsterschule Lyss, bei den Vertridgen iiber die Griin-
dung der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG und der
St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG vom 22.4.1914
beziechungsweise 15./18.9.1914, sowie zum Teil beil inter-
kantonalen Abkommen iiber Mitbenutzung von Spitélern.

B. Unterschiede in der Interessenlage

Die Interessenlage, auf der die interkantonalen Vereinba-
rungen beruhen, ist nicht immer die gleiche; die Zusammen-
arbeit der Kantone kann auf verschiedene Motive zuriick-
gehen. Drei Parteien konnen mit ihren Interessen beteiligt
sein: die Kantone, der Bund und die von der Vereinbarung
direkt oder indirekt betroffenen Privaten.

1. Die Interessen der Kantone

Bei derinterkantonalen Zusammenarbeit geht die Haupt-
initiative naturgemifB von den Kantonen selbst aus. Es sind
ihre Interessen, die cine Regelung der Grenz- und Kollisions-
fragen oder eine durch Koordination erstrebte Vereinfa-
chung ihrer Titigkeit gebieten oder im Hinblick auf finan-
zielle oder personalékonomische Uberlegungen die gemein-
same Bewiltigung einer bestimmten Verwaltungsaufgabe
veranlassen. Eine besondere Art von kantonalen Interessen
liegt dann vor, wenn durch den AbschluB einer interkanto-
nalen Vereinbarung ein Eingreifen des Bundes verhindert
werden soll, sei es, daB dieses innerhalb einer bereits be-
stechenden Bundeskompetenz erfolgen, sei es, dal} eine neue
Bundeskompetenz begriindet werden soll ?6. Das Konkordat

2
" ScHaumaNnN 89T,



616 Ulrich Hiifelin ;

tiber den Ausschlufl von Steuerabkommen vom 10.12.1948
— dem seit 1963 alle Kantone angehoren — hat den Bund
bewegt, von der ihm geméifB Art. 4292 BV zustehenden
Kompetenz nicht Gebrauch zu machen ??. Durch die von der
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren
ausgearbeitete interkantonale Ubereinkunft zur Verstir-
kung der polizeilichen Sicherheitsmaflnahmen vom 28.3.
1968 — die noch nicht in Kraft getreten ist — soll der Bund
veranlaflt werden, auf die Aufstellung einer bundeseigenen
Bereitschaftspolizei, die er auf Art.16 BV stiitzen wiirde,
zu verzichten2, Das Konkordat betreffend die Schiirfung
und Ausbeutung von Erdol vom 24.9.1955, dem bis heute
10 Kantone beigetreten sind, und die von allen Kantonen
einzeln abgegebene Erkliarung, sich an die vom Bund zur
Wahrung der Landesinteressen erlassenen Richtlinien vom
27.4.1960 zu halten, bewirkten, dal} die vorgesehene Ein-
fiihrung einer Bundeskompetenz fallen gelassen wurde®.
Gegenwiirtig bereitet die Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren ein Konkordat iiber die Schulkoordination
vor; dadurch soll die neuerdings lancierte Volksinitiative,
die dem Bund eine Koordinationskompetenz im Schulwesen
verschaffen will, iberfliissig werden3°. ScHaumMaNN nennt
deshalb die interkantonalen Vereinbarungen zu Recht «Ver-

27 EIf Kantone waren dem Konkordat erst unter dem Druck der
1958 eingefiihrten Bundeskompetenz beigetreten.

28 Botschaft des Bundesrates iiber die Unterstiitzung der «Inter-
kantonalen Mobilen Polizei» vom 27.11.1968, BBI. 1968 11 784.

2% SCHAUMANN 90 A.15; vgl. auch ANToN HAGENBUCHLE, Das Berg-
recht mit besonderer Beriicksichtigung der Erdoélschiirfung, in
ZSR NF 76/11 (1957) 150aff. — DaB das interkantonale Vertrags-
recht in einer stindigen Konkurrenz zu neuen Bundeskompe-
tenzen steht, beleuchtet deutlich die Antwort, die der Bundesrat
am 13.3.1969 im Nationalrat auf ein Postulat Schmid betr.
Schweizerisches Arzneimittelgesetz erteilte und in der er erkldrte,
bei mangelnder Wirksamkeit der interkantonalen Regelung miisse
eben doch die Einfithrung einer Bundeskompetenz geprift wer-
den.

30 NZZ vom 28.3.1969 Nr.196 S.1, vom 13.5.1969 Nr.289 S.3.
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teidigungsmittel fiir die kantonale Zustindigkeit»3'. Aller-
dings muf} die Frage offen bleiben, ob sich nicht unter Um-
stdinden die Kantone aus einem foderalistischen Defensiv-
denken heraus zu interkantonalen Vereinbarungen dringen
lassen konnten, die im Grunde nicht so sehr ihren eigenen
als den Interessen des Bundes dienen; die Ubereinkunft zur
Verstarkung der polizeilichen Sicherheitsmallnahmen vom
28.3.1968, welche die Aufstellung einer« Interkantonalen Mo-
bilen Polizei»bezweckt, ist ein Beispiel fiir diese Moglichkeit 32.

2. Die Interessen des Bundes

Obwohl Instrumente der Kantone, konnen die inter-
kantonalen Vereinbarungen aus verschiedenen Griinden
auch fiir den Bund von Bedeutung sein. In friitheren Zeiten
waren interkantonale Konkordate verschiedentlich Vor-
stufe zu einer bundesrechtlichen Rechtsvereinheitlichung 33
Dies betraf insbesondere die Gebiete von Betreibung und
Konkurs, des Eherechtes, die Rechtsstellung der Nieder-
gelassenen ! und die Regelung des StraBenverkehrs?®. Ver-

' ScCHAUMANN 89. — ScHNEIDER erklirt fiir die Bundesrepublik
Deutschland, daf3 ihm kein Fall bekannt sei, in dem die Linder
auch nur versucht hitten, durch Vertrige ein Bediirfnis nach
bundesgesetzlicher Regelung abzuwenden (Vertrige 19).

% Die Ubereinkunft wurde unter Mitarbeit von Vertretern des Bun-
des ausgearbeitet und stellt die vorgesehene Interkantonale Mo-
bile Polizei (IMP) dem Bund wie den beteiligten Kantonen zur
Verfiigung. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 27.11.
1968 ausdriicklich festgestellt, daB «die Schaffung der IMP zu-
nidchst im Interesse des Bundes liegt», der sich deshalb an der
Finanzierung beteiligen soll (BBI1. 1968 II 793); vgl. dazu auch
Protokoll der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizei-
direktoren vom 30./31.3.1966 S. 26.

** SCHAUMANN 89; BripEL 218; AUBERT 330.

M Vgl. die Zusammenstellung dieser Konkordate bei CARL ESCHER,
DasSchweizerischeinterkantonale Privatrecht auf Grund des Bun-
desgesetzes betreffend die civilrechtlichen Verhéltnisse der Nieder-

’ gelassenen und Aufenthalter vom 25. Juni 1891, Ziirich 1895, S. 3ff.

* Vgl. die Konkordate, die durch das Bundesgesetz iiber den Motor-
-fahrzeug— und Fahrradverkehr vom 15.3.1932 aufgehoben und
In Art.72 Abs. 2 dieses Gesetzes in diesem Sinne erwihnt wurden.
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einbarungen dieser Art, die geradezu als Wegbereiter des
Zentralismus erscheinen, sind heute weniger aktuell. Hin-
gegen ist der Bund in zunehmendem Male an der inter-
kantonalen Zusammenarbeit interessiert, soweit die im
Rahmen der Bundesgesetzgebung vorgeschenen kantonalen
Regelungen aus sachlichen Griinden interkantonale oder
regionale Abmachungen erfordern, wie dies z.B. bei der
Fischerei und Schiffahrt in Grenzgewiissern der IFall ist. ISs
kann sich dies sogar zu einer dem Bund gegentiber statuier-
ten Pflicht der Kantone zum Abschlul3 einer interkantonalen
Vereinbarung verdichten?®. Ganz allgemein kann man zu-
dem sagen, daf} der Bund e¢in Interesse daran haben mul,
dafl die Kantone in dem ihnen verblichenen Titigkeits-
bereich durch regionale Absprachen eine moglichst leistungs-
fihige und von Bundesmitteln unabhiingige Ordnung finden.
Es ist auch denkbar, daB3 der Bund die Gewithrung von Sub-
ventionen an Kantone von ciner interkantonalen Zusam-
menarbeit abhingig macht, falls diese fiir eine wirksame
Verwendung der Bundesmittel erforderlich ist 7. Schlielich
kann der Bund dann auf den Abschluf3 cines interkantonalen
Abkommens angewiesen scin, wenn er sich fiir die inter-
nationale Regelung einer Materie einsetzen soll, die in den
Kompetenzbereich der Kantone fallt 3%,

3. Die Interessen der betroffenen Privaten

DalBl auch die von eciner interkantonalen Vercinbarung
betroffenen privaten Personen und Verbinde an einer ein-

36 Vgl. dazu hinten IV/D.

37 Vgl. Bundesgesetz tiber Bundesbeitriage an Strafvollzugs- und
Erziehungsanstalten vom 6.10.1966, AS 1967, 29, Art.5 Abs.2
(Der Bundesrat fordert durch die Festsetzung des Subventions-
ansatzes die Zusammenarbeit unter den Kantonen).

38 Es lieBe sich z. B. in Betracht ziehen, ob nicht auf dem Konkor-
datswege die kantonalen Bestimmungen iiber die administrative
Versorgung von Geisteskranken, Trunksiichtigen usw. den Er-
fordernissen von Art.5 der Europiischen Menschenrechtskonven-
tion vom 4.11.1950 angepaf3t werden kannten, falls die SchweiZ
dieser Konvention beitritt.
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heitlichen Ordnung, an Abmachungen iiber Schul- und
Spitalbenutzung usw., interessiert sind, versteht sich von
selbst. Besondere Erwidhnung verdient aber jener Fall, in
welchem eine interkantonale Regelung unter Mitwirkung
der interessierten Betroffenen entstanden ist. Das Konkor-
dat betreffend die Schiirfung und Ausbeutung von Erdol
vom 24.9. 1955 wurde von den beteiligten Kantonen in enger
Zusammenarbeit mit dem bereits 1954 gegriindeten Indu-
striekonsortium fiir schweizerische Erdolforschung ausge-
arbeitet, das an einer vereinheitlichten Ordnung der Kon-
zessionserteilung interessiert und von Anfang an als Emp-
fanger der Schiirf- und Ausbeutungskonzessionen in Aus-
sicht genommen war?3.

IV. Rechtliche Struktur und Funktion

Beziiglich ihrer rechtlichen Struktur und ihrer rechtlichen
Funktion lassen sich beiden interkantonalen Vereinbarungen
in verschiedener Hinsicht Unterschiede feststellen.

A. Rechtsgeschiftliche und rechtsetzende Vereinbarungen

Bei der Diskussion iiber die interkantonalen Vereinba-
rungen wird tiblicherweise in der Unterscheidung von
rechtsgeschéftlichen und rechtsetzenden Vereinbarungen —
welche an die vélkerrechtlichen Lehren iiber internationale
Vertriige*® ankniipft — die wichtigste Gliederung erblickt.

* HAGENBUGHLE (vgl. A.29) 103af., 151a. — In den Vereinigten
Staaten iibt die Industrie zum Teil einen sehr grofen Einfluf auf
die zwischenstaatlichen Vertridge aus, so insbesondere auf die
Erdol- und Fischereivertrige. Vgl. BARTON 164.

* ALFRED VERDRoOSs, Vilkerrecht, 5. Auflage Wien 1964, S.1431.;
L.OprENHEIM/H. LAUTERPACHT, International Law, vol. 1, 8. Auf-
lage London 1955, S. 878 ff. (wobei diese Unterscheidung auch im
Volkerrecht als fragwiirdig betrachtet wird); J.G.STARKE, An
Introduction to InternationalLaw, 6.AuflageL.ondon 1967,S.40f. ;

CHARLES G.FENwIck, International Law, 4. Auflage New York
1965, S.514 f1.
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Als rechtsgeschiftlich werden dabei Abkommen bezeichnet,
die ein konkretes Rechtsverhiltnis zwischen zwei Kantonen
begriinden und die dazugehorigen gegenseitigen Rechte und
Pflichten im Sinne von subjektiven Rechtsbeziechungen be-
stimmen, ohne objektive Rechtsnormen zu schaffen. Von
rechtsetzenden Vereinbarungen spricht man hingegen, wenn
die Kantone in bilateraler oder multilateraler Weise objek-
tives Recht im Sinne einer generell-abstrakten Regelung
von zukiinftigem Verhalten setzen, sei es, dall diese Rechts-
normen unmittelbar wirksam sind oder nur mittelbar, d.h.
durch die Vermittlung von innerkantonalen Rechtsetzungs-
akten.

Hinter der scheinbar allgemein anerkannten Unter-
scheidung der beiden Kategorien verbergen sich aber ganz
verschiedenartige Begriffsumschreibungen, die gelegentlich
auch nicht frei von Unklarheiten und Widerspriichen sind.
Zum Teil wird bei den vertraglichen Vereinbarungen auf den
Austausch von inhaltlich entgegengesetzten Willenserkli-
rungen abgestellt42. Nach einer anderen Ansicht wird der
Gegensatz von subjektiven Rechten und objektivem Recht
als entscheidend erklart, ohne daB3 dieses Kriterium Kklar
umschrieben wird 43, Oder man nimmt stets dann eine recht-
setzende Vereinbarung als gegeben an, wenn kiinftiges Ver-
halten normiert wird4%. SchlieBlich werden auch nur jene
Vereinbarungen als rechtsetzend anerkannt, durch welche
nicht nur die Kantone, sondern auch die Biirger direkt be-
rechtigt oder verpflichtet werden %, wobei nicht klar ist, ob
dann auch Vereinbarungen, die generelle Normen organisa-

11 BoLLE 61., 122f.; Gi1AcoMETTI, Staatsrecht 483f.; FLEINER/GIA-
cOMETTI 160; E.ScuMmipT 17ff.; ScHAUMANN 98f.; BRIDEL 217;
Favre 1311ff.; Kenru1 1811, 51; Wisst 89; vgl. auch BGE 54 1
203.

12 So BoLLE 7.

43 So BoLLE 6f1., 122f.; BripeL 217.

14 So SCHAUMANN 98.

15 S0 GIACOMETTI, Staatsrecht 483 ; Gutachten 3f.; vgl. auch HUBER,
Gutachten 2.



Der kooperative Foderalismus in der Schweiz 621

torischer Art oder mittelbar wirksame Verhaltensnormen
enthalten, als vertragliche Vereinbarungen gelten sollen.

Bei diesen Unterschieden in der BegrifIsbildung kann es
nicht verwundern, daf3 z. B. der Interkantonalen Vereinba-
rung iiber die Kontrolle der Heilmittel vom 16.6.1954 von
den einen Autoren die rechtsetzende Funktion aberkannt
wird 4%, von andern hingegen nicht?,

Es ist von der Einsicht auszugehen, dal3 alle interkanto-
nalen Vereinbarungen in bezug auf ihre Begriindung einen
vertraglichen Charakter aufweisen®. In bezug auf den In-
halt lassen sich die Vereinbarungen aber nicht einfach in
zwel klar abzugrenzende und innerlich geschlossene Kate-
gorien gliedern, weil sich mehr als ein Kriterium fiir die
Unterscheidung anbietet. Wenn man als rechtsgeschiéftlich
jene Vereinbarungen aussondern will, durch die sich ein Kan-
ton gegeniiber einem andern Kanton im Sinne einer binden-
den Zusicherung verpflichtet, von der er sich nicht einseitig
losen kann, dann ist zwar ein klarer Begriff der rechts-
geschiiftlichen Vereinbarung gewonnen, der fiir die Frage
des Riicktritts sinnvoll verwertet werden kann®. Aber die
von diesem Begriff nicht erfaBten interkantonalen Ver-
einbarungen bilden keine einheitliche Kategorie, sondern
weisen verschiedene Strukturen auf. Geht man hingegen
von einem Begriff der rechtsetzenden Vereinbarung aus,
unter dem man Abkommen versteht, welche fiir die Biirger
verbindliche materielle Rechtssiitze begriinden, dann ist wohl
ein eindeutiger Begriff der rechtsetzenden Verecinbarung er-
zielt, die restlichen Vereinbarungen kénnen aber kaum ein-

* HUuBER, Gutachten 2; WisT 881.

" GracomeTTI, Gutachten 7fi. (betr. fritheren Entwurfl); FFAVRE
133. - Vgl. auch ZwanLEN, der im Falle des Konkordates iiber den
Ausschlufl von Steuerabkommen vom 10.12.1948 zeigt, dafl die
Zuweisung zu einer der beiden in Frage stehenden Kategorien

B nicht ohne weiteres klar ist (Concordat 247f.).

BurckHARDT, Kommentar 79.

' So die klare Definition von FAvRi (S.131). Vgl. zur Frage des

freien Riicktritts hinten VII/B.
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heitlich als rechisgeschiftlich bezeichnet werden; zu ihnen ge-
horen auch Regelungen, welche mittelbar wirksame Rechts-
sitze oder organisatorische Normen enthalten. Die vorher
genannte Vereinbarung iiber die Kontrolle der Heilmittel
von 1954 beinhaltet keine die Biirger unmittelbar verpflich-
tenden Rechtsiatze, hat in diesem Sinn also nicht recht-
setzende Bedeutung; sie verpflichtet aber die Kantone zur
Anpassung ihrer Gesetzgebung, stellt damit eine mittelbar
wirksame Rechtsvereinheitlichung dar und enthélt viele
organisatorische Normen, so dal} sie sich von jenen Ver-
cinbarungen unterscheidet, die man in einem engeren Sinne
als rechtsgeschéftlich bezeichnet.

Ein Teil der Abgrenzungsschwierigkeiten [éllt dahin,
wenn man einen weiler gefaliten Begriff der rechtsetzenden
Vereinbarungen verwendet, der alle Abkommen mit gene-
rellen und abstrakten Normen erfa3t, ob diese die Berech-
tigung und Verpflichtung von natiirlichen oder juristischen
Personen oder aber Organisation, Kompetenzen und Ver-
fahren von Behorden regeln®. Diese Umschreibung, die im
Vergleich mit den tibrigen Definitionen weitaus am klarsten
ist, wiirde dann auch mit der Definition der rechtsetzenden
Erlasse durch Art.5 Abs.2 des Bundesgesetzes iiber den
Geschiiftsverkehr der Bundesversammlung sowie iiber die
Form, die Bekanntmachung und das Inkrafttreten ihrer
Erlasse (Geschiiftsverkehrsgesetz) vom 23.3.1962 iiberein-
stimmen®!. Allerdings crweist sich auch bei diesem Krite-
rium die Grenzzichung im einzelnen nicht immer leicht, weil
der Gegensatz von konkreter und abstrakter Regelung nicht
absolut ist und die Abgrenzung der «vertraglichen» Pflichten
der Kantone von organisatorischen und Verfahrensnormen,
die zwischen Kantonen vereinbart wurden, sich nicht stets
klar durchfiihren l46t.

" So HANGARTNER, Publikation 339fI.; Nationalstrallen 293; ~
Auch nach der Ansicht von Sciaumany umfat der Begriff der
rechtsetzenden Vertriige Vereinbarungen, die nur das kiinftige
Verhalten der zugehorigen Kantone normieren (S.98f.).

51 AS 1962, 773.
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Wieder anders verstanden ist der Begriff der recht-
setzenden Vereinbarungen, wenn damit auch interkantonale
Abkommen tiber eine mittelbar wirksame Rechtsvereinheit-
lichung umfaf3it sein sollen®2. Dann ergibt sich aber die
Schwierigkeit, die mittelbare Rechtsetzung — die ja nur in
ciner Verpflichtung der Kantone, bestimmte Rechtsiitze zu
erlassen, besteht — von den vertraglichen Pflichten, wie sie
zu den rechtsgeschéftlichen Vereinbarungen gehoren, klar
abzugrenzen.

Die Unklarheit und Uneinheitlichkeit des Kriteriums
bewirken, dal} rechtsetzende und rechtsgeschéftliche Ver-
einbarungen nicht im Sinne von zwei allgemeingiiltigen und
sich erginzenden Kategorien unterschieden werden kon-
nen s,

B. Normative und normativ-organisatorische
Vereinbarungen

Viele interkantonale Abkommen verfolgen nur den
Zweck, gewisse konkrele oder generell-abstrakte Normen
aufzustellen; der Vollzug licgt dann bei den beteiligten Kan-
tonen. Zu diesen blol normativen Vercinbarungen
sind z B. Vertriige iiber Grenzbereinigungen, kollisions-
rechtliche Regelungen und Gegenrechtserklirungen im
Steuerrecht zu ziihlen, aber auch viele Vereinbarungen,
welche fiir eine Vielzahl von Kantonen cine Rechtsverein-
heitlichung bringen, z.B. das Konkordat iiber den Handel
mit Waffen und Munition vom 20.7.1944, das Konkordat
betr. Befreiung von der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung
fir ProzeBkosten vom 20.11.1903 und die Verwaltungs-
vereinbarung iiber die Unterstiitzung von Doppelbiirgern
vom 17.5.1963.

52 7 “ . ~ o >

"2 So FLEINER/GiAcOoMETTI 162; E.ScumipT 181, ; Kenrwr 19,

53 N " . . ;o .

" Auch Ausirt bezeichnet die Unterscheidung als fragwirdig
(S.331f.), und ScHAaumMANN betont, ihre Bedeutung diirfe nicht

iberschiitzt werden (S.99). In die gleiche Richtung weist BGL 81
I 358.
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Andere Vereinbarungen enthalten neben den rein norma-
tiven Bestandteilen auch organisatorische Vorschriften,
durch welche interkantonale Institutionen oder Organe’!
geschaffen werden. Um solche normativ-organisatori-
sche Vereinbarungen handelt es sich zunéchst einmal,
wenn sie auf die Schaffung einer gemeinsam betriebenen
Verwaltungsinstitution abzielen; so enthilt die Vereinba-
rung tiiber die Kontrolle der Heilmittel vom 16.6.1954
Rechtsgrundlage und Organisation der Interkantonalen
Kontrollstelle fiir Heilmittel. Interkantonale Organe werden
sodann auch zum Vollzug einer durch Konkordat vereinheit-
lichten Regelung aufgestelll; das Konkordat iiber die
Fischerei im Vierwaldstéiittersee vom 1.7.1931 und die Uber-
einkunft zwischen den Kantonen Ziirich, Schwyz, Glarus
und St. Gallen iiber die Fischerei im Ziirichsee, Linthkanal
und Walensee vom 27.12.1944 sehen interkantonale Fische-
reikommissionen als gemeinsame Vollzugsorgane vor.

C. Unterschiede in der rechtlichen Funktion®®

Im folgenden sollen die wichtigsten Typen von inter-
kantonalen Vereinbarungen im Hinblick auf ihre rechtliche
Funktion unterschieden werden, wobei sich die verschiede-
nen Typen zum Teil auch iiberschneiden.

1. Grenzvereinbarungen

Eine erste Gruppe bilden die Vertrige iiber das kantonale
Staatsgebiet; sie fixieren oder berichtigen die Grenze zwi-
schen zwei Kantonen®. IFalls sie nicht mit zusétzlichen
Nebenbestimmungen verbunden sind, geben sie nach ihrem
Vollzug zu keinen weiteren Fragen mehr AnlaB.

5t Vgl. zu den verschiedenen Arten und Funktionen von interkanto-
nalen Organen hinten Abschnitt IX.

5 Vgl. auch die Unterscheidungen bei Scuaumann 95fL. und
AUBERT 331.

6 Vgl. die vorn in der Liste unter A aufgefiihrten Vertrage.
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2. Vereinbarungen iiber Staatsservituten und Ubertra-
gung von Kompetenzen

Wie im Volkerrecht®?, so konnen auch im interkantonalen
Recht Staatsservituten vereinbart werden, indem ein Kan-
ton einzelne hoheitliche Befugnisse auf seinem Gebiet einem
anderen Kanton iiberld3t. Durch einen zwischen den Kan-
tonen Schwyz und Uri abgeschlossenen Vertrag wurde ein
offentlich-rechtlicher Anspruch auf Holzbezug in einem
jenseits der Kantonsgrenze liegenden Wald begriindet; das
Bundesgericht hat dies in einem Entscheid von 1915 als
staatsrechtliche Servitut bezeichnet?®®. Aus neuerer Zeit
stammen Vereinbarungen, durch welche ein Kanton die
Ausiitbung der Autobahnpolizei auf einem bestimmten, in
seinem Kantonsgebiet liegenden Teilstiick einer National-
strale dem Nachbarkanton anvertraut?®®. Dies bedeutet die
Ubertragung einer kantonalen Hoheitsbefugnis.

3. Kollisions- und nachbarrechtliche Vereinbarungen

Kollisionsrechtlicher Natur sind Abmachungen, die den
raumlichen Geltungsbereich von Rechtssédtzen zweier Kan-
tone gegeneinander abgrenzen. Dies ist z.B. die Aufgabe
von Vereinbarungen iiber die Beurkundung und grundbuch-
liche Behandlung von Rechtsgeschiiften iiber Grundstiicke,
die sich iiber die Grenze hinweg auf zwei Kantonsgebiete
erstrecken . Auch Fischerciabkommen iiber Grenzgewésser
weisen kollisionsrechtliche Bestimmungen auf. Zudem sind
hier Vereinbarungen nachbarrechtlicher Art zu nennen,
welche fiir Grenzgemeinden und Grenzsiedlungen cine Rege-

" VERDROSS (vgl. A.40) 266, 292f.; OPPENHEIM/LAUTERPACHT
935ff.; FENwICK 458 1.

* BGE 41 I 5111f. Vgl. auch ScHAUMANN 95 A. 40.

% Vgl. z.B. die Vereinbarung zwischen den Kantonen Zirich und
Schwyz vom 25.11./10.12.1968 (OS ZH 43, 156). Vgl. auch
AUBERT 331 A.1 und die vorn in der Liste unter /1 genannten

N Vereinbarungen iiber die Autobahnpolizei.

Vgl. vorn in der Vereinbarungsliste unter N.
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lung der Schulverhiltnisse und der Kirchzugehorigkeit er-
streben @,

In einem welteren Sinn sind hieher auch Vereinbarungen
zu zihlen, durch welche zwel Kantone ihre Fihigkeits-
auswelse fir die Erteilung eines Wirtschaftspatentes gegen-
seitig anerkennen ®2; darin liegt die Anerkennung eines Ver-
waltungsaktes eines andern Kantons mit Wirkung fiir den
cigenen Rechtsbereich,

4. Gegenrechtsvereinbarungen

Bei interkantonalen Gegenrechtserkldrungen sichern sich
zwel Kantone — fur sich und 1thre Einwohner — gegenseitig
cine bevorzugende Regelung auf einem bestimmten Sach-
gebiet zu. Solche Gegenrechtsvereinbarungen sind vor allem
im Steuerrecht hdufig %%; siec bezwecken z. B., soziale, gemein-
nitzige und kirchliche Institutionen von den direkten
Staats- und Gemeindesteuern oder Zuwendungen zu 6ffent-
lichen und gemeinniitzigen Zwecken von der Erbschafts-
und Schenkungssteuer gegenseitig zu hefreien . Auch bel
der Zulassung von aullerkantonalen Anwiilten, bei der An-
erkennung von Fihigkeitsausweisen fir Wirte, bei der Be-
nutzung von Spitilern und im Bereich des Schulwesens und
des Strafvollzuges gibt es Gegenrechtserklidrungen %2,

Besonders zu erwihnen sind jene Gegenrechtserklarun-
gen, welche im Zusammenhang mit dem Vollzug einer multi-
lateralen interkantonalen Vercinbarung zwischen zwei be-
teiligten Kantonen abgegeben werden, z. B. die am 21.6. 1961

“ Vgl. vorn in der Liste unter C und D. — In BGE 54 T 188ff. war
die zwischen den Kantonen Thurgau und St. Gallen abgeschlos-
sene Vereinbarung vom 8.10. 1868 iiber die Abgrenzung der Kirch-
zugehorigkeit in einer Grenzgemeinde zu beurteilen.

2 Vgl. vorn in der Liste unter FF/2. - Meistens stellen derartige Ab-
machungen gleichzeitig Gegenrechtsvereinbarungen dar.

“ Vgl. als Beispiel BGE 90 T 41 f1.

% Vgl. z. B.die vom Kanton Ziirich abgeschlossenen Gegenrechtsver-
einbarungen im Steuerrecht in ZG 2, 383 11.,40111.; OS ZH 41, 757.

% Vgl. vorn die in der Liste unter C, E, /2, M, N, 0/3 erwdhnten
Gegenrechtserklirungen.
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zwischen den Kantonen Ziirich und Solothurn abgeschlos-
sene Gegenrechtsvereinbarung betr. die Anwendung der Be-
stimmungen des Konkordates iiber die Kosten des Straf-
vollzuges vom 23.6.1944.

Das entscheidende Kriterium der Gegenrechtsvereinba-
rungen sagt nichts tiber Art und Gegenstand der Koordina-
tion zwischen den beiden beteiligten KKantonen aus, sondern
bezieht sich nur darauf, daf3 die koordinierte Regelung von
der Gewiihrung des Gegenrechts abhiingig gemacht wird.

5. Vereinbarungen zur Rechtsvereinheitlichung

Eine groBe Tragweite kommt interkantonalen Vereinba-
rungen zu, welche fiir zwei, mehrere oder alle Kantone eine
Vereinheitlichung des Rechts bezwecken. Dabei sind in der
Art der Wirksamkeit und im Umfang bedeutende Unter-
schiede festzustellen.

Die Wirksamkeit der rechtsvercinheitlichenden Ab-
machungen kann unmittelbar oder mittelbar sein®. Im
Falle der unmittelbaren Wirksamkeit entsteht mit
dem AbschluB8 und der Publikation der Vereinbarung ein-
heitliches interkantonales Recht mit Verbindlichkeit fiir die
zugehorigen Kantone und ihre Einwohner®’., Zu dieser

% FLEINER/G1AcOMETTI 162; KEHRLI 19.

*” Die Frage der unmittelbaren Wirksamkeit muf} getrennt werden
von der I'rage, ob dem Biirger aus der interkantonalen Verein-
barung ein Rechtsanspruch erwachse oder ob nur die kantonale
Verwaltung zur Anwendung der vereinheitlichten Rechtssitze
verpflichtet sei. Das Konkordat iiber die wohndértliche Unter-
stitzung vom 25.5.1959 ist unmittelbar wirksam, bedarf keines
zusitzlichen Rechtsetzungsaktes der Kantone; aber es vermittelt
— gemidl der in Art.5 enthaltenen Bestimmung — keinen Rechts-
anspruch des unterstiitzungsbediirftigen Biirgers. Vgl. dazu
AUBERT 316; TroMmeT 32f.; und zu den fritheren Fassungen des
Konkordates WiLp 201; Pozzi 105ff.; BGE 61 I 194ff.; 66 I
2711. — Vgl. auch BGE 52 1 1701T., in welchem Entscheid es um
die Frage ging, ob der zwischen den Kantonen Ziirich und Schwyz
abgeschlossene Vertrag betreffend die AbfluBverhéltnisse des Hiit-
tensees und des Sihlflusses vom 19.5. 1841 auch die einzelnen An-
gehdrigen der Vertragskantone verpflichte oder berechtige.
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Gruppe gehoren beispiclsweise das Konkordat iiber den
Handel mit Waffen und Munition vom 20.7.1944, das Kon-
kordat iiber die nicht eidgendssisch konzessionierten Luft-
seilbahnen und Skilifte vom 15.10.1951, das Konkordat
tiber MaBnahmen zur Bekidmpfung von Milbriduchen im
Zinswesen vom 8.10.1957 sowie die verschiedenen Schiff-
fahrts- und Fischereiabkommen. Eine unmittelbar wirksame
Rechtsvereinheitlichung stellen auch die rechtsetzenden
Reglemente dar, die von Konkordatsorganen erlassen wer-
den, z.B. das von der Interkantonalen Schiffahrtskommis-
sion fiir den Ziirichsee und den Walensee beschlossene Regle-
ment vom 23.9.1966 %, — Viel seltener sind die mittelbar
wirksamen Vereinbarungen, bei welchen erst durch
die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung eine inter-
kantonale Rechtsvereinheitlichung entsteht. Die Vereinba-
rung iiber die Kontrolle der Heilmittel vom 16.6.1954 ent-
héilt neben anderen Bestimmungen in Art. 17 Abs.2 die An-
weisung an die Kantone, ihre Erlasse an die Vereinbarung
anzupassen 6,

Der Umfang der Rechtsvereinheitlichung variiert sehr
stark. Von einer umfassenden Vereinheitlichung
kann man dann sprechen, wenn ein bestimmter Bereich eine
umfassende Regelung durch die interkantonale Vereinba-
rung erhélt. Die Vereinbarung tiber die Schiffahrt auf dem
Ziirichsee und dem Walensee vom 15.2.1966 und die ge-
stiitzt darauf ergangenen interkantonalen Reglemente ent-
halten die gesamte Ordnung der Schiffahrt auf dem Ziirich-
see; es gibt nur sehr wenige ergiinzende oder zusitzliche
Regelungen im kantonalziircherischen Recht 70, Meistens be-

68 OS ZH 42, 417.

69 WusT 89,

70 Das ziurcherische Gesetz betreffend die Regelung der Schiffahrt
auf den ziircherischen Gewéssern vom 28.6.1914/16.5.1965 (ZG5,
563; OS ZH 42, 43) enthiilt in seinem § 1 Abs.1 eine Blankett-
delegation, durch die der Regierungsrat in umfassender Weise
zum Abschluf von interkantonalen Vereinbarungen erméicht.igt
wird. Das interkantonale Schiffahrtsabkommen ist von Ziirich
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wirken interkantonale Vereinbarungen aber nur eine teil-
weise Vereinheitlichung.

6. Vereinbarungen iiber die gemeinsame Besorgung einer
Verwaltungsaufgabe

Dieinterkantonale Rechtsvereinheitlichung kann zu einer
gemeinsam besorgten Verwaltungstitigkeit fiihren, wenn
der Vollzug einem interkantonalen Organ anvertraut wird.
Hier ist nun aber noch von jenen interkantonalen Vereinba-
rungen zu sprechen, bei denen es nicht so sehr um eine Ver-
einheitlichung der materiell-rechtlichen Regelung geht, als
vielmehr um die Errichtung einer Verwaltungseinrichtung,
deren Leistungen den beteiligten Kantonen und ihrer Be-
volkerung zur Verfiigung stehen sollen. Diese Moglichkeit
ergibt sich vor allem im Bereich der Leistungsverwaltung.

Eine erste Stufe solcher Koordination liegt vor, wenn ein
Kanton sich durch eine interkantonale Abmachung die Mit-
benutzung einer 6ffentlichen Anstalt eines anderen Kantons
sichern will. Derartige Vereinbarungen sind in groBer Zahl
abgeschlossen worden und betreffen vor allem die Aufnahme
von aullerkantonalen Schiilern in Lehrerseminarien, Mittel-
schulen, Technika, landwirtschaftlichen Schulen und die
Mitbenutzung von Heil- und Pflegeanstalten oder Straf-
anstalten 7,

Eine zweite Stufe erreicht die interkantonale Zusammen-
arbeit, wenn verschiedene Kantone sich zur Errichtung und
zum gemeinsamen Betrieb einer interkantonalen Verwal-
tungsanstalt zusammenschlieBen. Die Begriindung des Tech-
nikums beider Basel in Muttenz, des interkantonalen Tech-
nikums Rapperswil, des zentralschweizerischen Technikums
in Luzern, des landwirtschaftlichen Technikums in Zolli-

durch den Regierungsrat abgeschlossen worden. Diese umfassen-
de Rechtsetzungsdelegation widerspricht allerdings Art. 30 Abs. 1
Zif.1 der Ziircher Verfassung, wonach Konkordate iiber Gegen-
stdnde, deren innerkantonale Regelung der Volksabstimmung
_Unterworfen sind, dem Volke vorgelegt werden miissen.
" Vgl. in der Konkordatsliste unter C, G/3, M.
41
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kofen und der interkantonalen Forsterschule Lyss sind Bei-
spiele dafiir. Auch die gemeinsame Errichtung einer Klar-
anlage oder einer Kehrichtverwertungsanlage kann Inhalt
einer interkantonalen Abmachung sein?. Und schlieflich
ist die Vereinbarung iiber die Kontrolle der Heilmittel vom
16.6.1954 zu nennen, durch welche die Kantone die Begut-
achtung und Registrierung der IHeilmittel einer interkanto-
nalen Kontrollstelle iibertragen.

D. Vereinbarungen im eigenen und iibertragenen
Wirkungsbereich

Wenn die Bundesverfassung die Kantone generell zum
AbschluB} von interkantonalen Vereinbarungen erméchtigt,
so konnen die Kantone — innerhalb des von der Bundes-
verfassung bestimmten Rahmens — in jedem kantonalen
Kompetenzbereich von ihrem Vertragsrecht Gebrauch ma-
chen, im eigenen wie im iibertragenen Wirkungskreis ™.

Der eigene Wirkungskreis der Kantone, d.h. jene
Kompetenzen, welche die Bundesverfassung selbst den Kan-
tonen zuerkennt, ist das klassische Anwendungsgebiet der
interkantonalen Abmachungen. Zur Selbstédndigkeit der
Kantone gehort gerade auch die Moglichkeit, im Sinne eines
koordinierten Vorgehens mehrerer Kantone von der Autono-
mie Gebrauch zu machen. — In den eigenen Wirkungsbereich
der Kantone fallen interkantonale Vereinbarungen, die sich
auf das Volks- und Mittelschulwesen, das Kirchenwesen, das
Steuerrecht, die Rechtspflege, die kantonalen Regalien, ins-
besondere die Erdélausbeutung, und groBe Teile des Polizei-
rechts beziehen.

Beim iibertragenen Wirkungskreis handelt es sich
um Kompetenzen, welche die Kantone durch Delegation
seitens des Bundesgesetzgebers erhalten. Auch hier konnen
interkantonale Abmachungen sinnvoll sein. Die Uberlassung

72 Vgl. in der Konkordatsliste unter C, G/3, H/3, 4.

78 Zum Unterschied der beiden Bereiche vgl. FLEINER/GIACOMETTI
651t., 109ff., 128 ff. - AUBERT lehnt die Unterscheidung ab, dasi¢
ohne praktische Konsequenzen sei (S.274).
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einer Regelung an die Kantone rechtfertigt sich nicht nur
durch die materiellen Verschiedenheiten der kantonalen
Bestimmungen, sondern ebensosehr durch die Freiheit und
die Selbstindigkeit, mit der die Kantone eine Regelung
wihlen konnen. Zum iibertragenen Wirkungskreis sind bei-
spielsweise zu zihlen Vereinbarungen iiber den gemeinsamen
Betrieb einer Lebensmitteluntersuchungsanstalt (im Zu-
sammenhang mit dem Bundesgesetz betr. den Verkehr mit
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden vom 8.12.
19057), Abkommen iiber die gemeinsame Durchfiihrung
von Lotterien (gestiitzt auf das Bundesgesetz betr. die Lot-
terien und die gewerbsmilligen Wetten vom 8.6.1923 %),
Vereinbarungen iiber den Vollzug von Zuchthaus- und Ge-
fingnisstrafen sowie iiber die Errichtung gemeinsamer
Strafanstalten (als Vollzug der in Art.382 und 383 StGB
enthaltenen Pflichten der Kantone), Fischereivereinbarun-
gen fir interkantonale Gewiisser (gestiitzt auf das Bundes-
gesetz betr. die Fischerei vom 21.12.18887¢), Vereinbarun-
gen uber die Schiffahrt auf interkantonalen Gewéssern (zum
Teil gestiitzt auf die Verordnung betr. die Schiffahrt kon-
zessionierter Unternehmungen auf schweizerischen Ge-
wassern vom 19.12.191077) oder interkantonale Abmachun-
gen iber die Anwendung des Bundesgesetzes iiber die Ent-
schuldung landwirtschaftlicher Heimwesen vom 12. 12,
194078, Soweit kollisionsrechtliche Regelungen notwendig

"“ BS 4, 459 (Art. 4).

" BS 10, 255 (Art. 3, 5, 6, 15).

*BS 9, 564 (Art.24).

"BS 7, 347 (Art. 96 Ziff.1).

" BS 9, 80. — Als weitere Fille, in welchen ein Bundeserlaf3 aus-
dricklich auf interkantonale Vereinbarungen verweist, sind zu
nennen: Bundesgesetz iiber den Schutz der Gewisser gegen Ver-
unreinigung vom 16.3.1955, AS 1956, 1533, Art.7; Bundesgesetz
iber die Invalidenversicherung vom 19.5.1959, AS 1959, 827,
Art.55 Abs.1; Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betr.
die eidgendssische Oberaufsicht iiber die Forstpolizei vom 1.10.
1965, AS 1965, 861, Art. 8. — Vgl. zur Subventionierung von inter-
kantonalen Zusammenschliissen vorn A. 37.
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sind, wie z.B. bei der Schiffahrt oder Fischerei auf inter-
kantonalen Gewissern?, kann der Bundesgesetzgeber die
Kantone sogar verpflichten, interkantonale Abmachungen
zu treffen. Selbst wenn eine solche bundesrechtliche Pflicht
besteht, indert dies nichts am rechtlichen Charakter der
interkantonalen Vereinbarung *°.

V. Die Partner der interkantonalen Vereinbarungen

A. Die moglichen Partner

1. Die Kantone

Vertragspartner und Triger der interkantonalen Ver-
einbarungen sind grundsitzlich nur die Kantone, wobei die
Halbkantone in jeder Beziehung den anderen Kantonen
gleichgestellt sind.

Eine Differenzierung erfolgt dann, wenn ein Kanton nur
fir einen Teil seiner Bevolkerung den Beitritt erklirt®.
Diese Losung driangt sich bei Vereinbarungen im Kirchen-
wesen auf. Dem Konkordat betreffend die gegenseitige Zu-
lassung evangelisch-reformierter Pfarrer im Kirchendienst
vom 24.5.1923 sind beigetreten die Kantone Zirich und
Basel-Landschaft, sowie die evangelisch-reformierten Lan-
deskirchen der Kantone Glarus, Solothurn (unterer Teil),

" In beiden Fillen sieht das Bundesrecht vor, da3 der Bundesrat
die notigen Vorschriften erliBt, falls die Kantone ihrer Pflicht zum
AbschluB einer Vereinbarung nicht nachkommen (Schifffahrts-
verordnung von 1910, Art. 96; Fischereigesetz von 1888, Art. 24).

80 Es geht zu weit, wenn das Bundesgericht in BGE 41 1499 erklirte,
bei der Interkantonalen Ubereinkunft von 1911 und dem Inter-
kantonalen Reglement von 1912 iiber die Schiffahrtspolizei auf
dem Neuenburger-, Bieler- und Murtensee habe man es nicht mit
«Konkordaten im eigentlichen Sinne» zu tun. Es iibersah zudem,
daf} sich die interkantonalen Schiffahrtsvereinbarungen nur Z}lm
Teil, ndmlich nur in ihren Bestimmungen iiber die konzessionier-
ten Schiffahrtsunternehmungen, auf die bundesriitliche Verord-
nung betr. die Schiffahrt konzessionierter Unternehmungen auf
schweizerischen Gewissern vom 19.12,1910 stiitzen.

8. Anderer Ansicht: BURCcKHARDT, Bundesrecht Nr.248 IL
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Basel-Stadt, Schaffhausen, Appenzell A.Rh., St.Gallen,
Aargau und Thurgau. Das Konkordat erklart in seinem In-
gref}, dall der Beitritt allen selbstindigen evangelisch-refor-
mierten Landeskirchen offenstehe, wobei diese dann die
Rechte und Pflichten der Konkordatskantone ausiiben.

Ofters schlieBen zwei Kantone miteinander eine Verein-
barung iiber den Bau und Betrieb einer gemeinsamen Klér-
oder Kehrichtbeseitigungsanlage fiir zwei oder mehrere
Grenzgemeinden ab 2,

2. Die Gemeinden und andere innerkantonale offentlich-
rechtliche Verbinde

Der zuletzt genannte Fall wirft die Frage auf, ob es zu-
lissig ist, dal Gemeinden ohne Vertretung durch den Kan-
ton iiber die Kantonsgrenzen hinweg Vereinbarungen ab-
schlieBen konnen. Eine solche Moglichkeit ist dann denkbar,
wenn cine bestimmte Verwaltungsaufgabe kraft kantonalem
Recht den Gemeinden zur selbstindigen Erledigung anver-
traut ist. Die Praxis des interkantonalen Rechts zeigt ver-
schiedene Vereinbarungen, bei denen neben den beteiligten
Kantonen einzelne Gemeinden oder Gemeindeverbiinde als
Partner auftreten 3. DasBundesgericht hat 1928 ganz grund-
sitzlich erklart, daB Vereinbarungen zwischen innerstaat-
lichen 6ffentlich-rechtlichen Verbdnden, selbst wenn sie ver-
schiedenen Kantonen angehoren, oder zwischen solchen
Verbéinden und anderen Kantonen als zuldssig betrachtet

* Vgl. in der Vereinbarungsliste unter H/3.

® Z.B. Vereinbarungen von Kantonen mit Milch- und Kiserei-
genossenschaften (Liste unter G/2), Vertrige iiber Gewissernut-
Zzung, an denen Kantone und ein Kraftwerk beteiligt sind (Liste
unter H/2), oder ein Vertrag zwischen dem Kanton Basel-Land-
schaft und dem solothurnischen Abwasserverband Leimenthal
vom 16.11.1964/9.2.1965. Der zwischen den Kantonen Ziirich
und Graubiinden abgeschlossenen Gegenrechtsvereinbarung iiber
Erbschafts- und Schenkungssteuern vom 13./17.10.1955 sind viele
biindnerische Gemeinden beigetreten; das war notig, weil der
Kanton Graubiinden sich nicht fiir sie binden konnte (ZG 2,
413f1.; OS ZH 41, 321).
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werden missen; das vor allem dann, wenn die namens der
betreffenden Verbande abgeschlossenen Abmachungen «un-
ter Mitwirkung und durch Vermittlung der Kantonsregie-
rung» zustande kommen 3%,

Eine Beteiligung von Gemeinden ist auch in der Form
moglich, daB sie zwar nicht Vertragspartner sind, wohl aber
in der interkantonalen Verwaltungsorganisation Sitz und
Stimme haben. Die noch nicht in Kraft getretene Interkanto-
nale Ubereinkunft zur Verstirkung der polizeilichen Sicher-
heitsmafnahmen vom 28.3.1968 sieht in Art.8 vor, dall Ge-
meinden, die sich mit ihrer Polizeitruppe an der Interkanto-
nalen Mobilen Polizei beteiligen.in derAufsichtskommission-
welche fiir den Vollzug zustindig ist — vertreten sind.

3. Auslandische Partner

Das Fiirstentum Liechtenstein, das in verschiedenen Be-
langen besonders enge Beziehungen zur Schweiz unterhilt,
ist vier interkantonalen Vereinbarungen beigetreten®. Der
Beitritt eines auslindischen Konkordatspartners setzt vor-
aus, daB neben den Erfordernissen fiir den Beitritt zu einer
interkantonalen Vereinbarung auch die Erfordernisse von
Art. 9 und 10 BV fir den AbschluB von Vertragen der Kan-
tone mit dem Ausland erfiillt sind .

Praktische Bedeutung konnte eine solche ausldndische
Beteiligung an interkantonalen Abmachungen in der Zu-
kunft auch bei Planungsvereinbarungen in Grenzgebieten
erlangen 7.

8 BGE 54 I 328ff., bes. 332.

8 Interkantonale Ubereinkunft iiber den Viehhandel vom 13.9.
1943, Interkantonale Vereinbarung iiber die Kontrolle der Heil-
mittel vom 16.6.1954, Konkordat betr. Lehrerseminar Ricken-
bach und Unterseminar Altdorf vom 20.11.1967, Vereinbarung
uiiber das Neu-Technikum Buchs vom 20.6. 1968.

8¢ Vgl. das Verfahren beim Beitritt des Fiirstentums Liechtenstein
zur Vereinbarung tiber die Kontrolle der Heilmittel vom 16. 6.
1954 in der Darstellung bei Wi'sT 81f.; vgl. auch Kesre1 381

87 Z.B. in Zusammenhang mit den Planungsarbeiten der Regio
Basiliensis.
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B. Der Kreis der Beteiligten

Bei der Frage nach dem Kreis der Beteiligten und der
Teilnahmeberechtigten ist davon auszugehen, daf ein Teil
von interkantonalen Vereinbarungen, wie z. B. Grenzberich-
tigungsvertriige, entsprechend dem geregelten Gegenstand
nur bilateral sein kann. Die Mehrzahl von Vereinbarungs-
arten i3t aber potentiell eine multilaterale Ausgestaltung
zu. Es gibt sogar Vereinbarungen, die nur dann ithren Zweck
voll erfiilllen konnen, wenn alle Kantone beitreten; das
Konkordat tiber den Ausschlufl von Steuerabkommen vom
10.12. 1948 wirkt sich nur bei einer alle Kantone umfassen-
den Solidaritit sinnvoll aus.

Heute gibt es sechs interkantonale Abkommen, denen
alle 25 Kantone, bzw. Halbkantone zugehoren 5.

Soweit sie sich auf ein allgemeines Interesse beziehen,
stechen die interkantonalen Vereinbarungen grundséitzlich
allen Kantonen zum Beitritt offen. Das Prinzip der Offen-
heit kann natiirlich dann nicht gelten, wenn aus lokalen
oder sachlichen Griinden nur ein Teil der Kantone als Be-
teiligte in Frage kommt; die Regelung der Schiffahrt und
Fischerei bei interkantonalen Gewiissern ist ein Beispiel da-
fir®. Von besonderer Art ist die bedingte Offenheit, die
sich ergibt, wenn eine interkantonale Vereinbarung Be-

* Konkordat betr. die Gewihrung gegenseitiger Rechtshilfe zur
Vollstreckung 6ffentlich-rechtlicher Anspriiche vom 18.2.1911,
Interkantonale Ubereinkunft iiber den Viehhandel vom 13.9.
1943, Konkordat iiber den Handel mit Waffen und Munition vom
20.7.1944, Konkordat iiber den Ausschlufl von Steuerabkommen
vom 10. 12,1948, Interkantonale Vereinbarung iiber die Kontrolle
der Heilmittel vom 16.6.1954 und Konkordat iiber die wohnort-
liche Unterstiitzung vom 25.5.1959.

Auch solche Vereinbarungen sind aber u. U. einer Erweiterung —
allerdings unter formeller Anderung oder Neufassung — fihig. Das
Schiffahrtskonkordat der Kantone Ziirich, Schwyz, Glarus und
St. Gallen fiir den Ziirichsee und den Walensee vom 15.2.1966 er-
setzte die zwei Konkordate vom 1.1.1934 bzw. 3.8.1922, welche
die betreffenden Uferkantone fiir den Ziirichsee und den Walensee
Separat abgeschlossen hatten.

89
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stimmungen — z.B. iiber eine finanzielle Beteiligung - ent-
hilt, die sich nicht unverindert auf jeden beliebig groBen
Kreis von Konkordatsmitgliedern ausdehnen lassen. Aus
diesem Grunde entscheidet beim Konkordat iiber die Schiir-
fung und Ausbeutung von Erdél vom 24.9.1955 die Kon-
kordatskommission iiber den Beitritt von weiteren Kanto-
nen und legt in jedem Fall die Beitrittsbedingungen fest?,

Eine regionale Begrenzung hat sich bei den Konkordaten
uber den Strafvollzug ergeben, indem sich die Kantone der
Ostschweiz, der Nordwest- und Innerschweiz und der fran-
zosischen und italienischen Schweiz je zu einer Region zu-
sammenschlossen, fiir die eine besondere Vereinbarung gilt®.

C. Beitritt mit Vorbehalten — Frage der Assoziierung

Interkantonale Abmachungen eignen sich weniger fiir
einen unter Vorbehalt erkliarten Beitritt. Ein Beitritt mit
Vorbehalten ist aber, das Einverstiandnis der anderen Kon-
kordatspartner vorausgesetzt, nicht ausgeschlossen, falls der
Vorbehalt infolge seiner Unvereinbarkeit mit der Konkor-
datsverpflichtung nicht als Ablehnung des Beitrittes zu qua-
lifizieren ist?2. Die schweizerische Konkordatspraxis kennt
vereinzelte Fille, in denen Vorbehalte oder Einschrinkungen
von einem beitretenden Kanton angebracht wurden %,

9% So Ziff.11 des Erdélkonkordates, das in Ziff.8 eine prozentual
abgestufte Beteiligung der verschiedenen Konkordatskantone am
Aktienkapital der konzessionierten Ausbeutungsgesellschaft vor-
sieht.

91 Vgl. die in der Konkordatsliste unter O/1 aufgefiihrten Vereinba-
rungen, die inhaltlich weitgehend miteinander tibereinstimmen.

92 BoLLE 132; KEHRLI 72; BGE 7, 725.

93 M.W. z.B. vom Kanton Genf beim Konkordat betr. die Gewéh-
rung gegenseitiger Rechtshilfe zur Vollstreckung éffentlich-recht-
licher Anspriiche vom 18.2.1911, vom Kanton Waadt beim Inter-
kantonalen Konkordat iiber MaBnahmen zur Bekdmpfung von
MiBbriuchen im Zinswesen vom 8.10.1957 und vom Kanton Tes-
sin bei dem heute erst teilweise in Kraft getretenen Concordat sur
I’exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les
cantons romands vom 2.12.1966.
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Man kann sich fragen, ob eine interkantonale Vereinba-
rung neben der vollberechtigenden Mitgliedschaft auch die
Méglichkeit einer bloBen Assoziation vorsehen kann, wie
diesin den USA z. B. bei zwischenstaatlichen Erdolvereinba-
rungen der FFall ist *4. Da die Kantone bei der Ausgestaltung
ihrer Zusammenarbeit frei sind, wire dies durchaus zulassig.
Fiir eine solche losere Form der Zugehorigkeit besteht im
Hinblick auf die beschrinkte Tragweite der meisten Kon-
kordate kaum eine Notwendigkeit; sie konnte vielleicht
dann in Frage kommen, wenn bei sehr wichtigen Konkor-
daten auch Kantone, die aus besonderen Griinden einen
eigentlichen Beitritt nicht in Betracht ziehen kénnen, we-
nigstens fiir eine teilweise Koordination gewonnen werden
sollten.

VI. Formen der Beteiligung des Bundes

Der Bund kann interkantonalen Vereinbarungen nicht
im gleichen Sinne wie die Kantone beitreten. Aber er ist
doch in verschiedenen Formen an ihnen beteiligt, und dies
teilweise in starkerem MaBe, als eigentlich zu erwarten wiire.

A. Finanzielle Beteiligung

An viele interkantonale Zusammenschliisse leistet der
Bund finanzielle Beitriige ; dies wird oft bei der Ausarbeitung
der Abmachungen mit dem Bund abgesprochen und in den
Konkordatshestimmungen festgehalten?. Die Bundessub-
ventionen helfen vor allem die allgemeinen Verwaltungs-
kosten decken. Stirker fallen sie ins Gewicht, wenn der Bund
sich durch bedeutende Zuschiisse an Errichtung und Unter-
halt von interkantonalen Verwaltungsanstalten, z.B. des

% SNIDER 93.

* Z.B. Konkordat iiber die Fischerei im Vierwaldstiittersee vom
1.7.1931, § 8 lit.a; Ubereinkunft iiber die Fischerei im Ziirichsee
vom 27.12.1944, § 21; Ostschweizerische Vereinbarung tiber den
Strafvollzug vom 27.1.1956, Art. 6.
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landwirtschaftlichen Technikums?¢, eines interkantonalen
Technikums?? oder der Interkantonalen Mobilen Polizei®,
beteiligt.

‘Wie bei allen Subventionen %°, wird auch hier eine verfas-
sungsmifBige Grundlage fiir ein Tatigwerden des Bundes
vorausgesetzt 109,

B. Administrative Beteiligung

Oft ist der Bund an der Ausarbeitung einer neuen oder
an der Abdnderung einer bestehenden interkantonalen Ver-
einbarung mitbeteiligt1®. Die Bundesverfassung berechtigt
die Kantone in Art.7 Abs.2 ganz grundsitzlich, beim Voll-
zug der Konkordate die Mitwirkung der Bundesbehorden

96 Konkordat betr. das landwirtschaftliche Technikum in Zollikofen
vom 8.11.1961, Art.4, 5 Abs. 2.

97 Vereinbarung iiber das Interkantonale Technikum Rapperswil
vom 11.1.1966, Art.7, 22.

98 Interkantonale Ubereinkunft zur Verstirkung der polizeilichen
SicherheitsmafBnahmen vom 28.3.1968, Art. 3 Abs. 3, Art.7 Abs.3.
— Art. 8 Abs. 4 dieser noch nicht in Kraft getretenen Vereinbarung
bestimmt, daB Reglemente und Beschliisse mit finanziellen Aus-
wirkungen fiir den Bund erst nach Genehmigung durch den Bun-
desrat wirksam werden.

9% BURCKHARDT, Kommentar 19f.; FLEINER/GIiaAcoMETTI 71;
AuBERT 233f.; ScHINDLER, Bundessubventionen 151 fI.

100 Vg]. als Rechtsgrundlagen der Bundesbeitriige an interkantonale
Zusammenschliisse z.B.: das sich auf Art. 24, 34ter, 42ter, 64, 64bis
BV stiitzende Bundesgesetz iiber die Berufsbildung vom 20.9.
1963, Art.45 Abs.1 (Férderung von technischen Lehranstalten),
AS 1965, 321; der gestiitzt auf Art.31Pis Abs.2, 32, 34ter Abs.1
lit.g BV erlassene Bundesbeschlufl iiber die Gewidhrung eines
auBerordentlichen Bundesbeitrages an die Baukosten eines land-
wirtschaftlichen Technikums vom 13.3.1964, AS 1964, 833; der
auf Art. 85 Ziff.7 BV gestiitzte Entwurf eines Bundesbeschlusses
iiber die Unterstiitzung der « Interkantonalen Mobilen Polize,
BBI. 1968 11 796.

101 BurRcKHARDT, Bundesrecht Nr. 248 ; FLEINER/GI1ACOMETTI 165. -
Dies ergibt sich vor allem aus der Tatsache, da} Vertreter des
Bundes regelmiiig an interkantonalen Direktorenkonferenzen,
die ja oft der Vorbereitung oder Anderung eines Konkordates
dienen, teilnehmen. Vgl. dazu hinten § 3/1/B/3.
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in Anspruch zu nehmen!®?2, Davon machen die Kantone
selbst bei Vereinbarungen Gebrauch, die eigene interkanto-
nale Organe aufstellen. Der Bundesrat — oder zum Teil das
Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement — wird be-
auftragt, die Erklarungen tber Beitritt und Kiundigung ent-
gegenzunehmen%3, den Zeitpunkt des Inkrafttretens zu
bestimmen'®* oder nach Bedarf eine Konferenz von Vertre-
tern der Konkordatskantone einzuberufen!®. In einzelnen
Fillen entsendet der Bund auch einen Vertreter in das mit
dem Vollzug betraute interkantonale Organ1%.

Uber eine Mitwirkung am Vollzug im Sinne von Art.7
Abs.2 BV geht es hinaus, wenn die Interkantonale Uber-
einkunft zur Verstdrkung der polizeilichen Sicherheitsmal-
nahmen vom 28.3.1968 dem Bundesrat das Recht gibt, die

102 Unklar ist, welche Tragweite heute Art.102 Ziff.2 BV noch be-
sitzt, wonach der Bundesrat iber die « Beobachtung ... der Vor-
schriften eidgendssischer Konkordate zu wachen» hat. Die Er-
wihnung der «eidgendssischen Konkordate» ist wohl aus Ver-
sehen in die Bundesverfassung aufgenommen worden. Da fiir die
Entscheidung von Streitigkeiten ausschlieBlich das Bundes-
gericht zustindig ist (vgl. hinten XII), kann es sich wohl nur um
eine generelle, von Amtes wegen vorzunehmende Uberwachung
der vom Bunde genehmigten und deshalb unter Bundesschutz
stehenden interkantonalen Abmachungen handeln ; andere prak-
tische Auswirkungen kann man sich heute nicht gut vorstellen.
Vgl. BurcknarDpT, Kommentar 736; BoLLE 153 1.

Z.B. Konkordat betr. die Gewihrung gegenseitiger Rechtshilfe
zur Vollstreckung o6ffentlich-rechtlicher Anspriiche vom 18.2.
1911, Art.6f.; Konkordat iiber den Ausschlufl von Steuerabkom-
men vom 10.12.1948, Art.5 Abs. 3.

Z.B. Konkordat iiber die Kosten des Strafvollzuges vom 23.6.
1944, Art. 26 ; Interkantonale Ubereinkunft zur Verstirkung der
polizeilichen SicherheitsmaBnahmen vom 28.3.1968, Art.11.
Z.B. Konkordat iiber die Kosten des Strafvollzuges vom 23.6.
1944, Art.25; Konkordat iiber die wohnértliche Unterstiitzung
vom 25.5.1959, Art. 36.

Z.B. Konkordat betreffend das landwirtschaftliche Technikum
in Zollikofen vom 8.11.1961, Art.9 Abs.1; Interkantonale Ver-
einbarung betr. die Errichtung der Stiftung Interkantonale
Forsterschule Lyss von 1968.

103

104

105

108
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von den Kantonen aufgestellte «Interkantonale Mobile
Polizei» fiir seine eigenen polizeilichen Aufgaben in Anspruch
zu nehmen!%?, und die Kompetenz zum Aufgebot der inter-
kantonalen Polizeitruppe — selbst wenn diese von einem
Konkordatskanton in Anspruch genommen wird - aus-
schlieBlich dem Bundesrat zuerkennt!%. Der Bund ist hier
nicht im Sinne einer beim Vollzug behilflichen Mitwirkung
beteiligt, sondern ihm wird auf Grund einer interkantonalen
Vereinbarung ein neues Instrument zur Bewiltigung von
Bundesaufgaben zur Verfiigung gestellt 1.

C. Beteiligung in der Rechtsprechung

Die Bundesverfassung anvertrautin Art. 113 Abs. 1 Ziff.2
und 3 staatsrechtliche Streitigkeiten, die sich im Zusammen-
hang mit interkantonalen Vereinbarungen ergeben, grund-
sidtzlich dem Bundesgericht1®.

VII. Genehmigung durch den Bund

Um die Beachtung des bundesrechtlichen Rahmens zu
gewihrleisten, verlangt die Bundesverfassung, dal} die von
den Kantonen abgeschlossenen Vereinbarungen dem Bund
zur Genehmigung unterbreitet werden!!!. Im Bereich des
iibertragenen Wirkungskreises der Kantone enthalten die

107 Art.2 Abs. 1 lit.b; vgl. auch Abs. 2, wonach das Recht des Bun-
desrates zur Inanspruchnahme demjenigen der Kantonsregie-
rungen vorgeht. — Der Bundesrat hat erklirt, daBl bei diesem
Konkordat auch der Bund in gewissem Sinne Partner sei (Proto-
koll der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren
vom 27./28.3.1968, S.53).

108 Art. 4.

109 Zur Frage der VerfassungsmiBigkeit vgl. hinten XIII.

110 Vg]. dazu hinten XIIL.

111 Art.7 Abs.2, 85 Ziff.5, 102 Ziff.7. — Uber die von der Bundes-
verfassung genannten Voraussetzungen der Gewihrleistung und
den Umfang des bundesritlichen Priifungsrechts vgl. hinten
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bundesrechtlichen Delegationsnormen eine zusétzliche
Rechtsgrundlage fiir diese Genehmigungspflicht2, Dabel
bediirfen nicht nur die interkantonalen Vereinbarungen,
sondern grundsétzlich auch die Rechtsetzungsakte, die von
interkantonalen Organen ausgehen, einer Bundesgenehmi-
gungs,

Zur Erteilung der Genehmigung ist der Bundesrat oder —
falls vom Bundesrat oder einem Kanton Einsprache erhoben
wird — die Bundesversammlung zustindig'4. M.W. hat die
Bundesversammlung bis heute noch nie am Genehmigungs-
verfahren teilgenommen?''®. Falls die interkantonale Rege-
lung auf einer Delegation seitens des Bundesgesetzgebers
beruht, kann dieser auch ein Departement zur Genehmi-
gungserteilung bezeichnen!6,

Obwohl der Genehmigung — nicht zuletzt wegen der Pu-
blikation des interkantonalen Rechts durch den Bund - eine
grundsétzliche Bedeutung nicht abgesprochen werden kann,

XIII/A/1. — In der Bundesrepublik Deutschland besteht fiir Ver-
einbarungen zwischen den Léndern grundsitzlich keine Geneh-
migungspflicht; wohl aber kann die Bundesregierung Auskunft
iber solche Vereinbarungen verlangen (SCHNEIDER, Vertrige 26;
BEger 228). GemialB der osterreichischen Verfassung, Art.107,
milssen Vereinbarungen der Lander untereinander unverziiglich
der Bundesregierung zur Kenntnis gebracht werden (vgl. AbaMo-
VICH/SPANNER 161). Die Verfassung der USA sieht in Art. I sec-
tion 10 paragraph 3 vor, da die zwischenstaatlichen Vertrige
vom Kongre3 genehmigt werden; die Vorschrift wird aber in der
Praxis nicht konsequent beachtet; nur soweit eine «politische»
Vereinbarung vorliegt oder ein Bundesinteresse besteht, hilt
man sich an die Genehmigungspflicht (SxiDER 91f.; GRAVES,
Relations 608; ZiMmMERMANN/WENDELL 32f1.).
Vgl FLEINER/G1acoMETTI 135ft.; AUBERT 301; DROEVEN 181I.
Vgl. z.B. das vom Eidgenossischen Verkehrs- und Energiewirt-
schaftsdepartement genehmigte Reglement der Interkantonalen
Schiffahrtskommission fiir den Ziirichsee und den Walensee vom
23.9.1966, OS ZH 42, 41711
"4 Art. 85 Ziff. 5
3 BURcKHARDT, Kommentar 76.
% Vgl. die interkantonalen Schiffahrtsabkommen in der Vereinba-
rungsliste unter K/3.

112
113
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ist die Praxis alles andere als konsequent und klar'?; in der
Regel wurden nur Vereinbarungen, deren Inhalt als wichtig
erachtet wurde, dem Bundesrat zur Genehmigung unter-
breitet. Da das dem Bundesrat zustehende Priifungsrecht
die kantonale Vertragsfreiheit nicht beeintrachtigt und
anderseits die Zahl von interkantonalen Abmachungen
stark zunimmt, mul} eine klarere und strengere Beachtung
der Genehmigungspflicht gefordert werden18,

Die vom Bunde ausgesprochene Genehmigung hat nur
deklaratorische Bedeutung; das Inkrafttreten bestimmt
sich nach kantonalem Recht und nach den in derinterkanto-
nalen Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen. Deshalb
schlieBt die Genehmigung auch eine spiitere Uberpriifung
der RechtmifBigkeit, z. B. durch das Bundesgericht, nicht
aus'®, Im iibertragenen Wirkungskreis kann das Bundes-
recht aber vorsehen, dall wie bei kantonalen Rechtsetzungs-
akten so auch bei interkantonalen Regelungen die Geneh-
migung konstitutive Wirkung hat'?°, Im Hinblick auf eine
finanzielle Beteiligung des Bundes konnen auch die Kantone
von sich aus die Geltung bestimmter interkantonaler Regle-
mente von der bundesritlichen Genehmigung abhéngig
machen!?,

Der Genehmigungsbeschlul des Bundesrates kann nicht
mit Anderungen oder Erginzungen der genehmigten Ver-
einbarungen verkniipft werden. Obwohl die Tragweite nicht
bedeutend ist, mul} es als Eingrifl in die Vereinbarungs-

117 BoLLE 119f.; FLEINER/G1ACOMETTI 164 A.31; AUBERT 333, 347.
— Auch die Art der Publikation des Genehmigungsbeschlusses in
der Gesetzessammlung des Bundes scheint nicht immer konse-
quent zu sein.

118 Ebenso BoLLE 119, der darauf hinweist, da3 die Bundesversamin-
lung schon 1901 eine bessere Beachtung der Genehmigungspflicht
forderte (SarLis Nr.413).

19 BoLLE 117f.; FLEINER/GIACOMETTI 163f.; AUBERT 334; BGE
54 1333f.; 90 1 46. Anders hingegen der frithere Entscheid BGE
24 1 4461,

120 Vgl. FLEINER/GIAcOMETTI 137 ; AUBERT 3011,

121 Vgl. das vorn in A. 98 genannte Beispiel.
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freiheit der Kantone bezeichnet werden, wenn der Bundesrat
bei der Genehmigung gelegentlich von sich aus bestimmt,
daB Mitteilungen iiber Beitritt und Kiindigung an ihn zu
richten seien'??, oder wenn er im Genehmigungsbeschlull
das Konkordat betr. Befreiung von der Verpflichtung zur
Sicherheitsleistung fiir die ProzeBkosten vom 10.12.1901
«nach erfolgter Publikation als vollziehbar» erklarte!23,

VIII. AbschluBverfahren — Beitritt und Riicktritt

Aus dem Bereich des Verfahrensrechts sollen hier nur
zwel Fragen behandelt werden, die im Zusammenhang mit

der Fragestellung dieser Arbeit von besonderer Bedeutung
sind.

A. Bundesrechtliche Bestimmungen iiber das Abschlufl-
verfahren

Das von den Kantonen bei Abschluf3 einer Vereinbarung
zu beachtende Verfahren wird nicht durch das Bundesrecht
geregelt, sondern durch kantonales Staatsrecht. Dieses be-
stimmt, welches kantonale Organ zum Abschluf3 zusténdig
ist, und entscheidet insbesondere auch dariiber, in welchem
Ausmall interkantonale Abmachungen dem Referendum
unterstellt sind 24,

Im iibertragenen Wirkungskreis erhebt sich die Frage,
ob die kantonale Autonomie zur Regelung des AbschluB3-

¥ Vgl. z.B. Ziff. 3 des Genehmigungsbeschlusses fiir das IKonkordat
betr. gegenseitige Zulassung evangelisch-reformierter Pfarrer in
den Kirchendienst vom 24.5.1923; BS 4, 4, und die «c Anmerkung»
zur interkantonalen Ubereinkunft iiber das Pflegepersonal vom
8.9.1947; AS 1949, 536.

1% Ziff. 1 des Genehmigungsbeschlusses; BS 3, 652.

" Vgl. dazu und zu den verschiedenen kantonalen Verfassungs-
vorschriften BurckuarpT, Kommentar 76; FLEINER/GIAco-
METTI 164 ; GiacoMETTI, Staatsrecht 482ff.; ScHAUMANN 102fT. ;
BRiDEL 218; Favre 131; AuBerT 333; KEHRLI 6111,
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verfahrens Einschrinkungen erfahren kann. Ist es zuléssig,
daf3 der Bundesgesetzgeber bei der Delegation von Recht-
setzungsbefugnissen an die Kantone diesen vorschreibt, in
welcher Rechtsform sie eine interkantonale Vereinbarung
abschlielen sollen ? Die Frage ist im Zusammenhang mit der
Regelung der Autobahnpolizei akut geworden. Der 1967
eingefiigte Art. 57bis des Bundesgesetzes liber den Strallen-
verkehr vom 19.12.1958 weist die Kantone an, untereinan-
der Abkommen iiber die Autobahnpolizei aul Grenzab-
schnitten zu treffen, und erklirt die kantonalen Regierungen
zum Abschluf} fir zustandig!?>.

Die Lehre und — zum Teil — die Praxis sind in der Frage,
ob bel einer Delegation an die Kantone der Bundesgesetz-
geber das zur Rechtsetzung zusténdige kantonale Organ
bezeichnen diirfe, kontrovers!2, Obwohl der Bund zum
Zwecke der Umgehung des schwerfilligen Referendums ver-
schiedentlich derartige Vorschriften erlassen hat, sollte dar-
an festgehalten werden, dall solche Bestimmungen — soweit
sie wirklich die Rechtsetzung betreffen’®” — als Einbruch in

125 AS 1967, 1114. — Vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates betr.
die Erginzung des Bundesgesetzes iiber den Stralenverkehr vom
16.9.1966, BBI. 1966 11 332.

126 LaTscHA 86 f1.; FLEINER/G1ACOMETTI 126 ; AUBERT 275. Vgl. die
Ubersicht iiber die verschiedenen Lehrmeinungen bei PFISTER
94 ff. — Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erklirt
in Art.80 Abs.1 ausdriicklich, daB durch Bundesgesetz die Lan-
desregierungen ermichtigt werden kénnen, Rechtsverordnungen
zu erlassen.

127 Anders im Falle von bloBen Rechtsanwendungsakten, fiir welche
die Bundesgesetzgebung auf die kantonale Regierung verweisen
kann. Die Tragweite des Problems wird nicht voll erfalt, wenn
die in A.125 genannte bundesriitliche Botschaft ausfiihrt, daB
es sich im Falle der Autobahnpolizeiabmachungen um «rein
rechtsgeschiiftliche, nicht rechtsetzende Vertriige iiber Einzel-
heiten der beamtenrechtlichen Stellung der Autobahn-Polizei-
mannschaft und namentlich iiber die Bestimmung der vom einen
Kanton dem andern zu erstattenden Kosten» handle und deshalb
der Regierungsrat ohne weiteres als zustindig erkliart werden
konne (S.337).
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die foderalistische Kompetenzverteilung zu qualifizieren
sind. Wenn der Bund im Rahmen eines Bundeserlasses die
Regelung bestimmter Bereiche den Kantonen iiberldf3t, so
kommt kantonales, bzw. interkantonales Recht zur Ent-
stethung. Von kantonalem, bzw. interkantonalem Recht
kann man nur sprechen, soweit dieses nach Maligabe der
kantonalen Verfahrens- und Kompetenzvorschriften ent-
standen ist; auch im Falle einer Delegation seitens des Bun-
des sollte das kantonale Recht fiir die Form der Rechtset-
zung mallgeblich sein!?, Bundesrechtliche Bestimmungen
iiber die Rechtsform und das Verfahren bei interkantonalen
Vereinbarungen sind deshalb abzulehnen!29,

B. Frage der freien Kiindbarkeit

Meistens enthalten die interkantonalen Vereinbarungen
Bestimmungen iiber Beitritt und Riicktritt. In dem heute
nicht mehr héufigen Falle, daB eine solche Regelung fehlt,
fragt es sich, unter welchen Bedingungen den beteiligten
Kantonen ein einseitiges Riicktrittsrecht zustehe. Die bun-
desgerichtliche Praxis anerkennt eine freie Kiindigung fiir
Vereinbarungen, welche nur die Aufstellung gemeinsamer
abstrakter Rechtsregeln fiir eine bestimmte Materie zum
Inhalt haben; sie lehnt aber — in Beriicksichtigung der
Regeln des Volkerrechts — eine einseitige Kiindigung ab bei
rechtsgeschéftlichen Vertrigen, die auf Begriindung eines
konkreten Rechtsverhiltnisses und darauf beziiglicher sub-
jektiver Rechte und Pflichten der Parteien gerichtet sind 130,
Dabei sollte allerdings nicht so sehr auf eine formale und
allgemeingiiltige Unterscheidung von rechtsetzenden und

e BurcknarpT, Kommentar 16; BripeL 175. Anderer Ansicht
. hingegen FLEINER/GI1ACOMETTI 126.
 Ebenso HANGARTNER, NationalstraBen 291 ff. — Anders PFISTER
103f. Vgl. auch die leider nicht einheitliche Praxis des Bundes-
” gerichts: BGE 41 14991ff.; 45 1316; 53 I 296 1.
BGE 54 1 188 fi., bes. 203. VgJ. auch FLEINER/GIACOMETTI
1621.; AuBkrT 331f.

42
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rechtsgeschéiftlichen Vereinbarungen abgestellt werden, weil
eine solche unzuldnglich ist und eine Vereinbarung neben-
einander «rechtsgeschéftliche» und «rechtsetzende» Bestand-
teile aufweisen kann; vielmehr ist eine materiale Abwigung
im Einzelfall notwendig, um zu entscheiden, ob ein bestimm-
tes interkantonales Abkommen eine Bindung beinhaltet,
auf die sich der Vertragspartner soll verlassen kénnen und
die deshalb einen einseitigen Riicktritt — unter dem Vor-
behalt der clausula rebus sic stantibus — ausschlie3t131,

IX. Organisationsformen der interkantonalen
Vereinbarungen

A. Der Verband der beteiligten Kantone

Der vertragliche Zusammenschlufl von Kantonen kann
eine ausschlieBlich normative Gestalt aufweisen, ohne zur
Aufstellung von interkantonalen Organisationen zu fih-
ren!®2, Viele Vereinbarungen hingegen begriinden interkan-
tonale Organe. Diese werden getragen von der Vereinigung
der zusammengeschlossenen Kantone 32, Im Hinblick auf die
in den Organen manifestierte Einheit des interkantonalen
Handelns kann man von einem Verband der Konkordats-
kantone sprechen'34. Soweit sich dies aus den Bestimmun-
gen der interkantonalen Vereinbarungen ergibt oder von
der Art der Titigkeit der Konkordatsorgane vorausgesetzt
wird, stellt der Konkordatsverband eine offentlich-recht-

131 Das Bundesgericht hat im genannten Entscheid eine solche mate-
riale Abwiigung tatsichlich vorgenommen (S.203f}.), und es ist
nicht ganz richtig, wenn aus dem Urteil der Schluf3 gezogen wird,
entscheidend sei einfach der Unterschied von rechtsgeschiftli-
chen und rechtsetzenden Vereinbarungen (KeEurL1 1161.).

132 Vgl. vorn IV/B.

133 Anders Maunz 1644.

134 RupoLr verwendet fiir das deutsche Bundesstaatsrecht den Aus-
druck «Lindergemeinschaft» (Bund 30).



Der kooperative Foderalismus in der Schweiz 647

liche Korperschaft dar?3s. Die Interkantonale Vereinbarung
iiber die Kontrolle der Heilmittel vom 16.6.1954 bezeichnet
in Art.1 den Zusammenschluf3 der beteiligten Kantone aus-
driicklich als «eine interkantonale Korperschaft des offent-
lichen Rechts mit selbstindiger Rechtspersonlichkeit»136,
Da sich im 6ffentlichen Recht die Rechtssubjektivitiat auch
aus der besonderen Funktion, die einer Einrichtung zu-
kommt, ergeben kann, bedarf sie — anders als im Privat-
recht — nicht unbedingt einer ausdriicklichen Verleihung!37.
Allerdings hat die eigene Rechtspersonlichkeit von 6ffent-
lich-rechtlichen Verbdnden bloB eine beschrinkte Bedeu-
tung, ndmlich nur fir die Tréagerschaft von Vermogens-
rechten; auch fiir den Fall einer Haftung kann sie deshalb
bedeutsam sein!38.

Kein besonderer Konkordatsverband liegt hingegen vor,
wenn eine Vereinbarung die Begriindung einer selbstéindigen
privatrechtlichen Korperschaft, bzw. Stiftung3® oder einer
selbstdndigen Offentlich-rechtlichen Anstalt14® bezweckt;

135 HuBER, Gutachten 5ff. — HUBER spricht zu Recht von «6ffent-
lich-rechtlichen Korperschaften interkantonaler Natur» (Gut-
achten 10).

B¢ WisT 11811, :

37 HuBkeR (Gutachten 8 f.) weist darauf hin, da3 Art.59 Abs.1 ZGB
sich in keiner Weise positiv dariiber ausspricht, welches die Vor-
aussetzungen fiir die Begriindung von offentlich-rechtlichen
Korperschaften sind. Vgl. auch Ernst ForsTtHOFF, Lehrbuch
des Verwaltungsrechts, 1. Bd. Allgemeiner Teil, 8. Auflage Miin-
chen und Berlin 1961, S.432.

1% Je umfangreicher die von interkantonalen Organen iibernomme-

ne Verwaltungstéitigkeit ist, um so mehr wird sich die Frage einer

moglichen Haftung stellen. Vgl. auch FeLix Wiist, Wer haftet

fiir «schédliche Heilmittel» ?, Basler Nachrichten vom 28.3.1969

Nr.132, s. 2.

Vgl. z.B. die durch die interkantonale Vereinbarung vom 24.4.

1914 gegriindete Gesellschaft Nordostschweizerische Kraftwerke

AG oder die durch Vertrag als Stiftung errichtete Forsterschule

Lyss.

" Vgl. z.B. das Technikum beider Basel in Muttenz, das geméis
dem zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft

139
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der verbandsmifBlige Zusammenschlul kommt in diesem
Falle im Grundorgan der rechtlich verselbstindigten inter-
kantonalen Institution, z.B. im Stiftungsrat oder Techni-
kumsrat, zum Ausdruck.

B. Die interkantonalen Organe und ihre Funktionen

1. Die verschiedenen Organe

Das wichtigste Organ ist die Konkordatskonferenz
oder Konkordatskommission, welche viele Vereinba-
rungen — zum Teil mit verschiedenen Benennungen - ein-
setzen', Einzelne Vereinbarungen bezeichnen auch die fiir
den betreffenden Sachbereich zustindige interkantonale
Direktorenkonferenz als ihr Grundorgan#?; dies fiihrt aller-
dings zu einer eigenartigen Situation, wenn die von simt-
lichen Kantonen beschickte Direktorenkonferenz fiir ein
Konkordat tétig ist, dem nicht alle Kantone beigetreten
sind3, — In der Konkordatskonferenz sind grundséitzlich

abgeschlossenen Abkommen vom 23.10.1962 (Art.2) eine «selb-
stiandige 6ffentlich-rechtliche Anstalt beider Kantone mit eigener
Rechtspersonlichkeit» darstellt, oder das Interkantonale Tech-
nikum Rapperswil, das durch die Interkantonale Vereinbarung
vom 11.1.1966 (Art.1 Abs.2) geschaffen wurde.

11 Vgl z, B. Ubereinkunft iiber den Viehhandel vom 13.9.1943,
§ 21; Konkordat tiber die nicht eidgendssisch konzessionierten
Luftseilbahnen und Skilifte vom 15.10.1951, Art.8f.; Verein-
barung iiber die Kontrolle der Heilmittel vom 16.6.1954, Art.
61I.; Konkordat iiber die Schiirfung und Ausbeutung von Erddl
vom 24.9.1955, Zift.5; die verschiedenen interkantonalen Schifl-
fahrts- und Fischereiabkommen («Schiffahrtskommissioneny,
«Fischereikommissionen», « Aufsichtskommissionen»). — Die Kon-
kordate sehen auch meistens einen Vorstand vor.

142 Ubereinkunft iiber das Pflegepersonal vom 8.9.1947, §§ 2, 4
(Sanititsdirektorenkonferenz); Konkordat iiber den Ausschlul
von Steuerabkommen vom 10.12. 1948, Art. 4 (Finanzdirektoren-
konferenz).

143 Dem Pflegepersonalkonkordat gehoren heute nur 9 Kantone an
und dem Konkordat iiber den Ausschlu3 von Steuerabkommen
waren viele Kantone erst spiit beigetreten. Vgl. dazu E. SCHMIDT
1831.
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alle zugehorigen Kantone mit gleicher Stimme vertreten;
nur vereinzelt ist das Vertretungs- und Stimmgewicht un-
gleich*t. Unter Umstédnden haben auch Gemeinden, der
Bund oder andere am betreffenden Verwaltungsbereich
interessierte Institutionen Sitz und Stimme45.

Gelegentlich wird fur bestimmte Funktionen eine zusitz-
liche Kommission vorgesehen, die von der Konkordats-
konferenz gewéhlt wird 146,

Besondere Organisationsformen ergeben sich bei Ver-
einbarungen, welche zur Erbringung bestimmter Verwal-
tungsleistungen eine besondere Verwaltungsanstalt
oder Verwaltungsstelle ins Leben rufen, wie dies z.B.
bei der Interkantonalen Kontrollstelle fiir Heilmittel 147, bei
der technischen Kontrollstelle fiir Luftseilbahnen und Ski-
lifte¥® oder bei der gemeinsamen Priifungsbehorde fiir
evangelisch-reformierte Pfarrer4? der Fall ist.

2. Die Funktionen von interkantonalen Organen

Je nach Inhalt und Zweck der interkantonalen Ver-
einbarungen werden ihre Organe nur mit Wirkung fiir die

144 Ubereinkunft iiber die Fischerei im Ziirichsee, Linthkanal und
Walensee vom 27.12.1944, § 1 Abs.2 (zwei Vertreter des Kantons
Ziirich).

U5 Ubereinkunft zur Verstiarkung der polizeilichen Sicherheitsmaf-
nahmen vom 28.3.1968, Art.8 Abs.1 (auch Stadtgemeinden, die
sich an der Aufstellung der interkantonalen Polizeitruppe betei-
ligen); Konkordat betr. das landwirtschaftliche Technikum in
Zollikofen vom 8.11.1961, Art.9 (3 Mitglieder des Schweizeri-
schen Verbandes der Ingenieur-Agronomen und 2 Vertreter der
Eidgenossenschaft).

146 Konkordat iiber den AusschluB3 von Steuerabkommen vom 10.12.
1948, Art.4. Vgl. E.ScamipT 18111,

"7 Vereinbarung iiber die Kontrolle der Heilmittel vom 16.6.1954,
Art.2f. Vgl. Wisst 1211,

¥ Konkordat iiber die nicht eidgenossisch konzessionierten Luft-
seilbahnen und Skilifte vom 15.10.1951, Art.12.

' Konkordat betr. gegenseitige Zulassung evangelisch-reformierter
Pfarrer in den Kirchendienst vom 25.4.1923, Art. 21T
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beteiligten Kantone titig!s® oder iiben eine auch die Priva-
ten betreffende Funktion aus!®.

Bei technischen Kontrollstellen erschopft sich die Tétig-
keit vielfach in einer nur beratenden Funktion?%2

In den héufigsten Fillen sind die Konkordatsorgane mit
Vollzugsfunktionen betraut, sei es dal3 sie unter Aus-
schluf} der kantonalen Verwaltung die gesamte Vollziehung
der vereinheitlichten Regelung besorgen'®3, sei es dal} sie
den Vollzug durch die Kantone tiberwachen 4.

Im Zusammenhang mit den vollziehenden Kompetenzen
haben die Konkordatskonferenzen sehr oft auch Recht-
setzungsfunktionen, die zum Teil zu recht ausfiihr-
lichen Regelungen fithren'%®; auf diese Weise wird die inter-
kantonale Rechtsvereinheitlichung in umfassender Art ge-
wihrleistet. IXs gibt aber auch interkantonale Organe, die
nur Rechtsetzungs- und eventuell Aufsichtsbefugnisse ha-
ben, wihrend der Vollzug den Kantonen verbleibt%8,

Um konkordatsinterne Rechtsprechungsfunktio-
nen handelt es sich, wenn Streitigkeiten, die sich aus der

150 So die Konkordatskommission, welche die Aufsicht iiber die
Durchfithrung des Konkordates iiber den Ausschlull von Steuer-
abkommen vom 10.12.1948 ausiibt (vgl. Art. 4).

151 So z. B. die Fischereikommission geméafl dem Fischereiabkommen
fiir den Ziirichsee, den Linthkanal und den Walensee vom 27.12.
1944, § 3. :

152 Konkordat iiber die nicht eidgendssisch konzessionierten Luft-
seilbahnen und Skilifte vom 15.10.1951, Art.12 Abs.1 Ziff.1
(Art.12 Abs.2 gibt der technischen Kontrollstelle aber bei un-
mittelbar drohender Gefahr Eingriffskompetenzen); Vereinba-
rung iiber die Kontrolle der Heilmittel vom 16.6.1954, Art.3, 13.

183 §p die Fischereikommissionen fiir den Ziirichsee, Linthkanal und
Walensee,bzw.fiirdenVierwaldstittersee, die zudem auch denVoll-
zug der bundsrechtlichenVorschriften iiber die Fischerei besorgen.

15¢ 7 B. Ubereinkunft iiber das Pflegepersonal vom 8.9.1947, § 8.

155 S§o z. B. die Fischerei- und Schiffahrtsabkommen; die Vereinba-
rung iiber die Kontrollstelle der Heilmittel vom 16.6.1954, Art. 8
lit.b; die Vereinbarung der ostschweizerischen Kantone betr.
Strafvollzug vom 27.1.1956, Art.11 lit. a.

156 7. B.Ubereinkunft iiber den Viehhandel vom 13.9.1943,§22 Abs. 3.
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Anwendung einer Vereinbarung ergeben, durch ein inter-
kantonales Organ geschlichtet werden157,

C. Die Frage des Mehrheitsprinzips

Die interkantonalen Organe treffen ihre EEntscheidungen
—sowohl beim Vollzug wie bei der Rechtsetzung — grundsétz-
lich nach dem Mehrheitsprinzip®8. Das Konkordat iiber die
Fischerei im Vierwaldstittersee vom 1.7.1931 hat in § 28
Abs.3 seine Aufsichtskommission sogar ermiéchtigt, unter
dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Konkordats-
kantone Anderungen an den Konkordatsbestimmungen
durch Mehrheitsbeschlufl vorzunehmen?%°.

In letzter Zeit ist die Frage aufgeworfen worden, ob nicht
die Wirksamkeit der interkantonalen Vereinbarungen ge-
steigert werden konnte durch eine stidrkere Befolgung des
Mehrheitsprinzips: Dieses konnte fiir die Konkordatsrevi-
sionen oder sogar bei mehrheitlicher Annahme eines neuen
Konkordates durch eine interkantonale Direktorenkonfe-
renz mit Verbindlichkeit fiir die nicht zustimmenden Kan-
tone zum Zug kommen '%°. Man wird sehr sorgfiltig bedenken

157 Konkordat iiber den Ausschlufl von Steuerabkommen vom 10.
12.1948, Art.4; Vereinbarung iiber die Kontrolle der Heilmittel
vom 16.6.1954, Art.16; Konkordat der nordwest- und inner-
schweizerischen Kantone tiber den Strafvollzug vom 4.3.1959,
Art.17 Abs. 2.

158 So ausdriicklich z. B. Konkordat iiber die Kosten des Strafvoll-
zugs vom 23.6.1944, Art.25; Vereinbarung iiber die Kontrolle
der Heilmittel vom 16.6.1954, Art.7 Abs. 3; Konkordat betr. das
landwirtschaftliche Technikum in Zollikofen vom 8.11.1961,
Art.9 Abs. 3.

1% Obwohl das Konkordat dies nicht ausdriicklich festhélt, ist auch
hier die Geltung des Mehrheitsprinzips anzunehmen.

% Vgl. CLAuDE BoNNARD, Révision de la Constitution fédérale,
Exposé vom 20.2.1969 (hektographierte Abschrift), S.14 und die
Darstellung der Griinde, die fiir eine vermehrte Verwendung des
Mehrheitsprinzips sprechen, in: Die Zukunft des schweizerischen
Foderalismus, ein Vorschlag der Neuen Helvetischen Gesell-
schaft (hektographierte Abschrift), S.6.
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miissen, ob derartige Regelungen nicht die grundlegende
Freiheit der interkantonalen Zusammenarbeit in Frage stel-
len wiirden.

X. Die Stellung des interkantonalen Rechts und
der interkantonalen Organe

Der Lehre wie der Praxis fallt es nicht leicht, die Stellung
der interkantonalen Vereinbarungen im System der bundes-
staatlichen Rechtsordnung genau zu umschreiben. Das
interkantonale Recht entbehrt einer grundsitzlichen Ord-
nung; deshalb werden bei Auslegungsfragen vielfach die
Regeln des bundesstaatlich modifizierten Volkerrechts!é!
oder gelegentlich allgemeine Rechtsgrundsitzel®? heran-
gezogen.

Im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit geht es nicht
um die rechtstheoretische Irage der Einordnung des inter-
kantonalen Rechts63, sondern um die Frage des Geltungs-
verhéltnisses, d.h. um die Frage, welche Geltung das inter-
kantonale Recht im Falle der Kollision mit Bundesrecht
oder kantonalem Recht hat.

Was das Verhéltnis zum Bundesrecht anbetrifft,
so ist unbestritten, da3 das interkantonale Recht diesem
auf die gleiche Weise untergeordnet ist wie das kantonale
Recht. Die derogatorische Kraft des Bundesrechts gilt auch
gegeniiber dem interkantonalen Recht; alles bundesrechts-
widrige interkantonale Recht ist nichtig!64.

181 BURCKHARDT, Kommentar 113, 779; FLEINER/G1A COMETTI 162,
879; HUBER, Gewiisser 32; Gutachten 3f.; Briper 215; BGE
26 T450; 54 1 2021f.

162 BGE 54 I 205 (Grundsatz von Treu und Glauben).

163 Vgl. dazu RupovLr, System 75fl.

164 BURCKHARDT, Kommentar 78; E.Scumipt 53f1.; AUBERT 333. -
Zum allgemeinen Problem des Verhiiltnisses Bundesrecht — zwi-
schengliedstaatliches Recht — gliedstaatliches Recht vgl. Ru-
DoOLF, Bund 291.
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Wie ist aber das Verhédltnis zum kantonalen
Recht ? Die vorherrschende Ansicht geht dahin, das inter-
kantonale Recht als «gemeinsam vereinbartes Recht» gehe
dem kantonalen Recht vor!®5., BurckHARDT erklirte sogar,
das widersprechende kantonale Recht sei ohne weiteres un-
wirksam, konkordatswidriges kantonales Recht konne es
nicht geben1®. Ks ist zuzugeben, dall der Vorrang der ver-
einheitlichten Regelung gegentiber der partikuliaren gewisse
praktische Vorteile bietet. Ein Grund fiir die Geltungs-
prioritit des «gemeinsamen» Rechts ist damit aber noch
nicht dargetan.

Fest steht, daB am Bestand einer interkantonalen Ver-
pflichtung durch die kantonale Rechtsetzung nichts gedindert
werden kann. Dies beantwortet aber noch nicht die Frage,
ob es innerkantonal geltendes Recht geben konne, welches
einer interkantonalen Vereinbarung widerspricht. — Bei
interkantonalen Abkommen benutzen mehrere Kantone
ihre Kompetenzen im Sinne einer Koordination. Die Rechts-
grundlage ist fiir kantonales und interkantonales Recht die
gleiche; daran dndert die bundesritliche Genehmigung und
der teilweise verstidrkte Rechtsschutz von Art.113 Abs.1
Zifl.3 BV nichts. Wie nach schweizerischer Rechtsauffassung
die Normen von Staatsvertrigen Bestandteil des Bundes-
rechts darstellen, so sind die durch interkantonale Abma-
chungen vereinheitlichten Normen Bestandteil des kanto-
nalen Rechts!'®”. Wie infolge dieser Gleichstellung von
Staatsvertrag und Bundesrecht das spatere Recht vorgeht!s,
so miissen auch interkantonales Recht und kantonales Recht
- soweit sie auf gleicher Stufe erlassen worden sind — als

' BGE 81 I 361; FLEINER/GIACOMETTI 162; GIACOMETTI, Staats-
recht 484. Vgl. auch KeurwL 86 ff.

% BurckHARDT, Kommentar 78; Rechtsprechung des Bundes-
gerichtes im Jahre 1928, in ZbJV 65 (1929) 388; ScHAUMANN 111.
Ebenso die Praxis in den USA; vgl. ZIMMERMANN/WENDELL 32.

%7 GiacoMETTI, Staatsrecht 483f.; FLEINER/GIACOMETTI 162, 829f. ;
BGE 54 1147. — Vgl. aber auch RupoLr, Bund 29{.

1% BGE 59 II 337f.; FLEINER/GIACOMETTI 830; AUBERT 483f.
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gleichwertig qualifiziert werden, wobel das spitere Recht
dem friiheren derogiert!®®. Konkordatswidriges kantonales
Recht ist nicht ausgeschlossen. Falls das kantonale Recht
aber das friihere ist, so ist es wahrend der Geltung des inter-
kantonalen Rechts suspendiert.

Ahnliches muB fiir die Stellung von interkantonalen Or-
ganen gelten. Diese stellen nicht Organisationen einer Mittel-
stufe zwischen den Bundesorganen und den kantonalen
Organen dar; sie sind kantonalen Organen nicht ubergeord-
net! .

Die Gleichstellung von kantonalem und interkantonalem
Recht bedeutet keine Beeintrachtigung der interkantonalen
Solidaritéit, da der Bestand von interkantonalen Verpflich-
tungen nicht beriithrt wird und im Falle von Konflikten -
die ja auch bei einer Anerkennung des Vorrangs des inter-
kantonalen Rechts nicht verhindert werden kdnnen — der
Schutz durch das Bundesgericht gewéhrleistet ist.

XI. Die Publikation der interkantonalen Vereinbarungen!"

Nach der Genehmigung durch den Bundesrat sollen die
interkantonalen Vereinbarungen in der eidgendssischen
Gesetzessammlung publiziert werden!?2, Auf diese Weise
erlangen die nichtbeteiligten Kantone Kenntnis vom Ab-
schluf3 und Inhalt eines Konkordates, was fiir die Wahrung

169 Ebenso E.Scumipt 48f. — In BGE 81 I 361 wird ebenfalls die
Parallele zum Verhéltnis von Staatsvertrag und Landesrecht ge-
zogen, daraus aber der Vorrang des interkantonalen Rechts abge-
leitet. Vgl. fiir die Bundesrepublik Deutschland ScHNEIDER, Ver-
trage 141l.

170 Ygl. fiir Deutschland und die USA auch Krapp 841.; GRAVES, Re-
lations 607.

11 BoLLE 139ff.; E.ScuMmipt 39f.; AUBERT 334: HANGARTNER,
Publikation 340f1.; KeEHRLI 76 fI.

172 Vgl. Bundesgesetz iber die Rechtskraft der bereinigten Samm-
lung der Bundesgesetze und Verordnungen fiir die Jahre 1848-
1947 und iiber die neue Reihe der Sammlung vom 12.3.1948,
AS 1949, 1523, Art.4 lit.e.
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ihrer Rechte und die Moglichkeit eines Beitritts bedeutsam
ist. Die eidgendossische Publikation ist nicht Giiltigkeits-
erfordernis fiir die interkantonalen Abmachungen, auller es
sei von diesen selbst so vorgesehen!?3, In der Praxis wird
die an sich generell geltende Publikationsvorschrift nur bei
Konkordaten von einer gewissen allgemeinen Tragweite be-
folott,

Da die Veroéffentlichung des interkantonalen Rechts Auf-
gabe der Kantone ist und das interkantonale Recht auch
als Bestandteil des kantonalen Rechts Geltung hat, kommt
der Publikation in den kantonalen Gesetzessamm-
lungen eine viel gréBlere Bedeutung zu. Vereinbarungen
mit allgemeinverbindlichem Inhalt, vor allem solche, welche
die Biirger direkt verpflichten oder berechtigen, vermogen
erst mit ihrer amtlichen Veréffentlichung Geltung zu erlan-
gen. Die Publikationspflicht gilt auch fiir Erlasse von inter-
kantonalen Organen!?. Die Praxis ist von Kanton zu Kan-
ton sehr verschieden und zum Teil auch in den einzelnen
Kantonen nicht konsequent.

Gelegentlich bezeichnet eine Vereinbarung ein bestimm-
tes Fachorgan als amtliches Publikationsmittel fiir die Er-
lasse ihrer Organisation.

178 Z.B. Konkordat iiber den Ausschluf3 von Steuerabkommen vom
10.12.1948, Art. 5.

174 Vgl. vorn in der Liste der Vereinbarungen die in der eidgenéssi-
schen Gesetzessammlung publizierten Konkordate. — Sehr oft
erlangt der Bund gar keine Kenntnis von Vereinbarungen, die
nicht zur Genehmigung vorgelegt worden sind.

18 Vgl. z.B. die fiir die Veréffentlichung in der ziircherischen Ge-
setzessammlung geltende Regelung in der Verordnung iiber die
in die Offizielle Gesetzessammlung aufzunehmenden Erlasse vom
10.11.1960, ZG 1, 139, § 1 Ziff. 3 («die Konkordate und die {ibri-
gen allgemeinverbindlichen Ubereinkiinfte mit demBund, andern
Kantonen oder Staaten»), Ziff.9 («die Verordnungen und die iib-
rigen allgemeinverbindlichen Erlasse interkantonaler Kommis-
sionenv).

¢ Die Ubereinkunft iiber den Viehhandel vom 13.9.1943 nennt die

«Mitteilungen des Veterindramtes» als offizielles Publikations-
organ.
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Die heutige Publikationspraxis!'?? weckt groBe rechtliche
Bedenken; sie entspricht auch in keiner Weise der zu-
nehmenden Bedeutung des interkantonalen Rechts. Wie soll
es moglich sein, zuverldssige Auskunft iiber Bestand, Inhalt
und Aufhebung von interkantonalen Vereinbarungen sowie
tiber die beteiligten Kantone zu erhalten, wenn der Frage
der Publikation nicht die notige Aufmerksamkeit geschenkt
wird ? Eine klare und mdoglichst koordinierte Regelung so-
wie eine konsequente Handhabung der Praxis ist ein drin-
gendes Gebot. Der Vorschlag HANGARTNERS, eine Gesetzes-
sammlung des interkantonalen Rechts zu schaffen!™, ver-
dient ernsthafte Prifung. Wenn die Pfilicht, interkantonale
Vereinbarungen dem Bundesrat vorzulegen, grundsétzlich
befolgt wiirde, kénnte eine zuverlissige Registrierung und
Publikation im Zusammenhang mit der bundesritlichen
Genehmigung erfolgen. Oder sollte durch ein Konkordat
eine Vereinheitlichung der Publikation der Konkordate
angestrebt werden ... ?

NII. Rechtsschutz

Soweit interkantonale Vereinbarungen eine unmittelbare
Rechtsvereinheitlichung fiir die beteiligten Kantone bewir-
ken und Bestandteil des kantonalen Rechts sind, stehen die
allgemeinen Rechtsschutzbehelfe fiir kantonales Recht zur
Verfiigung!™. Dariiber hinaus sieht das Bundesrecht in zwei
Hinsichten einen zusitzlichen Rechtsschutz fiir interkanto-
nale Ubereinkiinfte vor.

177 Vgl. die Darstellung und Kritik der Praxis bei HANGARTNER,
Publikation 341 fI.

178 Publikation 348ff. — Bereits 1901 hatte die Geschaftspriifungs-
kommission des Nationalrates gefordert, dal} eine stets nachzu-
fiithrende Sammlung aller IKonkordate aufgestellt werde (BOLLE
141).

179 So schiitzen die kantonalen Verwaltungsgerichte kantonales und
interkantonales Recht.
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A. Staatsrechtliche Klage

Streitigkeiten, welche bei der Anwendung von inter-
kantonalen Abmachungen zwischen zwei Kantonen ent-
stehen, stellen «Streitigkeiten staatsrechtlicher Natury dar,
fir welche Art. 113 Abs. 1 Ziff.2 BV und Art.83 lit.b OG die
staatsrechtliche Klage ans Bundesgericht vorsehen!®., Der
bundesgerichtliche Rechtsschutz besteht fiir alle staats-
rechtlichen Streitigkeiten zwischen Kantonen, falls nicht
durch ein Bundesgesetz der Bundesrat als zustindig erkléirt
wird 181, Art.113 Abs.1 Ziff. 2 BV muf} als verfassungsméfBige
Rechtsschutzgarantie zugunsten der Kantone aufgefalit
werden8%, die auch Vereinbarungen der Kantone nicht ein-
schrinken konnen!%3. Wenn das Konkordat iiber die wohn-
ortliche Unterstiitzung vom 16.12.1960 in Art.40 und 41 die
Moglichkeit eines Rekurses ans Eidgenossische Justiz- und
Polizeidepartement einrdumt, das endgiiltig entscheidet, so
kann man dies nicht als Mitwirkung von Bundesbehorden
beim Vollzug im Sinne von Art.7 Abs.2 BV auffassen®; es
1st eine unzulidssige Beeintrichtigung des Rechtsschutzes
durch das Bundesgericht!®, IIs wird zwar allgemein aner-
kannt, dal} die interkantonalen Vereinbarungen — im Sinne
von Art.102 Ziff.5 BV - ein Schiedsverfahren einsetzen

180 BoLLE 147ff.; BurckHARDT, Kommentar 778; BIRCHMEIER
300; Gur 10511.

151 Art. 83 lit.b OG. Vgl. FLEINER/G1acoMETTI 591, 877; BIRCH-
MEIER 301f.; Gut 55ff. — Zulissig sind natiirlich konkordats-
interne Streiterledigungsverfahren (vgl. vorn I1X/B/2), sofern sie
nicht endgiiltig sind.

182 HuBER, Gewiisser 43.

%8 Anderer Ansicht Burckuarpt, Kommentar 78; Bundesrecht
Nr.248 I; BiIRcHMEIER 301.

1% So ScHAUMANN 102. Vgl. auch das Fragezeichen, das AUBERT zu
dieser Auffassung setzt (S.316, 335).

'* Ebenso HUBER, Gewisser 31/32 A.2; Pozz1 96 f. — Das Bundes-
gericht betrachtete das Eidgendossische Justiz- und Polizei-
departement als eine vom Konkordat eingesetzte Schiedsinstanz
(BGE 61 1197; 80 1182f.).
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konnen!®¢, wie dies z. B. das Konkordat iiber den AusschluB
von Steuerabkommen vom 10.12.1948 tut!®?, Aber es sollte
nicht als zuléssig erachtet werden, dall auf diesem Weg die
Zustdndigkeit des Bundesgerichts vollig ausgeschlossen
wird. Auf alle Fille muB bei einem Streit tiber die Auslegung
und Vollstreckung des schiedsgerichtlichen Urteils die
staatsrechtliche Klage an das Bundesgericht zuldssig sein?ss,
Die Garantie des justizmiBigen Rechtsschutzes durch das
Bundesgericht hat im Rahmen der bundesstaatlichen Ver-
fassungsordnung grundsétzliche Bedeutung fiir alle Arten
von staatsrechtlichen Streitigkeiten zwischen Kantonen.

B. Staatsrechtliche Beschwerde

Bei Verletzung von Konkordatsbestimmungen kann der
betroffene Biurger, gestiitzt auf Art.113 Abs.1 Ziff.3 BV und
Art.84 Abs.1 lit.b OG, die staatsrechtliche Beschwerde an
das Bundesgericht ergreifen?®®. Diese Moglichkeit besteht
aber nur, wenn eine interkantonale Vereinbarung die Priva-
ten direkt berechtigt oder verpflichtet und nicht nur Rechte
und Pflichten der beteiligten Kantone begriindet!®. Und
iberdies 148t das Bundesgericht die staatsrechtliche Be-
schwerde nur dann zu, wenn ein Privater eine Rechtsverlet-
zung geltend macht, die nicht von dem Kanton, dessen
Jurisdiktion er untersteht, begangen worden ist, sondern

186 Vgl, BURCKHARDT, Kommentar 737; FLEINER/GIACOMETTI 159
A.4; KEHRrLI 107 fl.

157 Dabei bezeichnet Art.4 Abs. 6 den schiedsgerichtlichen Entscheid
der Konkordatskommission als endgiiltig. Vgl. E. Scumipt 63 1L,
181 1.

188 BURCKHARDT, Kommentar 737; BIRCHMEIER 289.

8¢ BURCKHARDT, Kommentar 7871.; FLEINER/GracoMeTTI 901;
BIircHMEIER 323f., 329; ScHAUMANN 118f.; E.SceMmipT 38fL.;
Favre 132f.; AuBert 3341f.; MartI 32f.; BGE 81 I 358.

120 Das Konkordat iiber die wohnértliche Unterstiitzung vom 16.12.
1960 z.B. verpflichtet und berechtigt nur die Konkordatskan-
tone, gibt dem Biirger kein Recht (Art.5); vgl. auch BGE 61 1
196f1.; 66 I 32f.
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von einem andern am Konkordat beteiligten Kanton®!. Eine
staatsrechtliche Beschwerde soll dem Biirger auch offen-
stehen, wenn die ihn treffende Konkordatsverletzung durch
ein interkantonales Organ, z.B. durch eine Konkordats-
kommission, erfolgt!?2. Falls hingegen interkantonales Recht
von kantonalen Behorden als Bestandteil des kantonalen
Rechts gegeniiber den eigenen Kantonsangehorigen ange-
wandt wird!®3, konnen sich diese nicht auf den besonderen
Rechtsbehelf der staatsrechtlichen Beschwerde gegeniiber
Konkordaten berufen!¥, Die Einschrinkung ist berechtigt,

191 Dasist z. B. der FFall, wenn ein Viehhandelspatent, das ein Biirger
in seinem Kanton erworben hat, von einem andern Kanton nicht
anerkannt wird, obwohl dieser nach § 6 des Viehhandelskonkor-
dates vom 13.10.1943 dazu verpflichtet ist.

192 Wie im zuerst genannten Fall, so geht es auch hier um den Schutz
interkantonaler Rechtssitze im zwischenkantonalen Verhiltnis.
Mit der Zunahme der Kompetenzen von interkantonalen Be-
horden und Institutionen kommt dieser Form des Vollzuges von
interkantonalem Recht eine vermehrte Bedeutung zu. Deshalb
sollten zu den «kantonalen Erlassen und Verfiigungen», die gemal
Art. 84 lit.b OG mit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Ver-
letzung von Konkordaten anfechtbar sind, auch Erlasse und
Verfiigungen von interkantonalen Organen gezihlt werden
(ebenso MARTI 45, anderer Ansicht hingegen BircHMEIER 310,
mit Verweisung auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahre
1945). Esist zu bedenken, da3 die kantonalen Verwaltunsgerichte
nur dann den Vollzug von interkantonalen Rechtsnormen schiit-
zen konnen, wenn er durch kantonale Verwaltungsbehérden er-
folgt. — Der Begriff der anfechtbaren kantonalen Akte i.S. von
Art.84 OG muB auch im Falle der Uberpriifung der Bundes-
rechtmiBigkeit (lit.a) so weit gefaBt sein, daB er die interkanto-
nalen Vereinbarungen mit erfat (ebenso MARTI 45; AUBERT
334); auch sie beruhen auf einer Betiitigung kantonaler Kompe-
tenzen. Es wire nicht einzusehen, weshalb die Kantone durch
eine gemeinsame Regelung einer bestimmten Materie den Be-
reich der verfassungsgerichtlichen Kontrolle der Bundesrecht-
méiligkeit durch das Bundesgericht sollten einschrinken kénnen.

198 Z.B. eine interkantonale Schiffahrtsordnung, die von den kanto-
nalen Behorden angewandt wird.

¥ BGE 54 11471.; FLEINER/GIACOMETTI 329; vgl. auch die Kritik
bei BurckuaRrDT, ZDJV 65 (1929) 388.
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da die Verstirkung des Rechtsschutzes nur im Hinblick auf
die wirklich zwischenkantonalen Belange einer Vereinba-
rung gewihrt werden soll und nicht fiir interkantonal ver-
einheitlichte Normen, die von kantonalen Behorden als kan-
tonales Recht vollzogen werden!?; im letzteren Falle kann
die staatsrechtliche Beschwerde nur wegen Verletzung von
verfassungsmiilligen Rechten geltend gemacht werden.

XIII. Verfassungsrechtliche Grenzen

Die zwischen Kantonen abgeschlossenen Vereinbarungen
miissen den vom Verfassungsrecht bestimmten Rahmen be-
achten. Die kantonalen Verfassungen enthalten Kompetenz-
und Verfahrensvorschriften, die in formeller Hinsicht ge-
wisse Beschrinkungen darstellen!®s, Die grundsitzliche
Problematik liegt aber in der Frage nach den von derBundes-
verfassung gezogenen materiellen Schranken der Vereinba-
rungsfreiheit der Kantone.

A. Foderalistische Schranken

1. Die Schranken von Art.7 BV

Die schweizerische Bundesverfassung — im Gegensatz zu
den Verfassungen anderer Bundesstaaten — erwihnt in Art.7
ausdriicklich einzelne Beschrinkungen. Sie untersagt den
Kantonen, «besondere Biindnisse und Vertriige politi-
schen Inhalts» untereinander abzuschlieBen. Von diesem
Verbot werden alle Vertrige betroffen, welche das foderali-
stische Gleichgewicht der Kantone beeintriichtigen, indem
sie die Machtverhiiltnisse zwischen den Kantonen verschie-
ben und damit den Bestand des Bundesstaates bedrohen”.

195 Vgl zur Stellung des interkantonalen Rechts vorn X.

196 Ygl. vorn VIII/A.

197 BurRcKHARDT, Kommentar 73f.; FLEINER/GIACOMETTI 165
AUBERT 330f.
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Heute kann man sich schwerlich Anwendungsfille fiir diese
Verfassungsbestimmung vorstellen.

Die interkantonalen Vereinbarungen diirfen sodann dem
Bundesrecht nicht widersprechen!®®, Wenn Art.7 Abs.2
BV interkantonale Abmachungen verbietet, soweit sie
«etwas dem Bunde ... Zuwiderlaufendes» enthalten, so geht
dies iiber das Gebot der Bundesrechtmifligkeit hinaus und
umfalt auch Interessen des Bundes als verfassungs-
rechtliche Schranke!?®. Die Kantone diirfen mit ihren Ver-
einbarungen den Bund bei der Besorgung seiner Aufgaben
nicht beeintrichtigen.

Schliellich diirfen die interkantonalen Abmachungen
gemill Art.7 Abs.2 BV auch nicht die Rechte anderer
Kantone verletzen. Diese Moglichkeit besteht z.B., wenn
ein Kanton mit dem Beitritt zu einem Konkordat oder mit
dem Abschluf} eines bilateralen Vertrages eine bereits friiher
gegeniiber einem anderen Kanton eingegangene Verpflich-
tung verletzen wiirde2?, Diese Schranke will vor allem Wider-
spriuche innerhalb des interkantonalen Rechts verhindern.

Dem Bundesrat obliegt die Pflicht, im Zusammenhang
mit dem Genehmigungsverfahren, aber auch nach erfolgter
Genehmigung iiber die Einhaltung der von der Bundesver-
fassung genannten Schranken zu wachen. Beim Verbot von
politischen Vertrigen und bei der Riicksichtnahme auf die
Interessen des Bundes geht die Priifungsbefugnis des
Bundesrates iiber eine bloBe Rechtskontrolle hinaus.

2. Das Verbot der Anderung der Kompetenzverteilung
der Bundesverfassung

Die Kantone haben bei ihrer Zusammenarbeit die fode-
ralistische Kompetenzverteilung, wie sie in der Bundesver-
fassung festgelegt ist, zu respektieren; Vereinbarungen,

% Vgl. vorn X.

" FLEINER/G1AcoMETTI 163; AUBERT 333 ; anders hingegen BRIDEL
219 A. 1.

** FLEINER/G1ACOMETTI 163 A. 26.
43
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welche zu einer Verschiebung der verfassungsrechtlichen
Kompetenzordnung fiihren, sind nicht zuléssig2?. Durch
ein interkantonales Abkommen kann also nicht eine kanto-
nale Kompetenz auf den Bund ubertragen oder der Bund
an einer kantonalen Kompetenz beteiligt werden 22, Als un-
zulassig miibte aber auch ein Vertrag bezeichnet werden,
durch welchen ein Kanton einem Nachbarkanton einen um-
fassenden Sachbereich seiner hoheitlichen Tétigkeit, z.B.
die Polizei, gesamthaft iiberlassen wiirde. Zwar ist die Uber-
tragung einzelner Hoheitsbefugnisse nicht auszuschlieBen;
es mull den Kantonen gestattet sein, fiir Grenzgebiete Rege-
lungen zu treffen, bei welchen ein kantonales Organ iiber die
Kantonsgrenze hinweg gewisse FFunktionen erfiillt. Die
Grenze des Zuldssigen wiirde aber liberschritten, wenn ein
Kanton einen wesentlichen Teil der kantonalen Verantwor-
tung aufgeben wollte.

Dies gilt auch fiir interkantonale Organisationen, denen
die zugehorigen Kantone gewisse Aufgaben anvertrauen.
Die Uberlassung eines gesamten Verwaltungszweiges an eine
mit umfassenden Entscheidungsbefugnissen ausgestattete
interkantonale Behorde wiirde dem zwingenden Charakter
widersprechen, mit dem die Bundesverfassung den Kanto-
nen die Verantwortung fiir den kantonalen Kompetenz-
bereich iibertragen hat. Die Errichtung einer gemeinsamen
Polizei- oder Gerichtsorganisation durch mehrere Kantone
wire geradezu ein Schritt zu einem Staatenbund innerhalb
des Bundesstaates 203, Hingegen verstoBt es nicht gegen die
grundsitzliche Kompetenzverteilung, wenn eine interkanto-

200 FLEINER/GIACOMETTI 71f.; AUBERT 230. Vgl. fiir Deutschland
auch Krarp 59f1., 104,

202 Zum Fall der Interkantonalen Mobilen Polizei, bei welcher zwar
nicht die Kompetenzverteilung verindert, wohl aber ein inter-
kantonales Vollzugsorgan dem Bund zur Verfiigung gestelll
wird, vgl. vorn VI/B.

203 Vgl. RupoLF, Bund 26f., 31; Krapp 60; Friaur 293 fI.; SCHNEI-
DER, Vertriage 22; ZeipDLER, Gedanken 396.
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nale Organisation fiir eine einzelne beschridnkte Verwal-
tungsfunktion mit Entscheidungskompetenz betraut wird.
Auch die Befolgung des Mehrheitsprinzips bei der Beschluf3-
fassung in interkantonalen Organen mul} als zuléssig be-
zeichnet werden 204,

3. Die Frage der aus dem Wesen des Bundesstaates sich
ergebenden Schranken

Die in Art.7 Abs.2 BV genannten Grenzen des kantona-
len Vertragsrechts beruhen alle auf dem Grundgedanken der
Riicksichtnahme auf die bundesstaatliche Zusammengeho-
rigkeit. Man kann sich fragen, ob man nicht einfach den
Grundsatz der Bundestreue oder des bundesfreund-
lichen Verhaltens als generelles Gebot fiir das gegen-
seitige Verhalten von Bund und Kantonen, bzw. der Kan-
tone untereinander und damit als generelle Schranke von
interkantonalen Vereinbarungen bezeichnen kénnte 2. Die-
ses allgemeine Prinzip wiirde die Kantone verpflichten, in
ihren Zusammenschliissen nicht nur auf die Rechte, sondern
auch auf die Interessen der andern Kantone Riicksicht zu
nehmen. s konnte dies z.B. dann von Bedeutung sein,
wenn ein Konkordat nicht allen beitrittswilligen Kantonen
offen stehen wiirde und sich daraus fiir einzelne Kantone
eine Benachteiligung ergédbe. Allerdings stoffit man auf sehr
groe Schwierigkeiten, wenn man den Begriff der Bundes-
treue in seinen konkreten Konsequenzen faflbar machen

*Vgl. aber vorn IX/C a.E. die Bedenken gegeniiber einer generel-
len Geltung des Mehrheitsprinzips. — In Deutschland wird die
Frage aufgeworfen, ob zwischengliedstaatliche Gemeinschafts-
einrichtungen, die in ihren Beschliissen auf das Mehrheitsprinzip
abstellen, dem vom Grundgesetz (Art.28) festgehaltenen Grund-
satz der demokratischen Staatsform der Linder widerspreche.
Vgl. dazu SCcHEUNER, Struktur 648.

*% HUBER, Gedanken 495 ; WipmEeR 30 ff. — Zum Prinzip der Bundes-
treue als Norm des deutschen Bundesstaatsrechts vgl.: BAYER
2711., 4511.; Ge1GER, Treuepflicht 114 ff.; HaArRBIicH 47fI.; SPAN-
NER 481 ff.; McWHINNEY, Foderalismus 58 1.
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will; seine Tragweite ist fragwiirdig und darf keinesfalls
tiberschiitzt werden 206,

In der heutigen Diskussion um den Bundesstaat und die
neuen foderalistischen Organisationsformen taucht immer
wieder der — mehr oder weniger deutlich ausgesprochene -
Gedanke auf, aus dem «Wesen des Bundesstaatesy
Folgerungen tiir die Beantwortung bestimmter verfassungs-
rechtlicher Fragen abzuleiten 27, Die verschiedenen Bundes-
staaten sind in ihrem Aufbau aber so verschiedenartig, daf
keine brauchbare allgemeine Bundesstaatstheorie gefunden
werden kann?%8, Es 146t sich aus dem Wesen des Bundesstaa-
tes—abgesehen vonderallgemein gehaltenen Idee der Bundes-
treue—Kkeine Richtliniefiirdie verfassungsrechtlichen Schran-
ken von Vertrigen zwischen Gliedstaaten gewinnen.

Deshalb hilft auch die These des « zweistufigen Bun-
desstaatsbegriffs» nicht weiter, wonach zwischenglied-
staatliche Einrichtungen, welche Aufgaben verschiedener
Gliedstaaten gemeinsam besorgen, eine neue dritte Ebene
zwischen Bund und Gliedstaaten schaffen und deshalb un-
zuléssig seien 299, Die Frage ist ja gerade, ob der Bundesstaat
notwendigerweise «zweistufig» sei.

Auch die Vorstellung vom Rechtsvereinheitli-
chungsmonopol des Bundes ist fragwiirdig. Man kann

206 Hessg, Grundziige 101f.; Bundesstaat 6f. HuBgRr weist im Zu-
sammenhang mit dem Schutz von interkantonalen Gewissern
auf die mogliche Anwendbarkeit des Gebots des bundesfreund-
lichen Verhaltens hin (Gewisser 35).

207 Vgl. z. B. BAYER 43; Gutachten iiber die Finanzreform 13; und
die Kritik bei HeEssg, Grundziige 86; Bundesstaat 9 A.44.

208 Rupovrr, System 73; Hessg, Grundziige 86.

209 Vgl, KOLBLE, Gemeinschaftsaufgaben 58f.; Finanzreform 1;
anders hingegen RupoLr, Bund 26 ; LErcHE 90f.

Der Grundsatz der Zweistufigkeit des Bundesstaates — der sich
auf die im Bundesstaat zulissigen Stufen staatlicher Organisa-
tion bezieht — darf nicht verwechselt werden mit der Theorie des
dreigliedrigen Bundesstaates im Sinne von KEgLsEN und Na-
wiasky; vgl. dazu W.Scumipt 27111.; HarsicH 4511.; HESSE,
Bundesstaat 5f.; Rubpovr, System 73f.
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nicht sagen, die bundesstaatliche Verfassung setze die Ver-
schiedenartigkeit der von den Gliedstaaten aufgestellten
Regelungen voraus und deshalb diirften die gliedstaatlichen
Kompetenzen nicht dazu benutzt werden, eine alle Glied-
staaten umfassende Rechtsvereinheitlichung anzustreben?1°,
Wie KonraDp HESSE iiberzeugend nachgewiesen hat, mul}
eine unitarische Ordnung nicht notwendigerweise zentrali-
stisch sein; der Bundesstaat verliert durch die Tendenz zum
Unitarismus seine Berechtigung nicht?". Eine Vereinba-
rung, der alle Kantone angehdren, ist in Entstehung, Inhalt
und Weiterbestand doch ein Ausdruck der kantonalen Auto-
nomie und von einer bundesrechtlichen Regelung wesens-
verschieden; die freiwillige Koordination ist eine Form der
Betidtigung kantonaler Selbstverantwortung 22,

B. Demokratische Schranken

Interkantonale Zusammenschliisse konnen zu einer Ein-
schrinkung der demokratischen Ordnung fithren '3, Einer-
seits ist denkbar, da3 die Ausstattung einer interkantonalen
Organisation mit Rechtsetzungsbefugnissen sich als Beein-
trachtigung des demokratischen Rechtsetzungsverfahrens
der Kantone, d.h. der Kompetenzen der Volksvertretung
und eventuell auch des Referendums, auswirkt. Anderseits
wird eine Verwaltungsfunktion, die einer interkantonalen
Behorde iibertragen worden ist, weitgehend der parlamen-

“0 ScHNEIDER, Vertridge 19f.; vgl. auch Ruporr, Bund 27, 31;
Friaur 295. — Die Regelung in der Bundesrepublik Deutschland
ist aber insofern nicht mit dem schweizerischen Bundesverfas-
sungsrecht zu vergleichen, als Art.72 Abs.2 des Grundgesetzes
dem Bund fiir bestimmte Materien eine konkurrierende Gesetz-
g€bungsk0mpetenz zuspricht, soweit ein Bediirfnis nach bundes-
gesetzlicher Ordnung besteht, weil z. B. die Regelung durch die
einzelnen Linder sich als unwirksam erweist. Vgl. dazu HESSE,
Grundziige 94; RupoLr, Bund 23, 31.

“! Bundesstaat 14ff., 21, 25; Grundziige 881f.

“? Hessg, Bundesstaat 21; Kraprp 61ff.

8 SCHEUNER, Struktur 648 ; Rupovr, Bund 26.
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tarischen Kontrolle durch die kantonale Volksvertretung
entzogen 4. Je umfangreicher die Kompetenzen der inter-
kantonalen Organe sind, desto starker miissen die demokra-
tischen Bedenken ins Gewicht fallen.

Nach schweizerischem Bundesverfassungsrecht? be-
steht eine demokratisch motivierte Beschrinkung von inter-
kantonalen Vereinbarungen nur in der von Art.6 Abs.2lit.b
BV festgehaltenen Vorschrift, dal das kantonale Gesetz-
gebungsverfahren demokratisch sein miisse. Unzuléssig sind
also interkantonale Abmachungen, welche eine auf Gesetzes-
stufe stehende Rechtsetzungskompetenz einer interkanto-
nalen Organisation iibertragen. Solange die rechtsetzenden
Befugnisse von interkantonalen Organen fiir den Erlall von
Vollzugsverordnungen gedacht sind, wird diese demokrati-
sche Schranke nicht aktuell 216,

C. Rechtsstaatliche Schranken

Es wére denkbar, dal3 die Errichtung einer interkantona-
len Behorde den Rechtsschutz der Biirger beeintrichtigt .
Die Entscheidungen von interkantonalen Organen sind
grundsitzlich dem Rechtsschutz durch die kantonalen Ge-
richte, insbesondere die kantonalen Verwaltungsgerichte,
entzogen. Da fiir diese Fille aber die staatsrechtliche Be-
schwerde ans Bundesgericht als zulissig erachtet werden
muB 28, bewirken interkantonale Vereinbarungen nicht so
sehr eine Beeintrichtigung als vielmehr eine bundesrecht-

214 RyporF, Bund 26, 32; Gutachten iiber die Finanzreform 13;
anders hingegen Krarp 67.

215 Das Grundgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland verpflich-
tet in Art.28 die Linder auf den Grundsatz des «demokratischen
und sozialen Rechtsstaates». Zu den daraus sich ergebenden
demokratischen Bedenken gegeniiber Gemeinschaftseinrichtun-
gen der Linder vgl. z. B. Gutachten iiber die Finanzreform 13.

216 Zu den rechtsetzenden Kompetenzen von Konkordatsorganen
vgl. vorn IX/B/2.

217 RupoLF, Bund 32.

A8 Vgl. vorn X1I/B.
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liche Vereinheitlichung des Rechtsschutzes; fiir die Biirger in
Kantonen ohne Verwaltungsgerichtsbarkeit ergibt sich unter
Umstédnden sogar eine Verbesserung des Rechtsschutzes.

XIV. Zwischengliedstaatliche Vereinbarungen
in andern Bundesstaaten

A. Bundesrepublik Deutschland

Das Grundgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949 enthilt keine Bestimmung, welche die ver-
traglichen Beziehungen zwischen den Lindern regelt?!?, Die
Moglichkeit des Abschlusses von zwischengliedstaatlichen
Vereinbarungen wird aber als selbstverstdndliche Kompe-
tenz der Lander vorausgesetzt 22°. Dem Bediirfnis nach einem
koordinierten Vorgehen der Lénder hat die Praxis auch ohne
ausdriickliche verfassungsmifBige Grundlage Rechnung ge-
tragen. In beinahe allen Bereichen staatlicher Tétigkeit ha-
ben die Ldnder Vereinbarungen untereinander abgeschlos-
sen 22 die sich in Form und Intensitit der Zusammenarbeit
unterscheiden 222, Die genaue Anzahl der getroffenen Verein-
barungen ist nicht feststellbar, da diese auch in Deutschland
nur zum Teil und in wenig zugénglicher Form veroffentlicht
werden 223, Das Fehlen einer umfassenden Publikation der
zwischengliedstaatlichen Abmachungen héngt auch damit
zusammen, daB3 nach deutschem Staatsrecht beim Abschluf3

%% Hingegen erwihnt das Grundgesetz in Art.130 die Mdoglichkeit
von «Staatsvertrdgen zwischen den Lindern». In Art.32 Abs.3
werden die Linder — unter dem Vorbehalt der Genehmigung
durch die Bundesregierung — zum Abschlufl von Vertrigen mit
auswirtigen Staaten erméichtigt fiir den Bereich, in dem die Lan-
der zur Gesetzgebung zustindig sind; daraus wird auf die selbst-
verstindliche parallele Kompetenz der Léinder zum Abschlul3 von
Vertridgen untereinander geschlossen (vgl. HErzoaG 198).

20 BAcHOF/KISKER 14.

#1 Vgl. die Zusammenstellung bei SCHNEIDER, Vertriige 36 fI.

*22 Vgl. hiezu die Beispiele bei RuboLr, Bund 24.

% SCHNEIDER, Vertrige 5f.; HERzoG 198,
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einer Vereinbarung eine Genehmigung durch den Bund als
nicht erforderlich betrachtet wird 224,

Es werden in Deutschland drei Gruppen von Vereinbarun-
gen oder vereinbarungsihnlichen Tatbestdnden unterschie-
den 2%, Die grofite Bedeutung haben die Staatsvertrige
und Verwaltungsabkommen zwischen den Léndern.
Ein einheitliches Unterscheidungskriterium fiir diese beiden
Gruppen ist aber von der Theorie noch nicht entwickelt
worden 226, Als dritte Kategorie werden die gemeinsamen
Beschliisse der Ressortminister-Konferenzen ge-
nannt???; diese konnen wohl nur als vereinbarungsédhnlich
bezeichnet werden, da sie grundsétzlich erst nach Durch-
fithrung eines Genehmigungs- oder Gesetzgebungsverfahrens
in jedem beteiligten Land vollziehbar sind.

Durch den Abschlufl von Vereinbarungen haben die Lén-
der auch gemeinsame Organe und Institutionen ge-
schaffen, die der Intensivierung der zwischengliedstaatlichen
Zusammenarbeit und der Erfiillung gewisser gemeinsamer
Aufgaben dienen 228, Die staatsrechtliche Praxis hat die ver-
schiedensten Formen und Intensitatsgrade der Verselbstan-
digung von gemeinsamen Institutionen und Organen ent-
wickelt. Das bekannteste Beispiel einer Gemeinschaftsein-
richtung der Lénder ist das Zweite Deutsche Fernsehen %,
Eine besondere Form von Zusammenarbeit liegt vor, wenn
eine Verwaltungseinrichtung von einem Land unterhalten

224 SCHNEIDER, Vertrige 26.

225 SCHNEIDER, Vertrige 81f.

226 Vgl, SCHNEIDER, Staatsvertridge 6451.; Vertrige 9; anders aber
GRrRAWERT, Verwaltungsabkommen 52.

227 SCHNEIDER, Vertrage 10fT.

228 Art.130 des Grundgesetzes spricht von Verwaltungseinrichtun-
gen, die auf Staatsvertriigen zwischen den Liindern beruhen (vgl.
dazu HErzoG 199; Rupovrr, Bund 251.).

229 Rupovr, Bund 25; vgl. dazu auch die Rechtsgutachten zum
Staatsvertrag tber die Errichtung der Anstalt «Zweites Deut-
sches Fernsehen» von BAcHOF/KISKER, ARMBRUSTER und
P.SCHNEIDER. — Fiir weitere Beispiele vgl. KoLBLE, Gemein-
schaftsaufgaben 53 fi.
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wird, andere lL.inder aber durch Vereinbarung daran be-
teiligt sind; dies ist z.B. bei der Filmbewertungsstelle in
Wiesbaden der Fall 230,

Die zunehmende Bedeutung der zwischengliedstaatlichen
Vereinbarungen und die vermehrte Institutionalisierung der
Zusammenarbeit der Linder hat der Frage nach der ver-
fassungsrechtlichen Zulassigkeit der sog. Selbst-
koordinierung der Lander besonderes Gewicht verliehen 231,
Der Abschlul3 von Vertriagen zwischen den Lindern wird,
solange sie sich auf den Aufgabenkreis der Linder beschrin-
ken, als verfassungsmi3ig betrachtet 232 und gelegentlich mit
dem Hinweis auf das Prinzip des bundesfreundlichen Ver-
haltens sogar als notwendig bezeichnet 233, Verfassungsrecht-
liche Bedenken erheben sich aber gegen die Errichtung von
gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Im Zusammen-
hang mit der Schaffung des Zweiten Deutschen Fernsehens
wurde die verfassungsrechtliche Kritik an solchen Einrich-
tungen besonders klar formuliert. In erster Linie wird darauf
hingewiesen, daf3 diese gemeinsamen Kinrichtungen eine
«dritte Ebene» im Bundesstaat darstellen, welche die Aner-
“kennung der zweistufigen Bundesstaatsstruktur in Frage
stellen 23%. Schwerer wiegt die verfassungsrechtliche Kritik,
daB die Zwischenldndereinrichtungen sich der parlamenta-
rischen und rechtsstaatlichen Kontrolle der Landtage ent-

#0 K6LBLE, Gemeinschaftsaufgaben 54. — Uber die Hochschule fiir
Verwaltungswissenschaften Speyer, die auf einer Vereinbarung
zwischen verschiedenen Lindern und dem Bund beruht, vgl.
GRAWERT, Verwaltungsabkommen 227f., 235f. und hinten § 5/
IX bei A.45.

®! Vgl. die Erérterung der Grenzen der zuliissigen Koordinierung
der Lénder bei BacHoF/KISKER 52 1T,

*2 Rupovrr, Bund 26.

# KOLBLE, Gemeinschaftsaufgaben 56. Vgl. auch Maunz 1641ft.;
BAcHor/KIskER 19.

¥ KoLBLE, Gemeinschaftsaufgaben 58; Grenzen 1084. Vgl. die Kri-
tik dieser Auffassung und der Fehlinterpretation des sog. Neu-
gliederungsurteils des Bundesverfassungsgerichts bei Bacnor/
Kisker 51f. und Maunz 1643.
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zogen 23, Es wird auch eingewandt, dal} sie einen staaten-
bundéhnlichen Charakter aufwiesen; dieses Argument wird
durch die Erfahrung der Praxis weitgehend entschiérft 238,

Die zwischengliedstaatlichen Vereinbarungen konnen in
Deutschland erst durch Transformation in Landesrecht ge-
geniiber dem einzelnen Biirger geltend gemacht werden 27,
Auch wenn alle Lander einer Vereinbarung beigetreten sind,
besitzt das darauf ergehende Landesrecht keine erhéhte
Geltung und wird nur als bundeseinheitliches Landesrecht
bezeichnet #8,

B. Osterreich

Art.107 des Bundesverfassungsgesetzes vom 10. Novem-
ber 1920 erméchtigt die Lander ausdriicklich zum Abschluf3
von Vereinbarungen untereinander, wobei sich das Vertrags-
recht auf den selbstdndigen Wirkungsbereich der
Lénder beschrinkt. Es wird die Meinung vertreten, dal
zwischengliedstaatliche Vereinbarungen auch im selbsténdi-
gen Wirkungsbereich nur auf Grund der besonderen verfas-
sungsgesetzlichen Erméchtigung moglich sind2%°. Verein-
barungen der Linder untereinander sind unverziiglich der

235 Gutachten iiber die Finanzreform in der Bundesrepublik Deutsch-
land 13. — Vgl. die in Art.28 Abs.1 des Grundgesetzes enthaltene
Garantie der demokratischen Staatsform der Linder.

236 RupoLF, Bund 27. — Unbeachtlich fiir die Frage der Verfassungs-
miiBigkeit sei auch der Umstand, daB3 eine gemeinsame Institu-
tion nicht der Rechtsordnung eines bestimmten Landes unter-
stellt ist, da die «Biindelung der Staatsgewalt» in diesem Fall
nicht intensiver sei als bei den als zulissig erachteten Einrich-
tungen einzelner Linder, an denen sich intern weitere Glied-
staaten beteiligen; vgl. dazu BacHoFr/KISKER 53.

237 BAcHOF/KISKER 10.

288 K$LBLE, Gemeinschaftsaufgaben 55; ScHNEIDER, Vertrige 14. -
Zur Frage, ob die zwischen Lindern abgeschlossenen Vertrage
nicht als eine besondere Rechtskategorie zu bezeichnen seien,
welche weder dem Bundesrecht noch dem Landesrecht zugeord-
net werden konne, vgl. RupoLr, System 76 ; Bund 29f. Vgl. auch
KLEIN, Grenzen 156.

239 KELSEN/FROHLICH/MERKL 222.
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Bundesregierung zur Kenntnis zu bringen. Diese Bedingung
garantiert die Einheitlichkeit der Rechtsordnung, indem die
Bundesregierung gegen Vereinbarungen, welche sich nicht
auf den selbstindigen Wirkungsbereich der Lénder be-
schranken, einschreiten mul3 249,

In der staatsrechtlichen Praxis Osterreichs wurde von
diesem Instrument der horizontalen Kooperation nur selten
Gebrauch gemacht?*, obschon die Vereinbarungen an sich
als entwicklungsfihiges Mittel zum gemeinsamen Aushau
von Wasserkraftanlagen, zur gemeinsamen Errichtung von
Krankenhdusern?*? oder zur Regelung von Planungsfra-
gen 243 anerkannt werden.

Das Bundesverfassungsgesetz hat sich zur Form der Ver-
einbarungen, zum Verfahren und zum Rechtsschutz durch
das Verfassungsgericht nicht ausgesprochen?4. Diese Fragen
wurden offenbar wegen der beschrinkten Verwendung auch
von der Praxis weitgehend offen gelassen.

C. USA

Die amerikanische Verfassung erwiahnt in Art. I, sect. 10,
par.3, in der sog. « Compact-Clause», zwischengliedstaatliche
Vertrage; sie enthélt keine ausdriicklich formulierte Er-
méachtigung zum Abschlull von compacts?*. Diese Moglich-
keit wird aber vorausgesetzt, indem die Verfassung die
Staaten verpflichtet, fiir solche Vereinbarungen jeweils um
Zustimmung des Kongresses nachzusuchen. Das Ge-

#0 ADAMOVICH/SPANNER 161 ; KELSEN/FROHLICH/MERKL 222.

1 ScHAUMANN 86. — Als Beispiele fiir Vereinbarungen zwischen den
Léndern sind nur sehr wenige Fille bekannt, wie z.B. finanz-
rechtliche Abkommen iiber gegenseitige Steuerbefreiung sowie
die Bemithungen um die Errichtung des Naturschutzparkes
«Hohe Tauern»; vgl. ERMacora, Osterreich 241; IeNAZ SEIDL-
HoHENVELDERN in der Aussprache iiber Vertrige zwischen Glied-
staaten im Bundesstaat, VVDStRL 19 (1961) 135.

“* ADAMOVICH/SPANNER 161.

** ERMACORA, Osterreich 241.

** KELSEN/FROHLICH/MERKL 222; ADAMOVICH/SPANNER 161,
*° SNIDER 91.
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nehmigungsrecht der Union, welches gemall dem Wortlaut
der Verfassung auf alle zwischengliedstaatlichen Abmachun-
gen Anwendung finden kénnte, wurde durch die Rechtspre-
chung auf Vertriage politischer Natur, welche das Gleich-
gewicht im Bundesstaat tangieren, beschridnkt (Political
Balance Doctrine) 246, Leider hat die Praxis gezeigt, daf} die-
ses Kriterium fiir das Erfordernis der Zustimmung des Kon-
gresses nicht gentigend klar umschrieben werden kann. Eine
Unterscheidung in politische und nichtpolitische Vertrige
ist schwer zu treffen, und so gab es einzelne compacts, die
unabhingig von der Zustimmung des Kongresses bedeuten-
de Wirkungen entfalteten?4”. Grundsitzlich wird die Zu-
stimmung des Kongresses fiir alle jene Vereinbarungen als
notwendig erachtet, die Interessen des Bundes betreffen 248,
Bei einer Anzahl von compacts hat der Kongrel} seine Zu-
stimmung im voraus, in Form einer Erméachtigung, erteilt 2,
wobei nur in zwei Féillen 25° auf eine zusédtzliche nachtrigliche
Genehmigung des Kongresses verzichtet wurde. Durch sol-
che Ermiéichtigungen versuchte der Bund, die zwischenglied-
staatliche Zusammenarbeit in einzelnen Gebieten anzuregen.
Dies gilt aber vorwiegend fiir die Zeit vor dem zweiten Welt-
krieg, als die Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen
noch klein war. Zusammenfassend kann festgestellt werden,
daB die Mehrzahl der Vereinbarungen dem Kongrel3 zur
Genchmigung unterbreitet werden 251; es gibt aber auch ein-
zelne zwischengliedstaatliche Abmachungen, die, obschon
sie in Form und Zweck den genechmigungsbediirftigen com-
pacts entsprechen, dem KongreB nicht vorgelegt wurden®?.

246 ZIMMERMANN/WENDELL 34 ; GRAVES, Government 838.

247 ZIMMERMANN/WENDELL 39 fT.

248 GrRAVES, Relations 608.

209 Vgl. die Zusammenstellung der einzelnen Materien, in denen die
Staaten auf Grund einer im voraus erteilten generellen Erméch-
tigung des Kongresses Vereinbarungen abgeschlossen haben, bei
GRAVES, Relations 609; vgl. auch ZIMMERMANN/WENDELL 57f.

250 ZIMMERMANN/WENDELL 58.

251 SNIDER 92.

22 Vgl. das Beispiel bei ZIMMERMANN/WENDELL 19.
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So konnen drei Kategorien von Vereinbarungen
unterschieden werden: die zustimmungsbediirftigen com-
pacts, die zustimmungsireien compacts und die sog. agree-
ments, die keiner Zustimmung bediirfen. Die agreements
werden in der Hauptsache zur Losung von untergeordneten
Problemen verwendet, wihrend der formellere compact vor-
wiegend der Regelung von Fragen mit groflerer Tragweite
dient. Wird ein hoher Grad von Sicherheit und Stabilitét,
sowie die Moglichkeit der rechtlichen Erzwingbarkeit er-
strebt, so erscheint der compact als geeignetes Mittel, da er
nur durch Zustimmung aller Beteiligten abgeindert werden
kann 2?3, Die agreements bedeuten eine weniger verbindliche
Form der Zusammenarbeit, welche nur so lange Geltung hat,
als jeder Partner gebunden sein will 254,

Der compact wird durch Zustimmung des Kongresses
nicht zu Bundesrecht, denn es handelt sich beim Ab-
schlull von Vereinbarungen nur um die Ausiibung von glied-
staatlichen Kompetenzen. Allerdings geht das Recht des
compacts dem gliedstaatlichen Recht vor 253,

Streitigkeiten aus einem compact sind vom Supreme
Court der Union zu beurteilen, da die Entscheidungen
immer auch Fragen der Bundesordnung betreffen. Es ist aus-
geschlossen, daB3 ein oberster Gerichtshof eines Staates end-
giltig iiber die Auslegung oder die Verfassungsmaéligkeit
eines compacts zu urteilen hat, weil dieses Urteil fir die
ibrigen beteiligten Staaten keine Verbindlichkeit haben
konnte?*, Im iibrigen wurde die Frage der Verfassungs-
méiBigkeit, soweit sie vom Supreme Court der Union iiber-
prift wurde, meistens zugunsten der zwischengliedstaat-
lichen Vereinbarung entschieden 257,

*% ANDERsON, Relations 75; Clark 71.
%4 CLaRK 70.

#% ZIMMERMANN/WENDELL 32.

¢ ANDERsoN, Relations 74.

®? GravEs, Relations 608,
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Die Praxis zeigt, da} erst seit ca. 30 Jahren die Staaten
vermehrt Vertrige untereinander abschlie3en 258, Urspriing-
lich wurden auf diesem Weg vor allem Grenziragen berei-
nigt 2°%; heute steht aber die gemeinsame Regelung der Ge-
wissernutzung und der Gewésserkontrolle, des Erdélabbaus,
des zwischenstaatlichen Verkehrs, der Hochseefischerei und
der Forderung der hoheren Bildung im Vordergrund 269,

Die Anzahl der an einem compact beteiligten Staaten
variiert stark. Viele compacts wurden zwischen zwei Staaten
oder einer relativ kleinen Zahl von Staaten abgeschlossen;
daneben gibt ¢s aber auch eine Reihe von Vereinbarungen,
an denen eine groBlere Anzahl von Staaten beteiligt ist, so
z.B. der Interstate Oil Compact, der 30 Mitgliedstaaten auf-
welst 261, Die compacts werden vor allem von benachbarten
Staaten abgeschlossen262; je nach Vertragsgegenstand ist
aber die Beteiligung von entfernter gelegenen Staaten durch-
aus moglich. Alle Staaten sind mindestens einem compact
beigetreten, New York ist sogar an deren 25 beteiligt 263,

In den Vereinigten Staaten erfiillen die compacts und die
von ihnen eingesetzten agencies ganz verschiedene Funktio-
nen. Sie konnen sich auf eine allgemeine Koordinierung
der Verwaltungen der beteiligten Staaten beschrinken oder
Organe mit beratender Funktion schaffen oder aber die
gemeinsame Besorgung bestimmter Verwaltungs-
aufgaben vorsehen und diese einer mit Entscheidungs-
befugnissen ausgestatteten zwischengliedstaatlichen Orga-

258 Vgl. dazu die Zusammenstellung der zwischen 1934 und 1951
abgeschlossenen compacts und der daran beteiligten Staaten bei
GravEs, Government 839.

29 ZIMMERMANN/WENDELL 9; ANDERSON, Relations 73.

260 Fiir die einzelnen compacts vgl. BarTon 8 ff.; GRaVES, Relations
599 f1,

261 SNIDER 93.

262 GrAVES, Government 840.

263 SNIDER 93. — Zur Beteiligung des Bundes an interstate compacts
vgl. hinten § 5/IX/B bei A.651T.
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nisation anvertrauen 264, Die praktische Bedeutung der com-
pacts und der von ihnen erreichten Zusammenarbeit ist un-
vergleichlich gréBer als in der Schweiz 265,

Die zwischengliedstaatlichen Organe setzen sich aus
einer gleichen Zahl von Vertretern jedes beteiligten Staates
zusammen ; Entscheide werden in der Regel nach dem Mehr-
heitsprinzip gefallt 266,

Die Schaffung von zwischengliedstaatlichen Einrichtun-
gen war in den USA nicht Anla} zu einer theoretischen und
allgemeinen verfassungsrechtlichen Diskussion wie etwa in
Deutschland. Die Formen der Zusammenarbeit wurden nach
mehr praktischen Gesichtspunkten in die bundesstaatliche
Organisation integriert; ihre VerfassungsméQBigkeit
wurde nicht in Frage gestellt.

In letzter Zeit wurden offenbar Bedenken laut, da eine
allzu gro3e Verselbstindigung der compact agencies und die
Verfolgung von Interessen, die nicht mit denjenigen der bei-
getretenen Staaten identisch sind, befiirchtet wurde. Ver-
schiedene Vorschlige wurden entwickelt, durch welche eine
echte Zusammenarbeit zwischen den Staaten gefordert und
die agencies mit der Organisation der einzelnen Staaten so
verbunden werden sollen, daf} eine intensivere Beziehung und
Kontrolle durch die beigetretenen Staaten moglich wird 267,

Trotz der groBen Bedeutung der compacts und der von
ihnen erreichten Ziele wird in den USA von verschiedener

%4 Graves, Relations 607.

*% Vergleichsweise sei erwihnt, daBl das Budget der durch einen
compact eingesetzten Waterfront Commission of New York
Harbor fiir das Jahr 1963/64 auf 2173000 Dollar angesetzt war
(BarTon 50). Die durch den ersten wichtigen compact im Jahr
1921 geschaffene Port of New York Authority beschiiftigt heute
mehrere tausend Angestellte und ist fiir Bau und Verwaltung
einer Anzahl von Briicken, Tunnels, Hafenanlagen und Flug-
plitzen in der Umgebung von New York verantwortlich (GRAVES,
Government 854).

** Vgl. die Port of New York Authority, fiir deren Beschliisse das

o Mehrheitsprinzip gilt (GravEs, Government 854).

GraVEs, Relations 607.
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Seite ein weiterer Ausbau der Vertrige zwischen den
Gliedstaaten gefordert. Es wird darauf hingewiesen, dal
gewisse Probleme, wie z.B. der Gewisserschutz, durch die
abgeschlossenen compacts bisher nicht befriedigend gelost
werden konnten?%®. Man hat auch auf die Gefahr der zu-
nehmenden Einflulnahme von privaten Interessen auf die
Zielsetzung von interstate compacts aufmerksam ge-
macht 2%, Dennoch ist der compact bereits heute ein wich-
tiger Faktor fiir die zwischengliedstaatlichen Beziehungen 27
und in vielen Fillen die einzige Alternative zu einem Titig-
werden des Bundes?™.

§ 3 Interkantonale Koordinationsinstitutionen

Mit dem Begriff der interkantonalen Koordinations-
institutionen sollen im folgenden alle Organisationen erfaft
werden, zu denen sich die Kantone zum Zwecke der Ko-
ordination, Konsultation oder gegenseitigen Information
zusammenschlieBen, ohne dall dieser Zusammenarbeit eine
rechtliche Vereinbarung zugrunde liegt. Auch die im voran-
gehenden Paragraphen besprochenen interkantonalen Ver-
einbarungen und die von ihnen aufgestellten interkantonalen
Organe miissen in einem weiteren Sinne als Koordinations-
institutionen angesprochen werden. Der hier verwendete
Begriff ist aber enger; er umfat nur die nicht auf einer
interkantonalen Vereinbarung beruhenden For-
men der Zusammenarbeit zwischen den Kantonen’.

268 GRAVES, Relations 598.
269 BARTON 164,

270 ANDERSON, Relations 73.
271 CLARK 72.

1 Auf das Terminologische soll hier kein Gewicht gelegt werden.
Es fillt schwer, eine treffende Benennung zu finden. Auch Aus-
driicke wie «Konsultationsinstrumente» oder «freie Koordination?
sind nicht ganz befriedigend.
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Fiir diese ungebundene Koordination unter den Kanto-
nen stehen sehr viele Organisationsformen zur Verfii-
gung. Die Kantone konnen sich in interkantonalen Konfe-
renzen treffen oder aber sich gemeinsam an Organisationen
beteiligen, denen auch private Personen oder Verbinde
angehoren.

Die interkantonale Koordination ist im Bereich der Le-
gislative und der Exekutive denkbar. Eine Zusammen-
arbeit zwischen den kantonalen Parlamenten ist
naturgemiil} selten. Es verdient besondere Erwihnung, dal3
seit 1964 die Biiros der Parlamente der franzosischen Schweiz
und des Tessins sich regelmifig jedes Jahr zu einer Kon-
ferenz —fiir die kein eigentliches Reglement besteht — treffen;
Gegenstand der Aussprache waren neben der gegenseiti-
gen Information iiber die laufenden parlamentarischen Ge-
schdfte bisher vor allem Fragen des Initiativrechts der
Parlamentarier, der Familienzulagen und Ergidnzungs-
leistungen zur Alters- und Hinterlassenenversicherung, der
FluBschiffahrt, der Universitdten und der Einbiirgerung.

Eine viel groflere Rolle spielt die Zusammenarbeit
von Organen der Exekutive. Diese kann auf verschie-
denen Ebenen erfolgen, je nachdem ob die Gesamtregierung,
einzelne Direktionen oder einzelne Verwaltungsamter daran
teilnehmen.

Im Hinblick auf den lokalen Wirkungsbereich ist zwi-
schen gesamtschweizerischer und regionaler Ko-
ordination zu unterscheiden. Vor allem aber zeigen sich
groBe Unterschiede in der Intensitit und in den prakti-
schen Auswirkungen der Zusammenarbeit.

Prizisierend mufB3 darauf hingewiesen werden, dal3 die
meisten der im folgenden aufgefiihrten Koordinations-
lnstrumente nicht nur der interkantonalen Kooperation
dienen, sondern gleichzeitig auch der Koordination zwi-
schen Bund und Kantonen. Soweit es sich nicht um
einen lokal begrenzten oder konkreten Gegenstand handelt,
wendet sich der Bund bei seiner koordinierenden Titigkeit
analle Kantone, eventuell an alle Kantone einer bestimmten

44
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Region. Die vertikale Koordination kniipft meistens an die
horizontale an. Ausgangspunkt ist die interkantonale Zu-
sammenarbeit.

I[. Regierungs- und Direktorenkonferenzen

A. Regierungskonferenzen

Bei der Zunahme der interkantonalen Koordinierung
wire es naheliegend, dall grundséitzliche Belange der Zu-
sammenarbeit in einer Konferenz aller Kantonsregierungen
besprochen wiirden. In der Bundesrepublik Deutschland
besteht eine Konferenz der Ministerprisidenten der Linder?,
in den USA die Governers’ Conference?3.

Die Schweiz kennt die Einrichtung einer interkantonalen
Regierungskonferenz, an der alle Kantone teilnehmen wiir-
den, nicht. Hingegen haben sich in regionalem Rahmen die
folgenden Regierungskonferenzen gebildet:

— Konferenz der ostschweizerischen Kantonsregierungen®
(seit 1964 ; beteiligte Kantone: Glarus, Appenzell-Auler-
rhoden, Appenzell-Innerrhoden, St.Gallen, Graubiinden
und Thurgau),

— Konferenz der Innerschweizer Kantonsregierungen? (seit
1966; beteiligte Kantone: Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden,
Nidwalden und Zug),

— Zusammenkiinfte der Kantonsregierungen von Waadt und
Genf® (seit 1967),

— Zusammenkiinfte der Kantonsregicrungen von Waadt und
Wallis® (seit 1967),

2 KuNzE 4911.

8 GravVESs, Relations 585f.; SNIDER 951.; ANDERSON, Relations 81.

1 NZZ vom 25.2.1969 Nr.122 S. 3.

5 NZZ vom 20.11.1967 Nr.4954 S.5 und vom 11.4.1969 Nr.221
S.17.

¢ Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la collaboration
intercantonale vom 22.3.1968 S.16; NZZ vom 7.3.1968 Nr.151
8. 25,
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- Konferenz der Kantonsregierungen von Basel-Stadt und
Basel-Landschaft? (seit vielen Jahren),

~ Zusammenkiinfte der Kantonsregierungen von Obwalden
und Nidwalden?® (seit ca. 30 Jahren),

- Hornlitagung der Kantonsregierungen von Ziirich, St. Gal-
len und Thurgau? (seit vielen Jahren).

Ein Teil der Regierungskonferenzen, so z.B. die inner-
schweizerische und die ostschweizerische Konferenz, tritt
regelmifig einmal im Jahr zusammen; die Regierungen
der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft treffen sich
zwei- bis dreimal jihrlich, je nach Bedarf.

Meistens handelt es sich um eine Zusammenkunft oder
gemeinsame Sitzung der Gesamtregierungen; die Inner-
schweizer Konferenz besteht in der Regel nur aus den Prisi-
denten und Vizeprésidenten der Kantonsregierungen.

Grofle Unterschiede bestehen in den Funktionen. Bei
einzelnen Tagungen liegt der Hauptakzent auf der Pflege
des personlichen Kontaktes!?. In weitaus den meisten Fillen
sind die Konferenzen Arbeitssitzungen, welche der gegen-
seitigen Information, dem Meinungsaustausch, der Vorbe-
reitung koordinierten Vorgehens oder der Ausarbeitung von
Empfehlungen dienen.Verbindliche Beschliisse kénnen nicht
gefalBt werden. Die ostschweizerische Regierungskonferenz
hat einen standigen Ausschuf} fiir Verkehrsfragen bestellt.

Gegenstand der Verhandlungen bildeten bisher vor allem
verkehrspolitische Anliegen, StraBenbau, Gewiisserschutz,

" NZZ vom 9.5.1969 Nr.282 S.22.

* NZZ vom 29.12.1968 Nr.800 S.19.

* S0 genannt nach dem Grenzberg Hornli, wo die Zusammenkunft
stattfindet.

" GemiB den Aussagen der zustindigen kantonalen Behorden gilt
es als ungeschriebenes Gesetz, dal an den Zusammenkiinften der
Kantonsregierungen von Obwalden und Nidwalden keine Ge-
schifte behandelt werden.

" Bei den Tagungen der ostschweizerischen Kantonsregierungen
stehen die aus der peripheren Lage sich ergebenden Verkehrs-
fragen (Ostalpenbahn, Schiffbarmachung des Hochrheins) im
Vordergrund. Vgl. NZZ vom 25.2.1969 Nr.122 S.3.
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Landesplanung und Landschaftsschutz!?, Schul- und Uni-
versitatsiragen, Spitalplanung und die Aufstellung gemein-
samer Einrichtungen, wie z.B. eines statistischen Amtes
oder einer Motorfahrzeugpriifstation.

Besonders erwihnenswert ist die Anregung der inner-
schweizerischen Regierungskonferenz, daf3 die beteiligten
Kantone je ein bestimmtes Departement als Koordinations-
stelle bezeichnen, welche die Fragen der regionalen Zusam-
menarbeit bearbeiten und damit die erwiinschte Kontinuitét
gewdihrleisten soll’®. Auch die Konferenzen der westschwei-
zerischen Kantone betonen die Notwendigkeit einer engeren
Zusammenarbeit®. Das bedeutsamste praktische Ergebnis
einer Regierungskonferenz ist der Entwurf cines « Vertrages
zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft
betr. die Organisation und Durchfithrung der Regional-
planung», welcher am 7.5.1969 in einer gemeinsamen Sit-
zung der beiden Basler Kantonsregierungen beraten wurde®.

Gesamthaft betrachtet, spielen heute die Regierungs-
konferenzen eine sehr bescheidene Rolle. Viele Kantone sind
tiberhaupt nicht daran beteiligt.

B. Direktorenkonferenzen

Die interkantonale Kooperation spielt sich vorwiegend
auf der Ebene der kantonalen Direktionen ab. Die Direk-
torenkonferenzen, an denen mit einer einzigen Ausnahme
alle Kantone teilnehmen, setzen sich zum Ziel, auf ihrem
Fachgebiet die Zusammenarbeit unter den Kantonen sowie
zwischen Bund und Kantonen zu fordern. Zwischen den
einzelnen Konferenzen besteht kein organisatorischer Zu-
sammenhang. Sie unterscheiden sich in ihrer organisatori-

12 Die innerschweizerische Regierungskonferenz regte die Ausarbei-
tung eines interkantonalen Landschaftsplans zum Schutze des
Vierwaldstiittersees an. Vgl. NZZ vom 11.4.1969 Nr.221 S.17.

13 NZZ vom 20.11.1967 Nr.4954 S.5.

14 Vgl. vorn A.6.

16 NZZ vom 9.5.1969 Nr.282 S.22,
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schen Ausgestaltung und in der Intensitit der Koordination
nicht unwesentlich voneinander.

1. Die verschiedenen Direktorenkonferenzen

Heute treten die folgenden Direktorenkonferenzen zu regel-
méBigen Sitzungen zusammen?é:

— Schweizerische Baudirektorenkonferenz (gegriindet 1908;
Organisationsstatut vom 7.6.1946),

— Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren (gegriindet 1897; Statuten vom 8.7.1968),

- Regionalkonferenzen:

Conférence intercantonale des chefs de départements de
Iinstruction publique de la Suisse romande et italienne
(Kantone Freiburg, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg,
Genf und Vertreter von italienisch Biinden und des fran-
zosischen Berner Juras; besteht seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts),

Konferenz der nordwestschweizerischen Erziehungs-
direktoren (Kantone Bern, Luzern, Solothurn, Basel-
Stadt, Basel-Landschaft, Aargau; gegriindet 1964),
Konferenz der innerschweizerischen Erziehungsdirek-
toren (Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nid-
walden, Zug; Statut vom 18.10.1965),

Regionalgruppe der Erziehungsdirektoren der Ost-
schweiz (Kantone Ziirich, Glarus, Schaffthausen, Appen-
zell-AuBerrhoden, Appenzell-Innerrhoden, St.Gallen,
Graubiinden, Thurgau und als Beisitzer ein Vertreter des
Fiirstentums Liechtenstein; gegriindet 1966),

' Die Angaben beruhen auf Auskiinften, die von den Sekretariaten
der einzelnen Direktorenkonferenzen erteilt wurden. In Klam-
mern sind neben dem Griindungsjahr die heute geltenden Regle-
mente aufgefiihrt, soweit sie in Erfahrung gebracht werden konn-
ten. — Zur Entstehung der ersten Direktorenkonferenzen vgl.
A.HuBERr 1731,
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— Konferenzen der Erziehungsdirekioren der Hochschul-
kantone:

Konferenz der kantonalen Erzichungsdirektoren der
Hochschulkantone (Kantone Ziirich, Bern, Freiburg,
Basel-Stadt, St.Gallen, Waadt, Neuenburg, Genf, mit
gelegentlicher Teilnahme von Luzern und Aargau),
Conférence romande des chefs de départements de I'ins-
truction publique des cantons universitaires (IKKantone
Freiburg, Waadt, Neuenburg, Genf),

Conférence universitaire romande (Erzichungsdirekto-
ren und Rektoren aus den Kantonen Freiburg, Waadt,
Neuenburg, Gent),

— Konferenz der kantonalen Iinanzdirektoren (gegriindet
1899; Reglement vom 16.10.1929),

— Konferenz der kantonalen Forstdirektoren (Reglement
vom 13.4.1931),

— Konferenz der kantonalen Fiirsorgedirektoren,

— Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren
(gegriindet 1905, keine Statuten),

— Konferenz kantonaler Landwirtschaftsdirektoren (Regle-
ment vom 9.1.1953),

— Konferenz der kantonalen Militardirektoren,

— Konferenz der kantonalen Sanitédtsdirektoren (Satzungen
vom 5.12.1962),

— Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren (ge-
griindet 1944; Satzungen vom 21.11.1947),

— Konferenz der kantonalen Vormundschaftsdirektoren
(Statuten vom 3.10.1944).

2. Funktionen

Die Direktorenkonferenzen erfiillen, wie dies verschie-
dene Reglemente in dem an den Anfang gestellten Zweck-
artikel ausdriicklich hervorheben, eine Doppelfunktion. Ihre
primire Aufgabe ist die Zusammenarbeit unter den Kanto-
nen. Zugleich sind sie eine Kontaktstelle fiir die Zusammen-
arbeit zwischen den Kantonen und dem Bund. Sie stellen
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also gleichzeitig ein Instrument der horizontalen und der
vertikalen Kooperation dar?'’.

a. Interkantonale Koordination

Den Direktorenkonferenzen sind keine hoheitlichen Funk-
tionen anvertraut, und ihre Beschliisse haben keine verbind-
liche Wirkung. Die Bedeutung der Direktorenkonferenzen
liegt in ihrer beratenden und vorbereitenden Aufgabe. Thre
Beschliisse konnen die Form von Empfehlungen an die Kan-
tone haben.

Alle Sparten des betreffenden Sachbereiches konnen
Gegenstand der Beratungen einer Direktorenkonferenz bil-
den. Die Protokolle lassen den groBen Umfang der Traktan-
den deutlich erkennen. Der Zweck der Konferenzen besteht
ganz allgemein in der gemeinsamen Pflege des betreffenden
Sachgebietes — die z.B. zur Herausgabe einer Fachzeit-
schrift!® oder von gemeinsamen Lehrmitteln!® fithrt —, in
der Vermittlung von Informationen fiir die kantonalen Ver-
waltungen und andere Interessenten?’, sowie in der Aus-
sprache iiber aktuelle Fragen. Vor allem wollen die Direkto-
renkonferenzen in einzelnen Fragen, wie z.B. im Schul-

17 Eine dhnliche Kombination von horizontaler und vertikaler Ko-
ordination ist gegeben bei interkantonalen Vereinbarungen, an
denen der Bund organisatorisch beteiligt ist (vgl. vorn § 2/VI/B),
und bei Vereinbarungen zwischen dem Bund einerseits und allen
Kantonen anderseits (z.B. Ubereinkunft iiber die Polizeitrans-
porte vom 23.6.1909; vgl. hinten § 5/I).

'® Statuten der Vormundschaftsdirektorenkonferenz Art.3 lit.b
(Zeitschrift fiir das Vormundschaftswesen).

' Beispiele sind die von der Konferenz der innerschweizerischen
Erziehungsdirektoren herausgegebenen Lehrmittel und der von
der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz herausgege-
bene Mittelschulatlas.

® Vgl z.B. Reglement der Finanzdirektorenkonferenz Art.2 lit.b
(Auskiinfte iiber die Gesetzgebung und Rechtsprechung in Fi-
nanz- und Steuerfragen).
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wesen? und im Steuerwesen, eine materielle Angleichung
oder gar Koordinierung der kantonalen Regelungen vor-
bereiten. Fiir die Zukunft vielversprechend ist der Versuch,
ein wissenschaftliches Gremium mit der Ausarbeitung von
Mustergesetzen zu beauftragen, auf die sich die kantonalen
Gesetzgeber stiitzen konnen?2. Die bedeutendsten Leistun-
gen sind in den verschiedenen Konkordaten zu erblicken,
die von Direktorenkonferenzen ausgearbeitet wurden?,
Gegenwirtig bereitet z.B. die Erziehungsdirektorenkonfe-
renz eine interkantonale Vereinbarung im Schulwesen vor?,
und die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirek-
toren berit ein Konkordat iiber die Schiedsgerichtsbarkeit %,

Eine besondere Stellung nimmt eine Direktorenkonferenz
ein, wenn eine interkantonale Vereinbarung sie als Konkor-
datsorgan bestimmt, wie dies z. B. das Konkordat iiber den
Ausschlul3 von Steuerabkommen vom 10.12.1948 in bezug
auf die Finanzdirektorenkonferenz tut2¢. In diesem Fall
kann die Konferenz auch mit Entscheidungsbefugnissen
ausgestattet sein.

b. Koordination zwischen Bund und Kantonen

Da an den Sitzungen regelméBig auch Vertreter des
Bundesrates und der Bundesverwaltung teilnehmen, ver-

2 Erstrebt werden vor allem die Angleichung der kantonalen Schul-
systeme, die Vereinheitlichung von Schuljahrbeginn und Schul-
eintrittsalter sowie die Koordination der Lehrmittel.

22 Die Finanzdirektorenkonferenz hat das Institut fiir Finanzwirt-
schaft und Finanzrecht an der Hochschule St.Gallen fir Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften mit der Erarbeitung eines Mo-
dells fiir das staatliche Rechnungswesen betraut.

23 Beispiele: Konkordat iiber den Ausschlul von Steuerabkommen
vom 10.12.1948, ausgearbeitet von der Finanzdirektorenkonfe-
renz; Konkordat iiber den Handel mit Waffen und Munition vom
20.7.1944 und Interkantonale Ubereinkunft zur Verstdrkung dqr
polizeilichen SicherheitsmaBnahmen vom 28.3.1968, ausgearbel-
tet von der Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren.

24 NZZ vom 24.3.1969 Nr.182 S.21; vom 13.5.1969 Nr.289 $.3.

25 NZZ vom 31.3.1969 Nr.189 S.21.

26 Vgl. vorn § 2 A.142.
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mitteln die Direktorenkonferenzen eine ideale Kontaktstelle
fiir Aussprachen zwischen Bund und Kantonen. Sie erteilen
Antwort auf Anfragen der Bundesverwaltung 2? und werden
nach heutiger Praxis beim Vernehmlassungsverfahren fir
die Bundesgesetzgebung regelmiflig um Stellungnahme ge-
beten 28, Dabei prijudiziert die von der Direktorenkonferenz
ausgesprochene Auffassung in keiner Weise die Vernehm-
lassung der einzelnen Kantone 2%. Die Direktorenkonferenzen
konnen auch von sich aus dem Bunde Vorschlage unter-
breiten?’. Anderseits ist z.B. auf Wunsch des Vorstehers
des Eidgendssischen IFinanz- und Zolldepartements auf den
2.12.1968 eine auBerordentliche Finanzdirektorenkonferenz
zur Vorbereitung der Steueramnestie einberufen worden.

Es ist zu beachten, daf3 diese Form der Kooperation oft
ein Mitspracherecht der Kantone in einer zum Kompetenz-
bereich des Bundes gehorenden Materie bedeutet.

3. Die an der Konferenz Beteiligten

Obwohl keine Pflicht zur Teilnahme besteht, sind heute
an den gesamtschweizerischen Direktorenkonferenzen alle
Kantone vertreten. Eine Ausnahme macht nur der Kanton
Appenzell-Innerrhoden, der keinen Vertreter an die Vor-
mundschaftsdirektorenkonferenz entsendet.Selbstverstand-

¥ Z.B. Anfrage des Eidgenossischen Amtes fiir Straflen- und FluB-
bau vom 13.5.1968 an die Baudirektorenkonferenz iiber die
Ausstattung von NationalstraBen mit Wildzédunen und Warnvor-
richtungen bei Glatteis (Tétigkeitsbericht der Baudirektoren-
konferenz 1967/68 S.4).

* Das Reglement der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz nennt
die Stellungnahme zu eidgendssischen Vorlagen ausdriicklich als
Zweck der Konferenz (Art.1 Abs.1).

* So ausdriicklich die Satzungen der Volkswirtschaftsdirektoren-
konferenz Art.1 Abs. 2.

* Die Finanzdirektorenkonferenz richtete z. B. an das Eidgenossi-
sche Finanz- und Zolldepartement Vorschlige betr. die Anderung
des Finanzausgleichs unter den Kantonen und die Beteiligung
der Kantone an der Verrechnungssteuer.
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lich besteht die Moglichkeit der regionalen Aufgliederung,
wie sie bel den Regionalkonferenzen der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren erfolgt ist.

Alle Direktorenkonferenzen laden Vertreter der fachlich
zustiandigen eidgendossischen Amtsstellen zu ihren Sitzungen
ein 3. Regelmilig nimmt ein Vertreter des Bundesrates, der
zustandige Departementsvorsteher, an den Verhandlungen
teil. Der Kreis dieser mit beratender Stimme Beteiligten
wird im tbrigen unterschiedlich weil gezogen. Zur Finanz-
direktorenkonferenz werden z.B. neben dem Vorsteher des
Eidgendssischen Finanz- und Zolldepartements auch der
Prisident der Schweizerischen Nationalbank und die Direk-
toren der eidgendéssischen Finanz- und Steuerverwaltung
beigezogen.

Vielfach werden auch héhere Beamte der Kantone?? und
vereinzelt auch aulerhalb der Verwaltung stehende Person-
lichkeiten als Géste eingeladen 3. Den Beratungen der Ost-
schweizer Erziehungsdirektorenkonferenz folgt als Beisitzer
ein Vertreter des IFlirstentums Liechtenstein.

4. Rechtsform, Organisation und Verfahren

Angesichts der losen Form des Zusammenwirkens der
Konferenzpartner kann man die Direktorenkonferenzen
nicht alsVerbénde oder korperschaftlicheZusammenschliisse
bezeichnen. Abgeschen von der Beteiligung an den laufenden
Verwaltungskosten erwachsen aus der Teilnahme an der
Konferenz keine Verpflichtungen. Einen anderen Aspekt
gewinnt die Frage nach der Rechtsform aber dann, wenn

31 Vgl. z. B. Satzungen der Sanititsdirektorenkonferenz Art. 4.

32 Vgl. z. B. Organisationsstatut der Baudirektorenkonferenz Art.2
Abs. 2.

33 Vgl. Satzungen der Vormundschaftsdirektorenkonferenz Art.4
Abs.3 (Vertreter von vormundschaftlichen Organisationen und
«um das Vormundschaftswesen verdiente Personlichkeiten);
Statuten der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz
Art.4 Abs. 3 («Gister).



Der kooperative Faderalismus in der Schweiz 687

eine Direktorenkonferenz durch ihre Organe rechtsgeschaft-
lich auftritt, indem sie z.B. einen Auftrag zu einer wissen-
schaftlichen Arbeit oder technischen Abklirung erteilt. In
der Praxis wurde die Schweizerische Erziehungsdirektoren-
konferenz als «dffentlich-rechtliche Korperschaft sui gene-
ris» bezeichnet, weil sie als Herausgeberin des Archivs fiir
das schweizerische Unterrichtswesen und des Schulatlasses
vertragsfihig sein miisse und in einem Rechtsstreit ohne
weiteres als prozel3fihig behandelt wiirde34.

Die Organisation, die von den Direktorenkonferenzen
aufgestellt wird, hilt sich in bescheidenem Rahmen. Ver-
schiedene Konferenzen haben Kommissionen bestellt35; in
vereinzelten Fillen ist ein verselbstandigtes Sekretariat er-
richtet worden36. Nur bei der Schweizerischen Erziehungs-
direktorenkonferenz féllt die organisatorische Ausgestaltung
auf: Neben den stdndigen Kommissionen (Mittelschulkom-
mission und Kommission fiir interkantonale Zusammen-
arbeit im Schulwesen) gibt es die Schweizerische Zentral-
stelle fiir die berufliche Weiterbildung der Mittelschullehrer
mit eigenem Statut und eigener Organisation®’ und sodann

% VEB 29 (1959/60) Nr.52 (Gutachten des Sekretariats des Eid-
genossischen Departements des Innern).

% Die Finanzdirektorenkonferenz z.B. unterhilt gegenwiirtig fol-
gende Kommissionen: Kommission fiir Fragen der langerfristigen
Finanzplanung, Kommission zur Priifung der Frage einer Ver-
starkung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, Personalkom-
mission, Kommission zur Priifung der Frage der Vereinheitlichung
des Steuerwesens, Kommission fiir den Unterhalt und die polizei-
liche Uberwachung der NationalstraB3en. In der zuletzt genannten
Kommission sind die kantonalen Finanz-, Polizei- und Baudirek-
toren zu gleichen Teilen vertreten.

% Die Forstwirtschaftliche Zentralstelle in Solothurn besorgt das
Sekretariat fiir die Forstdirektorenkonferenz. Die Zentrale Infor-
mationsstelle fiir Fragen des Schul- und Erziehungswesens in
Genf ist das stiindige Sekretariat der Schweizerischen Erziehungs-
direktorenkonferenz.

% Statut vom 16.10.1968, von der Schweizerischen Erziehungs-
direktorenkonferenz erlassen.
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die Zentrale Informationsstelle fiir Fragen des Schul- und
Erziehungswesens, die von der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz und dem Bund getragen wird und ebenfalls {iber ein
eigenes Statut und eigene Organe verfiigt 8.

Die Reglemente der Direktorenkonferenzen enthalten
nur wenige Verfahrensvorschriften. Erwdhnenswert
ist, dal3 bei der BeschluBfassung die einfache Mehrheit ent-
scheidet3?.

C. Schweizerische Staatsschreiberkonferenz

Die 1900 gegriindete Konferenz der Schweizerischen
Staatsschreiber®® besitzt trotz wiederholter Beratung von
Entwiirfen kein Reglement. Teilnehmer sind neben den
kantonalen Staatsschreibern der Bundeskanzler und die bei-
den Vizekanzler sowie seit 1959 der Regierungssekretir des
Firstentums Liechtenstein.

Die Funktionen sind sehr bescheiden. Unter den ver-
schiedenen Traktanden sind besonders die Fragen der Ver-
waltungsorganisation und der Gesetzespublikation zu nen-
nen. Die Tagung vom 25.4. 1969 befalite sich mit Problemen
des Informationsausbaus®. — Das Schweizerische Zentral-
blatt fiir Staals- und Gemeindeverwaltung ist das offizielle
Organ der Staatsschreiberkonferenz.

Die Konferenz der Staatsschreiber konnte viel zu einer
besseren Dokumentierung der oft untibersichtlichen inter-
kantonalen Zusammenarbeit beitragen; allerdings wiirde
dies eine gewisse Koordinierung innerhalb der kantonalen
Verwaltungen voraussetzen.

38 Statut vom 26.5.1961, gemeinsam vom Bundesrat und der Schwei-
zerischen Erziehungsdirektorenkonferenz erlassen. — Vgl. liber-
dies die hinten II/A erwiihnte Interkantonale Lehrmittelkonfe-
renz.

3 7Z.B. Organisationsstatut der Baudirektorenkonferenz Art.11;
Satzungen der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz Art.8 Abs. L.

19 A.HuBER 1751.

1 NZZ vom 28.4.1969 Nr.254 S.22,



Der kooperative Foderalismus in der Schweiz 689

II. Amter- und Beamtenkonferenzen —
Amter- und Beamtenverbiande

Auf der Stufe der einzelnen Verwaltungsimter und der
Beamten gibt es Konferenzen und Vereinigungen, die neben
der Aussprache iiber IFragen ihres Fachbereiches auch aktiv
an der interkantonalen Zusammenarbeit teilnehmen.

A. Amter- und Beamtenkonferenzen

Bei dieser ersten Form handelt es sich um regelmé@ige
Zusammenkiinfte von Vertretern bestimmter kantonaler
Verwaltungsdmter oder von bestimmten Beamten. Sie sind
wie die Direktorenkonferenzen offizielle Konferenzen und
nicht Verbénde; die Beteiligung steht den in den Statuten
genannten Amtsstellen, bzw. Beamten ohne Beitrittsverfah-
ren offen.

Als wichtigste Beispiele sind die folgenden Amter- und
Beamtenkonferenzen zu nennen: |

— Conférence des offices d’apprentissages de la Suisse Ro-
mande,

- Schweizerische Bausekretidrenkonferenz,

— Deutschschweizerische Berufsbildungsimterkonferenz
(Teilnehmer: Berufsbildungsémter der deutschen Schweiz,
des Kantons Freiburg und des Fiirstentums Liechtenstein),

— Konferenz der kantonalen Jugendémter,

— Konferenz der Kantonsoberforster,

—- Interkantonale Lehrmittelkonferenz (Teilnehmer: Vertre-
ter der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwal-
den, Zug, Freiburg, Appenzell-Innerrhoden, Wallis und
des Fiirstentums Liechtenstein),

- Konferenz der Sekretire kantonaler Militdrdirektionen und
-Departemente,

- Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten,

- Konferenz der staatlichen Steuerbeamten (Teilnehmer:

Beamte der eidgendssischen und kantonalen Steuerverwal-
tungen),
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— Nationale Konferenz fiir Strallenverkehrsfragen,

—~ Konferenz der eidgendssischen und kantonalen Vermes-
sungsaufsichtsbeamten (Teilnehmer: alle Kantonsgeome-
ter und die Direktoren der Eidgendssischen Vermessungs-
dircktion und der Eidgenossischen Landestopographie).

Abgesehen von regionalen Konferenzen sind alle Kantone
und in vielen FFéllen auch der Bund vertreten. ks werden
zudem verschiedentlich Berufsverbinde als Giiste mit bera-
tender Stimme eingeladen 2. Gelegentlich besteht ein orga-
nisatorischer Zusammenhang mit der entsprechenden Direk-
torenkonferenz: Die Nationale Konferenz fiir Straflenver-
kehrsfragen wurde IEnde Mirz 1968 von der Baudirektoren-
konferenz gegriindet?®, die zudem die Bearbeitung von

Spezialfragen an die Schweizerische Bausekretirenkonferenz

weiterleitet. Die Konferenz der kantonalen Polizeikomman-

danten hat als stindige Kommission die Schweizerische

Polizeitechnische Kommission bestellt, in welcher die stiddti-

schen und kantonalen Polizeikorps vertreten sind.

Die Aufgabe dieser Konferenzen besteht in der Pflege
der betreflenden Verwaltungsficher und auch in der Forde-
rung eines cinheitlichen Vollzuges der Bundeserlasse.

B. Amter- und Beamtenverbiinde

Kantonale Amter und Beamte kénnen sich auch zu einem
Verein im Sinne von Art.60ff. ZGB zusammenschlieen.
In diesem Fall erfolgt die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
stellen im Rahmen ecines privatrechtlichen Verbandes. Die
Zugehorigkeit beruht auf einer formellen Aufnahme als Mit-
glied 44,

Zu dieser Form von interkantonalen Amter- und Beam-
tenzusammenschliissen sind vor allem die folgenden Ver-
bande zu zidhlen:

42 Vgl. z. B. Statuten der Deutschschweizerischen Berufsbildungs-
dmterkonferenz vom 1.6.1953, Art.2 Abs. 2.

13 Titigkeitsbericht der Baudirektorenkonferenz 1967/68 S.5.

4 Vgl. z. B. Statuten des Verbandes Schweizerischer Grundbuch-
verwalter vom 11.12.1948/28.9.1957, Art.2 Abs. 2.
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- Verband Schweizerischer Arbeitsimter,

— Interkantonale Vereinigung fir Arbeitsrecht,

— Vereinigung kantonaler Feuerversicherungsanstalten 42,

— Vereinigung der kantonalen Fremdenpolizeichefs,

— Verband Schweizerischer Grundbuchverwalter,

— Verband der Kantons- und Stadtchemiker der Schweiz,

-~ Verband Schweizerischer Kreiskommandanten,

— Verband Schweizerischer Militéarpflichtersatzverwalter,

- Vereinigung der Chefs der kantonalen Motorfahrzeug-
kontrollen.

Mitglieder sind Verwaltungsimter*$, oéffentliche Anstal-
ten und Beamte. Es konnen auch Vertreter von Berufs-
verbiinden oder aulenstehende Personen zu den Beratungen
beigezogen werden. Die Vereinstitigkeit bezieht sich auf die
Forderung der fachlichen Ausbildung, den einheitlichen
Vollzug von Bundeserlassen, die Ausarbeitung von Richt-
linien und Tarifen?®?, die Stellungnahme zu Vorlagen des
Bundes?* und die Vereinheitlichung von Verwaltungsrege-
lungen®. Besondere Erwihnung verdienen die Muster-
vollzugsverordnungen, welche die Interkantonale Vereini-
gung fiir Arbeitsrecht durch ihren Rechtsausschuf3 ausarbei-
tete und den Kantonen zustellte, um aul diese Weise den
Vollzug des Arbeitsgesetzes zu koordinieren.

# Nicht zu verwechseln mit dem Interkantonalen Riickversiche-
rungsverband der kantonalen Feuerversicherungsanstalten, derals
eine Korperschaft des éffentlichen Rechts anerkannt ist und dem
Zweck der Riickversicherung dient. Vgl. VEB 16 (1942/43) Nr. 2.

 Vgl. z.B. Statuten des Verbandes Schweizerischer Arbeitsimter
vom 11.9.1953, Art.4 Abs.1.

" Der Verband der Kantons- und Stadtchemiker hat einen Gebiih-
rentarif fiir die von den kantonalen Laboratorien der Lebens-
mittelkontrolle durchgefithrten Untersuchungen ausgearbeitet
(NZZ vom 3.4.1969 Nr.207 S.25).

® Vgl. z.B. Statuten des Verbandes Schweizerischer Arbeitsidmter
vom 11.9.1953, Art. 3 lit.c.

19 Die Vereinigung der Chefs der kantonalen Motorfahrzeugkontrol-

len erstrebt eine Vereinheitlichung der Fahrlehrer- und Fahrzeug-
priiffungen.
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ITI. Kantonale Beteiligung an privaten Vereinigungen
mit 6ffentlichem Zweck

Die interkantonale Zusammenarbeit kann auch im Rah-
men eines privaten Vereins im Sinne von Art.60fI. ZGB er-
strebt werden, der von offentlichen Verwaltungen und pri-
vaten Verbidnden oder Einzelpersonen als gleichberechtigten
Partnern getragen wird. Fiir diese Moglichkeit sind als Bei-
spiele zu erwihnen:

— Vereinigung Schweizerischer StraBenfachméanner

— Schweizerische Vereinigung fiir Gewésserschutz und Luft-
hygiene

— Regio Basiliensis, bestehend aus der Arbeitsgruppe Regio
Basiliensis und der Gesellschaft zur Forderung der Arbeits-
gruppe Regio Basiliensis als zwei selbstindigen Vereinen.

Die ersten beiden Vereinigungen bezwecken, eine be-
stimmte 6ffentliche Aufgabe — Strallenbau, bzw. Gewésser-
schutz und Lufthygiene — durch eine moglichst umfassende
Koordinierung aller betroffenen Aspekte und aller Interes-
sierten zu fordern. Mitglieder sind Vertreter von Verwal-
tung, Wissenschaft, Berufsverbdnden, technischen Biiros
und privaten Unternehmungen°, Der Vereinigung Schwei-
zerischer StraBenfachménner sind alle 25 Kantone beige-
treten, der Schweizerischen Vereinigung fiir Gewésserschutz
und Lufthygiene nur ein Teil der Kantone. — Wenn wirksame
VerwaltungsmaBnahmen groBere technische und wissen-
schaftliche Vorarbeiten voraussetzen oder die Mitwirkung
aller betroffenen Kreise erfordern, dann bietet diese Form
der Zusammenarbeit grofle Vorteile.

Die Regio Basiliensis dient der Planung und Forderung
der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung in der
durch Jura, Schwarzwald und Vogesen begrenzten Region
Baselsl. In der Férderungsgesellschaft sind offentliche Ver-

50 Statuten der Vereinigung Schweizerischer StraBenfachmanner
vom 5.6.1955, Art. 3.
%1 BRINER 114f].
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waltungen, wirtschaftliche Verbinde, Firmen und Einzel-
personen zusammengeschlossen zum Zwecke der Finanzie-
rung der Studien und Untersuchungen, die von der Arbeits-
gruppe durchgefiihrt werden. Die Kantone Basel-Stadt und
Basel-Landschaft sind mit namhaften Beitrigen beteiligt.

[V. Stiftung fiir Eidgendéssische Zusammenarbeit

Auf Initiative der Neuen Helvetischen Gesellschaft wurde
1967 die Stiftung fir Eidgendssische Zusammenarbeit ge-
griindet, die von allen 25 Kantonen und der Neuen Helveti-
schen Gesellschaft getragen wird. Ihr Zweck ist die Forde-
rung aller Formen von interkantonaler Zusammenarbeit,
insbesondere die Errichtung einer Dokumentation tiber die
Formen der Kooperation, die Vergebung von Forschungs-
auftrigen, die Aufstellung von Zusammenarbeitsmodellen
und die Ubernahme von Arbeiten fiir kantonale Direktoren-
konferenzen 52,

Oberstes Organ ist der Stiftungsrat, der aus je einem
Vertreter jedes Kantons — meistens einem Mitglied der
Kantonsregierung — und 15 Mitgliedern besteht, welche die
Neue Helvetische Gesellschaft, zugleich als Vertreterin der
nicht direkt vertretenen Geldgeber, stellt. Der Stiftungsrat
wihlt den Arbeitsausschull und den Geschéftsfiithrer®. Der
Bund, der einen finanziellen Beitrag zur Griindung leistete,
ist nicht direkt beteiligt; er entsendet in der Person eines
Bundesvizekanzlers einen Beobachter an die Stiftungsrats-
sitzungen.

Die Errichtung der Stiftung ist Ausdruck der sich ver-
stirkenden Einsicht, daB der Frage der interkantonalen
Zusammenarbeit und ihrer Koordinierung groBe Bedeutung

fir die Entwicklung des schweizerischen Foderalismus zu-
kommt.

—

53 Art.1 und 2 der Stiftungsurkunde.
* Art. 6, 10 und 11 der Stiftungsurkunde.

45
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V. Koordinationsinstitutionen in andern
Bundesstaaten

In allen Bundesstaaten finden Kontakte zwischen Re-
gierungsvertretern der Gliedstaaten und Vertretern der Bun-
desregierung statt. I&s sollen in diesem Abschnitt nur die
wichtigsten Formen, die eine gewisse rechtliche Ausgestal-
tung erfahren haben, dargestellt werden; dabei:muB zwischen
den bundesrechtlich vorgesehenen und den auf Initiative der
Gliedstaatenerrichteten Institutionenunterschieden werden.

A. Bundesrepublik Deutschland

Das Bundesministerium fir Angelegenheiten
des Bundesrates und der Linder hat in seiner heuti-
gen Ausgestaltung als Koordinationsorgan zwischen Bund
und Léndern nur eine beschrinkte Wirkungsmdoglichkeit®.
Mehr Gewicht kommt den auf Initiative der Linder errich-
teten Koordinationsinstitutionen zu.

Zuerst ist die seit 1945 bestehende Ministerprisiden-
tenkonferenz zu erwihnen, von der man beim Inkraft-
treten des Grundgesetzes und bei der Konstituierung des
Bundesrates glaubte, sie sei hinféllig geworden. Dennoch
trafen sich die Ministerprisidenten seit 1952 wieder regel-
miiBig und entwickelten die Konferenz zu einer Koordinie-
rungsstelle zwischen den Lindern, sowie zwischen Bund und
Lindern®. Am Anfang beschriinkte sich ihre Titigkeit auf
die Koordination von Linderaufgaben und die Verteidigung
der Landerbereiche gegeniiber Eingriffen des Bundes 8. Erst
in einer zweiten Phase konzentrierte sich ihr Interesse mehr
auf Bund-Liinder-Probleme??, Thre Beschliisse sind rechtlich
unverbindlich. Sie werden nach dem Prinzip der Einstimmig-
keit gefaBt®®. Da es sich nur um Empfehlungen handelt, fallt

5¢ Kunze 31f.
5 Kunze 50f1.
5¢ Kunze 5111,
57 Kunze 53 fl.
68 KUNZE b7.
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es schwer, den praktischen EinfluBl der Tétigkeit der Kon-
ferenz auf Gesetzgebung und Verwaltung der einzelnen Lén-
der festzustellen.

Von Bedeutung fiir die Koordination der Interessen von
Bund und Lindern sind auch die Lidnderfachminister-
konferenzen, die sich aus Landesministern des gleichen
Ressorts zusammensetzen. An ihnen nimmt regelmifig der
zustiindige Bundesminister teil®®. Die wichtigste der insti-
tutionalisierten Konferenzen ist die Stindige Konferenz der
Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutsch-
land; diese behandelt Fragen der Kulturpolitik von iiber-
regionaler Bedeutung «mit dem Ziel einer gemeinsamen
Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemein-
samer Anliegen»®. Beschliisse der Plenarkonferenz der Kul-
tusminister werden nach dem Prinzip der Einstimmigkeit
gefaBBt; in den vier Ausschiissen hingegen entscheidet die
Mehrheit der von allen Lindern abgegebenen Stimmen .
Obwohl die Beschliisse der Kultusminister-Konferenz ver-
schieden bezeichnet werden — als Richtlinien, Rahmenord-
nung oder Empfehlung —, haben sie offenbar stets nur emp-
fehlenden und nicht rechtsverbindlichen Charakter; sie
stellen Empfehlungen an die zusténdigen Organe der Linder
dar®2,

Es gibt eine Reihe weiterer Minister- und Amter-
konferenzen, wie z B. die Justizminister- und die Finanz-
minister-Konferenz 3, Thre Bedeutung ist im Vergleich zu
den vorher genannten Zusammenkiinften weniger grof3.

Grundsitzlich kann gesagt werden, daB der praktische
EinfluB} der Landerfachministerkonferenzen auf die Titig-
keit der Liinder stirker ins Gewicht fillt, als ihre vorwiegend

% Kunzke 105,
" Vorspruch zu der am 19.11. 1955 beschlossenen Geschiiftsordnung
; (vgl. ScHNEIDER, Vertrige 11).
SCHNEIDER, Vertriige 11.
:: SCHNE.IDER, Vertriige 12; RupoLr, Bund 27f.
Vgl. die Zusammenstellung bei Kunze 106,
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beratende Funktion und der empfehlende Charakter ihrer
Beschliisse vermuten lassen 54,

Die Konferenzen treten regelmébig zur Behandlung von
gemeinsamen Themen zusammen®. Das Schwergewicht
ihrer Funktionen konzentriert sich immer mehr auf die
Koordination der Interessen von Bund und Léndern ¢, Da-
mit verliert die Tatigkeit der Bundesratsausschiisse auf den
betreffenden Gebieten an Bedeutung. Es vollzieht sich also
eine Verlagerung der foderativen Koordinierungsaufgaben
von den bundesrechtlich vorgesehenen Organen auf die von
den Liandern ins Leben gerufenen Institutionen.

B. Osterreich

Seit 1950 besteht in Osterreich die Verbindungsstelle
der Bundeslidnder, welche von Anfang an als Koordi-
nationsorgan geplant war. Sie vermag aber erst seit wenigen
Jahren eine praktische Wirksamkeit zu entfalten und erfillt
heute ihre Funktion vor allem als Koordinationsinstrument
zwischen Bund und Lindern 7,

L USA

Die 1959 durch einen Bundeserlall errichtete Advisory
Commission on Inlergovernmental Relations ist heute ein
wichtiges Instrument des horizontalen und vertikalen ko-
operativen FFoderalismus in den Vereinigten Staaten. In ihr
wird der Kontakt zwischen Vertretern aller Ebenen — «re-
presentatives of the Federal, State and local governments» -
ermdglicht %, Friither hatten die in Senat und Représentan-
tenhaus bestehenden Subcommittees on Intergovernmental
Relations in einem beschriinkten MaB eine dhnliche Aufgabe
erfiillt; sie sind nicht eigentliche Organe der Zusammenarbeit

4 BAcHOF/KISKER 56.

65 Vgl. das Verzeichnis der behandelten Themen bei KUNZE 11811
66 Kunze 126.

7 ErRMACORA, Osterreich 241,

8 SNIDER 59; VILE 168f.; KEwWENIG 450.
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zwischen den Staaten oder zwischen der Union und den
Staaten, sondern sollten in allgemeiner Weise vom Bund aus
die Beziehungen zu den Einzelstaaten pflegen.

Der Arbeitsausschufl der Advisory Commission hat Un-
tersuchungen iiber einzelne Probleme des Foderalismus, wie
z.B. der grants-in-aid, durchgefiihrt und in Form von Emp-
fehlungen an den Présidenten und den Kongrel3 weiter-
geleitet 89, Die Advisory Commission arbeitet zuhanden der
Staaten Vorschlédge fiir einheitliche Gesetze iiber Materien
aus, die von iiberregionalem Interesse sind 7.

Mit Fragen der Koordination und Kooperation beschaf-
tigen sich mit Erfolg auch Organisationen, die von den Glied-
staaten errichtet worden sind. Die wichtigste Kontakt- und
Koordinationsstelle ist der Council of State Governments, der
1925 unter dem Namen American Legislators’ Association
gegriindet wurde. Im Anfang befaf3te er sich mit der Losung
von Steuerkonflikten zwischen den Staaten”™ und ermun-
terte diese zum Beitritt zu compacts 2. Heute fordert er die
Angleichung oder Vereinheitlichung der Gesetzgebung der
Staaten; eine spezielle Kommission entwirft Mustergesetze
und unterbreitet diese Entwiirfe den Staaten zur Beratung
und eventuellen Ubernahme 7. Der Council ist zugleich Se-
kretariat einer Anzahl von andern Organisationen, wie z. B.
der Governors’ Conference und der Conference of Chief
Justices 74,

Der Council hat sich von allem Anfang an und in erster
Linie die Férderung der zwischengliedstaatlichen Zu-
sammenarbeit zur Aufgabe gemacht?. Er steht den
Staaten als zentrale Informations- und Untersuchungsstelle
zur Verfiigung und sucht auf diesem Wege Gesetzgebung

* SNIDER 59; KEWENIG 450.

" KEWENIG 451.

' Graves, Relations 584.

® CLARK 34 ; SNIDER 97.

:: Vgl. die Beispiele bei Graves, Government 858.
- SNIDER 97; GrRavEs, Government 863.

" Graves, Relations 584; ViLe 16911
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und Verwaltung in den einzelnen Staaten zu verbessern.
Dartiber hinaus fordert er die Zusammenarbeit durch ein-
heitliche Losungsvorschlige fiir gemeinsame Probleme. Erst
in zweiter Linie dient der Council der Erleichterung der
Zusammenarbeit zwischen Bund und Gliedstaa-
ten?, In einer grofen Zahl von Untersuchungen und Publi-
kationen hat er zur Abklirung von gemeinsamen Einzel-
problemen beigetragen.

Dem Council gehéren alle Gliedstaaten an. Voraussetzung
fiir die Mitgliedschaft ist die Bestellung einer State Com-
mission on Interstate Cooperation, die Bindeglied zwischen
dem Council of State Governments und dem beitretenden
Staat ist, sowie die Entrichtung eines jihrlichen Beitrages
an die Ausgaben, welcher sich nach der Leistungskraft jedes
Staates richtet?”. Die meisten Staaten haben geméil} dem
vom Council ausgearbeiteten Modellgesetz je 5 Vertreter aus
den beiden Kammern ihres Parlamentes und 5 Vertreter aus
der Staatsverwaltung in die State Commission abgeordnet .
Wichtigstes Organ des Council ist der Board of Managers,
in welchem alle Staaten vertreten sind.

Weniger bedeutsam fiir die foderalistische Zusammen-
arbeit erwies sich bisher die Governors’ Conference, die 1908
zum erstenmal zusammentrat. Sie beschaftigte sich vor
allem mit der Losung von gemeinsamen aktuellen Problemen
der Staaten, versuchte aber auch die Zusammenarbeit zwi-
schen Union und einzelnen Staaten zu férdern?®. Die Gov-
ernors’ Conference hat sich zur Behandlung von lokalen
Problemen in regionale Konferenzen aufgegliedert, die eben-
falls regelméBig zusammenkommen 8°,

Neben der Governors’ Conference gibt es noch eine Reihe
von Konferenzen, die gleichgestellte Vertreter der einzelnen

76 SNIDER 97.
7 GRAVES, Relations 584.
8 SNIDER 97.
" SNIDER 96.
80 GraVEs, Relations 585.
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Staaten aus der Verwaltung und Justiz zusammenfiihren,
doch sind sie von weniger groler Bedeutung.

D. Indien

Die indische Verfassung vom 26. November 1949 sieht in
Artikel 263 vor, dall der Prisident zur Forderung der zwi-
schengliedstaatlichen Beziehungen und zur LLosung von Pro-
blemen, welche verschiedene Gliedstaaten oder die Union
und die Gliedstaaten gemeinsam betreflen, einen Inferstale
Council einsetzen kann. Es besteht die Moglichkeit, fir ver-
schiedene Aufgaben besondere Councils zu errichten. In der
Praxis hat sich dieses Instrument der Koordination bewéahrt,
und es wurde 6fters von ihm Gebrauch gemacht?!. Die ge-
nannte Bestimmung der indischen Verfassung verdient des-
halb besondere Erwidhnung, weil in diesem Fall dem Bund
eine generelle Kompetenz zu vertikaler und horizontaler
Koordination eingerdumt worden ist.

" RAY 56f.; CHANDA 95, 109.
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3. Teil

DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN BUND
UND KANTONEN

§ 4 Die vom Bundesrecht vorgesehene Zusammenarheit
zwischen Bund und Kantonen

I. Begriff und Bedeutung

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen oder
zwischen den Kantonen erfolgt vor allem auf freiwilliger
Basis: Bund und Kantone beniitzen ihre selbstindigen Kom-
petenzen zu einer Koordination ihrer Tétigkeit. Dieses frei-
willige und ungebundene Zusammenwirken ist aber nicht
die einzige Form des kooperativen Foderalismus. Es ist auch
moglich, daB} die féderative Kooperation vom Bundesrecht
vorgesehen oder vorgeschrieben ist. In einem solchen Falle
ergibt sich die Zusammenarbeit aus einer Norm der Bundes-
verfassung oder der Bundesgesetzgebung; das Ob und Wie
des Zusammenwirkens liegt nicht im gleichen Maf3e im freien
Ermessen der Beteiligten!.

Eine erste Ausgestaltung von pflichtgeméfer Koopera-
tion haben wir bei jenen interkantonalen Vercinbarungen
vor uns, welche von einem Bundesgesetz vorgesehen oder gar
geboten sind 2. GroBere Bedeutung kommt der bundesrecht-
lich vorgesehenen Zusammenarbeit zwischen Bund und
Kantonen zu. Diese ergibt sich, wenn sich die Kantone kraft
Bundesrechts an der Besorgung einer Bundesaufgabe be-
teiligen oder wenn Bundesrecht umgekehrt die Mitwirkung
des Bundes an der Erledigung kantonaler Aufgaben vorsieht.

1 In einem weiteren Sinne sind natiirlich auch die interkantonalen
Vereinbarungen vom Bundesrecht, namlich von Art.7 Abs.2 BY,
«vorgeseheny.

2 Vgl. vorn § 2/11I/B/2 und IV/D.
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Nicht jeder Bundesstaat kennt diese Form der Zusam-
menarbeit. Die bundesstaatliche Struktur der USA ging
urspriinglich von einer strengen Trennung der Aufgaben-
bereiche von Bund und Gliedstaaten aus, die je fiirihre Kom-
petenzsphare ausschlieBlich tatig waren; der Grundsatz des
«dual federalism» ist allerdings auch in den USA immer mehr
durch kooperative Institutionen gemildert und erginzt wor-
den3. Im schweizerischen Bundesstaat waren von Anfang an
Bundesaufgaben und kantonale Aufgaben nicht streng ge-
schieden. Dem schweizerischen Foderalismus liegt — dhnlich
wie dem deutschen?® — das Prinzip der gegenseitigen Durch-
dringung der Zustandigkeitsbereiche von Bund und Kan-
tonen zugrunde . Insbesondere schliel3t die Zuweisung einer
bestimmten Kompetenz an den Bund eine Mitwirkung der
Kantone innerhalb eines vom Bundesrecht bestimmten Rah-
mens nicht aus.

Die vom Bundesrecht vorgesehenen Mitwirkungsrechte,
die als klassische Teile des schweizerischen Bundesstaats-
rechts von den allgemeinen Darstellungen ausfiihrlich be-
schrieben werden®, miissen im Rahmen unserer Fragestel-
lung kurz erwédhnt werden, weil nur das Nebeneinander von
«reiwilliger» und bundesrechtlich vorgesehener Zusammen-
arbeit die ganze Vielfalt von férderalistischen Kooperations-
formen deutlich werden lagt.

Das Bundesrecht kann ein Zusammenwirken von Bund
und Kantonen grundsétzlich bei allen drei Staatsfunktionen,
in der Gesetzgebung, Verwaltung oder Justiz, ermaglichen.
Die groBte praktische Bedeutung hat dabei die Beteiligung
der Kantone am Vollzug von Bundesgesetzen. Das Ausmall,
in dem die Kantone fiir die Vollzichung der Bundesgesetz-

® FrRIEDRICH, Trends 8, 19; ANDERSoN, Relations 19 1. ; Mason 2211,

* Vgl. Hessg, Grundziige 93 fl.

> FLEINER, Rechtsordnung 9 fF.

* Vgl. neben den allgemeinen Lehrbiichern zum schweizerischen
Bundesstaatsrecht inshesondere den die neuere Praxis mit beriick-
sichtigenden vorziiglichen Uberblick bei ScuinpLER, Zusammen-
wirken 68 f1.
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gebung titig werden, und die relative Selbstindigkeit, tiber
die sie dabei verfiigen, sind wesentliche Elemente des schwei-
zerischen IF6deralismus; darin muf} ein gewisses Gegen-
gewicht gegen die zentralistische Tendenz bei der Verteilung
der Gesetzgebungskompetenzen erblickt werden”.

II. Mitwirkung der Kantone bei der Rechtsetzung
des Bundes

Mitwirkungsrechte der Kantone bestehen aul der Stufe
der Verfassungsgesetzgebung in der Form des Erfor-
dernisses des Stindemehrs (Art.123 Abs.1 BV) und der
Standesinitiative (Art.93 Abs.2 BV). Zu einer eigentlichen
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen kann es im
Vernehmlassungsverfahren kommen, bei dem der Bund die
Kantone zur Stellungnahme zu Verfassungsinderungen, ins-
besondere zur Begrindung von neuen Bundeskompetenzen,
auffordert®; die Kantone erlangen auf diese Weise die Mog-
lichkeit, auf die Formulierung neuer Verfassungsbestimmun-
gen durch den Bundesverfassungsgeber Einflufl zu nehmen.

Im Verfahren der einfachen Gesetzgebung verfiigen
die Kantone ebenfalls iiber Mitwirkungsbefugnisse; sie kon-
nen eine Standesinitiative einreichen (Art.93 Abs.2 BV)
oder — bei Beteiligung von mindestens acht Kantonen — das
fakultative Referendum ergreifen (Art.89 Abs.2 und 89b
Abs.2 BV). Auch auf der Stufe der einfachen Gesetzgebung
ergibt sich eine Moglichkeit wirklicher Kooperation nur im
Zusammenhang mit dem Vernchmlassungsverfahren.
Fiir einzelne Sachbereiche statuiert die Bundesverfassung
ausdriicklich eine Pflicht, die Kantone vor Erlal3 der Bundes-
gesetze anzuhoren®. Eine solche Anhérungspflicht wird zu-

? SCHINDLER, Zusammenwirken 71.

8 Vgl. z.B. den Bericht des Bundesrates iiber das Volksbegehren
fiir die Verbesserung des Stralennetzes vom 22.10.1957, BBL
1957 11 840f. — Vgl. auch HuBER, Anhorung 252.

" Art.22bis Abs. 2, 27ter Abs. 2, 27duater Abs, 4, 32 Abs. 2, 34teT Abs.4,
45bis Abs.2 BV. — Vgl. auch FLUCKIGER 571,
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dem in verschiedenen Bundesgesetzen fiir die Vollzugsver-
ordnungen aufgestellt!®. In der Praxis werden, auch ohne
daB eine Rechtspflicht besteht, die Entwiirfe zu allen wich-
tigeren Bundesgesetzen den Kantonen in einem offiziellen
Vernehmlassungsverfahren zur Stellungnahme unterbrei-
tet’. Meistens werden tuberdies die fachlich zustindigen
interkantonalen Direktorenkonferenzen in die Vernehm-
lassung einbezogen'?. Die Kantone machen im allgemeinen
von ihrem Mitspracherecht nur einen sehr beschrinkten Ge-
brauch; indem sie die Ausarbeitung der Vernehmlassung
vielfach dem zustindigen kantonalen IFachbeamten iiber-
lassen, kann man oft gar nicht von einer Stellungnahme der
Kantone als solcher sprechen. Dazu kommt, daf3 der Bun-
desgesetzgeber der Anhérung der Verbéinde ein unvergleich-
lich groBeres Gewicht zuerkennt als der Anhorung der Kan-
tone!3. — Auch im Rahmen des Stdnderates, der ja ur-
spriinglich als Vertretung der Kantone konzipiert war',
konnten sich die Kantone an der Bundesgesetzgebung be-
teiligen, insbesondere dann, wenn die Kantone Mitglieder
ihrer Regierung in den Stéinderat entsenden. Die zweite
Kammer stellt aber schon lange nicht mehr ein Sprachrohr
der Kantone dar.

Im Hinblick auf die weitgehende Ubertragung des Voll-
zuges von Bundesgesetzen auf die Kantone und die zuneh-
mende Verflechtung von Bundesrecht und kantonalem Recht

1 FLUCKIGER 62 1.

' Vgl. z. B. Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundes-
gesetzes Uber die NationalstraBen vom 3.7.1959, BBl 1959 I1
106; Botschaft des Bundesrates iiber die Forderung der kanto-
nalen Hochschulen durch den Bund vom 28.11.1967, BB1. 1967 11
1401. — Vgl. iiberdies EICHENBERGER, Rechtssetzungsverfahren
71a; Gewalt 145f.; IMmBoDEN, Problematik 237f. ; SCHINDLER, Zu-
Sammenwirken 80; AuBgERT 227.

' Vgl. vorn § 3/1/B/2/b.

' EICHENBERGER, Gewalt 146; Hupkr, Anhérung 250, 271 ;
FLtckiGer 11811

" FLEINER/G1AcOMETTI 478, 503f.; ScHINDLER, Entwicklung 58f.
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wire eine aktive Mitwirkung der Kantone bei der Recht-
setzung des Bundes sinnvoll. Da der Stinderat in seiner
heutigen Form diese Aufgabe nicht zu erfiillen vermag, sollte
an einen Aushau des Vernehmlassungsverfahrens — auf Seite
des Bundes wie auf Seite der Kantone — gedacht werden.
Die gegenwiirtige Praxis der Anhorung der Kantone ist, wie
Hans HuBger zu Recht sagt, kein «Pfeiler des Foderalis-
mus» !5,

Der forderalistische Gedanke 1st in der Gesetzgebung
auch in Form der Delegation von Rechtsetzungs-
hefugnissen vom Bund an die Kantone beriicksich-
tigt’%. Dabei handelt es sich nicht um eine eigentliche Zu-
sammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, sondern um
eine Ergidnzung der Rechtsetzung des Bundes durch kanto-
nale Rechtsetzung, wobei allerdings diese Verzahnung von
Rechtsetzungskompetenzen fiir die verschiedenen Formen
von foderativer Kooperation von Bedeutung ist.

ITT. Mitwirkung der Kantone beim Vollzug
von Bundesgesetzen

Die Kompetenzverteilung war im schweizerischen Bun-
desstaat seit jeher so ausgebildet, daB auch in jenen Ma-
terien, in welchen der Bund zur Gesetzgebung zustindig ist,
die Kantone mit dem Vollzug betraut werden kénnen.

Nur in einigen wenigen Kompetenzbereichen, wie z.B.
im Zollwesen, Eisenbahnwesen und bei den Bundesmono-
polen, hat der Bund einen eigenen Verwaltungsapparat zum
Vollzug seiner Gesetze aufgebaut!?. In den weitaus meisten
Fdllen werden die Bundesgesetze von den Kantonen voll-

I

15 Anhorung 271.

16 Uber Formen und Ausmaf der Gesetzesdelegation an die Kantone
vgl. FLEINER/ GiacoMETTI 118 fI.; AUBERT 2701F.; LATSCHA 30ft.
— Zum Verbot der Gesetzesdelegation an die Linder in Oster-
reich vgl. AbAMovicH/SPANNER 1501.

17 FLEINER/GIAcOMETTI 104, 125.
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zogen. Dies wird zum Teil vom Verfassungsartikel,
welcher die Bundeskompetenz begriindet, ausdriicklich fest-
gehalten!®; in diesem Falle kann man geradezu von einer
verfassungsméBligen Vollzugsgarantie zugunsten der Kan-
tone sprechen'. Der verfassungsmifige Vorbehalt des kan-
tonalen Vollzuges hat vielfach die Einfiihrung neuer Bundes-
kompetenzen erleichtert. — Meistens erfolgt die Ubertragung
der Vollziechungskompetenzen durch den Bundesgesetz-
geber. Nach schweizerischer Rechtsauffassung gibt eine
generelle Bundeskompetenz dem Bund auch die Befugnis,
iber die Wahl der Vollzugsorgane zu entscheiden 2°.

Dabei kann der Vollzug der Bundesgesetze in verschie-
denem Ausmal} den Kantonen iiberbunden sein. Den Re-
gelfall bildet die Uberlassung der gesamten Vollziehungs-
kompetenzen; der Bund behilt dann lediglich ein zuriick-
haltend ausgeiibtes Aufsichtsrecht 2. Moglich ist aber auch
eine nur teilweise Delegation, so dal Bundesorgane und
kantonale Organe sich in den Vollzug eines Bundesgesetzes
teilen, wie dies z.B. bei der Fremdenpolizei der Fall ist 2.
Eine sehr komplizierte Aufteilung der Vollzugskompetenzen
findet sich im Bundesgesetz iiber die NationalstraBen
vom 8.3.1960 23, Die mit dem Bau der Nationalstralen ver-
bundenen planerischen und technischen Aufgaben haben
eine Aufgliederung in verschiedene aufeinanderfolgende
Vollzugsphasen notwendig gemacht; dabei sind die Kom-
petenzen auf jeder dieser Stufen in verschiedener Weise ge-
meinsam auf Bund und Kantone verteilt 24, Es ist hier eine

18 Z.B. Art, 22bis Abs. 2, 24quater, 97ter Ahs 3 und 4, 32 Abs.2, 36bis
Abs.2 BV. — Vgl. auch AuBERT 278.

' IMBODEN, Ausscheidung 254.

* FLEINER/G1ACOMETTI 104 1.

# SCHINDLER, Zusammenwirken 70f.; ScuausB 11111,

** AUBERT 278f., 385.

® AS 1960, 525.

* Vgl. die verschiedenen Aufsiitze zum Vollzug des Nationalstraflen-

gesetzes in ZBI. 61 (1960) 401 ff. und ScHINDLER, Zusammenwir-
ken 72 ft,
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Vollzugsform gewihlt worden, die in einem aufBlerordent-
lichen Ausmal} eine Zusammenarbeit von Bund und Kan-
tonen bedingt, wobei den Kantonen ein sehr weiter Entschei-
dungsspielraum belassen wird. Die komplizierte Kompetenz-
ordnung wird uberdies durch den Grundsatz erginzt, dal3
der Bund die den Kantonen tibertragenen Aufgaben selbst
iibernehmen kann, falls ein Kanton darum ersucht oder die
Sicherstellung des Werkes es erfordert?. Beim National-
strallenbau ist der Gedanke des kooperativen Foderalismus
im Bereich des Vollzuges der Bundesgesetzgebung denkbar
stark verwirklicht worden. Die Frage mul} offen bleiben, ob
beim Gesetzesvollzug eine so extrem foderalistische Rege-
lung nicht zu einer Verwischung der administrativen Ver-
antwortlichkeiten beitridgt, besonders wenn die Verteilung
der Entscheidungsbefugnisse so stark von der Verteilung der
finanziellen Lasten abweicht.

Als besondere Form der Beteiligung der Kantone an Ver-
waltungsaufgaben des Bundes erscheint die Beiziehung
von Vertretern der Kantone zu Kommissionen, die
im Zusammenhang mit dem Vollzug eines Bundesgesetzes
aufgestellt worden sind 2¢; solche Kommissionen haben zum
Teil begutachtende, zum Teil aber auch Aufsichts- und Ent-
scheidungsbefugnisse. Damit erhalten die Kantone einen
EinfluB auf die Anwendung und weitere Ausgestaltung einer
bundesrechtlichen Regelung #7.

25 Art.36bis Abs.2 BV; Art.55 des Bundesgesetzes iiber die Natio-
nalstraflen.

26 AUBERT 84, 227; SCHINDLER, Zusammenwirken 80f.

27 Vgl. z.B. die Stindige StraBenverkehrskommission (Bundes-
gesetz iiber den StraBenverkehr vom 19.12.1958, Art.106 Abs. 4,
AS 1959, 679), die Arbeitskommission (Bundesgesetz iiber die
Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13.3.1964, Art. 43
Abs.1, AS 1966, 57), die Eidgendssische Natur- und Heimat-
schutzkommission (Bundesgesetz iiber den Natur- und Heimat-
schutz vom 1.7.1966, Art.25, AS 1966, 1637), die Schweizerische
Hochschulkonferenz (Bundesgesetz iiber die Hochschulforderung
vom 28.6.1968, Art.19, AS 1968, 1585).
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Bei kostspieligen Verwaltungsaufgaben setzt die Heran-
ziehung der Kantone zum Vollzug von Bundesgesetzen vor-
aus, dafl die Kantone vom Bund finanzielle Beitrige
erhalten. Andernfalls konnte der Bund die mit seinen Kom-
petenzen verbundene finanzielle Belastung auf die Kantone
abwiilzen und zudem wiire die Durchfiithrung der angeord-
neten Verwaltungsmafinahmen nicht sichergestellt. Das
Bundesgesetz liber den Schutz der Gewdisser gegen Ver-
unreinigung vom 16.3. 1955 %%, das die Kantone mit dem Voll-
zug betraut, hatte urspriinglich nur ausnahmsweise Bundes-
beitrige an die Kantone vorgesehen?®. Da wegen der hohen
Kosten der SchutzmafBnahmen die Wirksamkeit der bundes-
rechtlichen Regelung sehr beeintriichtigt war, wurden 1962
die finanziellen Beitrige des Bundes vergroBert 3°.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland3 und
Osterreichs3? sind die Gliedstaaten am Vollzug der vom
Bund erlassenen Gesetze beteiligt.

Im Gegensatz zum oOsterreichischen Recht33® kennt das
schweizerische Bundesverfassungsrecht keine Moglichkeit,
denBundamVollzug vonkantonalen Gesetzenzubeteiligen®,

¥ AS 1956, 1533.
* Art.9 und 10 des Bundesgesetzes und Art.7 und 8 der Voll-
ziehungsverordnung vom 28.12.1956, AS 1956, 1539.
BundesratsbeschluB iiber die Anderung der Vollziehungsverord-
nung zum Gewiisserschutzgesetz vom 2.2.1962, Art.7 und 7bis,
AS 1962, 96. — Vgl. auch DIETRICH SCHINDLER, Rechtsfragen des
Gewisserschutzes in der Schweiz, ZSR NF 84/I1 (1963) 473 11.
HEessk, Grundziige 95 ff.; Bundesstaat 16 fI.; Ruporr, Bund 191f.
ADAMOVICH/SPANNER 135f., 2171.; Ermacora, Bund 225ff. —
Vgl allgemein zur Vollzugsdelegation im Bundesstaat FRIEDRICH,
Trends 70 ft.
Das Gsterreichische Bundesverfassungsgesetz vom 10.11.1920 LiBt
in Art.97 Abs.2 zu, daB ein Landesgesetz mit Zustimmung der
Bundesregierung die Mitwirkung von Bundesorganen bei der Voll-
ziehung vorsieht. Vgl. KeLsEN/FrOHLICH/MERKL 202; Apamo-
VICH/SPANNER 152.
* Vgl AUBERT 280.— Auchinder Bundesr epublik Deutschland
kann der Bund sich nicht amVollzug von Liindergesetzen beteiligen
(ZEIDLER, Ausfithrung 579f.; vgl. auch Hessg, Grundziige 971.).

30

31

33
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IV. Subventionen des Bundes an die Kantone

Eine besondere Gestalt nimmt die foderalistische Zusam-
menarbeit an, wenn der Bund finanzielle Beitrige an die
Kantone ausrichtet. Da die Bundessubventionen mit gewis-
sen Bedingungen verkniipft sind und der Bund die richtige
Verwendung der Bundesgelder iiberwacht, kommt es zu
einem Zusammenwirken von Bundesverwaltung und kan-
tonaler Verwaltung; in dieser indirekten Form vermag der
Bund einen Einflufl auf die Verwaltungstitigkeit der Kan-
tone auszuiiben 33,

Die Bundessubventionen bezwecken einerseits eine finan-
zielle Unterstiitzung der Kantone in ihrem eigenen Wir-
kungsbereich; eine Bundeshilfe ist hier allerdings nur zulés-
sig, wenn der Bund sich seinerseits auf eine in der Bundes-
verfassung enthaltene Kompetenz stiitzen kann, welche die
Forderung von kantonalen Verwaltungsaufgaben ermog-
licht 3¢, Anderseits sollen die Subventionen im iibertragenen
Wirkungsbereich die Kantone in die Lage versetzen, den
ihnen anvertrauten Vollzug von Bundesgesetzen auch dann
zweckdienlich zu besorgen, wenn dies mit grofleren finan-
ziellen Belastungen verbunden ist.

Da die Gewidhrung von Bundessubventionen an die Kan-
tone stets einer verfassungsrechtlichen Grundlage bedart
und die Art der Subventionierung meistens durch die Bun-
desverfassung oder die Bundesgesetzgebung geregelt wird,
miissen die Bundessubventionen in den weiteren Rahmen
der vom Bundesrecht vorgesehenen Zusammenarbeit von
Bund und Kantonen eingeordnet werden. Sie sind keine Ver-
einbarungen®’, vermogen jedoch oft ihnliche praktische
Wirkungen zu zeitigen, wie wenn die Subventionierungs-
bedingungen Gegenstand einer formlichen Vereinbarung
oder eines zwingenden Bundesrechtssatzes bilden wiirden.

35 SCHINDLER, Bundessubventionen 141ff., 247fl.; Zusammenwir-
ken 74 1.

3¢ FLEINER/GIACOMETTI 71; AUBERT 63, 291.

37 Vgl. hinten § 5/ 1.
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Im Gesamtgefiige des schweizerischen Bundesstaates spielen
die Bundessubventionen — nicht zuletzt wegen des mit ihnen
verbundenen interkantonalen Finanzausgleichs® — eine be-
deutende, aber schwer definierbare Rolle; einerseits konnen
sie die Selbstindigkeit der Kantone gefihrden, anderseits
befdhigen sie in vielen Féllen die Kantone erst dazu, die
ihnen zugedachten Aufgaben zu erfiillen 3.

Viel groBer als in der Schweiz ist die Bedeutung der Bun-
desbeitrdge in den USA, wo vor allem durch das Mittel der
«Federal Grants-in-Aid» die urspriinglich schr strenge Tren-
nung der Kompetenzbereiche und Verwaltungsorganisatio-
nen von Union und Gliedstaaten tiberwunden wurde .

V. Zusammenwirken von Bund und Kantonen
in der Rechtsprechung

Auch im Gebiete der Rechtsprechung ist ein Zusammen-
wirken von Bund und Kantonen denkbar. Wegen der sach-
lichen und organisatorischen Unabhingigkeit der Gerichte
kann es sich hier aber nicht um eine Koordination der staat-
lichen Tatigkeit handeln. Esliegt nicht eine Zusammenarbeit
von Bundes- und Kantonsorganen vor, sondern nur ein
foderalistisch motiviertes Ineinandergreifen von Bundes-
und Kantonskompetenzen.

Bei der Anwendung von Bundesrecht sind die Ge-
richte der Kantone in schr groBem Ausmall beteiligt. Ab-
gesehen von der Verfassungsgerichtsbarkeit, der Militéar-
justiz und groBen Teilen der Bundesverwaltungsrechtspflege

* Das Bundesgesetz iiber den Finanzausgleich unter den Kantonen
vom 19.6.1959 (AS 1959, 931) stuft die Bundesbeitrige an die
Kantone nach deren Finanzkraft ab. Vgl. AUBERT 294 f.

* SCHINDLER, Zusammenwirken 77; AUBERT 63. Vgl. auch den Be-
richt der vom Bundesrat eingesetzten Expertengruppe betr. All-
gemeine Uberpriifung der Bundessubventionen vom Juli 1966

2111,

' Graves, Relations 477ff.; ANDERsON, Relations 43ff.; Nation

175f%.; SNIDER 53T,

46
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ist die Rechtsprechung in der unteren Instanz den kanto-
nalen Gerichten anvertraut; die Gerichte des Bundes sind
dann nur als obere Instanz zur Wahrung der einheitlichen
Anwendung des Bundesrechts titig 4.

Die Anwendung von kantonalem Recht fillt
grundsitzlich in die Kompetenz der kantonalen Gerichte,
Nur ganz ausnahmsweise tritt das Bundesgericht als Rechts-
schutzinstanz fur kantonales Recht auf. Ein solcher Fall liegt
vor, wenn das Bundesgericht mit der staatsrechtlichen Be-
schwerde wegen Verletzung von kantonalen verfassungs-
méiligen Rechten angerufen wird 2. Und sodann kénnen die
Kantone gemif3 Art. 114bis Abs.4 BV mit Genchmigung der
Bundesversammlung kantonale Verwaltungsstreitigkeiten
dem Bundesgericht tiberweisen; davon ist aber bisher nur
selten Gebrauch gemacht worden 3.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist die
Rechtsprechung in einer betont foderalistischen Art ausge-
baut®. Eine vollig gegenteilige Regelung hat die oster-
reichische Verfassung getroffen, indem Art.82 die ge-
samte Gerichtsbarkeit als ausschliefJliche Bundeskompetenz
bezeichnet; der AusschluB3 der Linder von der Rechtspre-
chung, der auch bei der Anwendung von Landesgesetzen
stattfindet, ist eine auBerordentliche Einschrinkung des
Bundesstaatsprinzips *°.

11 FLEINER/GIACOMETTI 833ff.; AuBerT 280fI. — Vgl. auch ERNST
FiscuLri, Gerichtsverfassungs- und ProzeBrecht, ZSR NF 87/I
(1968) 476.

12 Art.113 Abs.1 Ziff. 3 BV und Art.84 Abs.1 lit.a OG.

13 AuBERT 230, 283 ; BIRCHMEIER 467. Vgl. auch den neuen Art.121
OG, welcher dem fritheren Art.116 OG entspricht. — Zur Anwen-
dung von interkantonalem Recht durch das Bundesgericht vgl.
vorn § 2/XII.

44 Art.92 des Grundgesetzes fiir die Bundesrepublik Deutschland
vom 23.5.1949. — Vgl. HEssE, Grundziige 98.

4 KELSEN/FROHLICH/MERKL 178; ApAMovIcH/SPANNER 130; Er-
MACORA, Osterreich 240; Wesen 551 ; GLEISSNER 235 ; KLECATSKY
14 1.
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§ 5 Vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen

I. Begriff und Voraussetzungen

Im modernen Bundesstaat ergibt sich aus der Verzah-
nung von bundesstaatlichen und gliedstaatlichen Kompe-
tenzen vielfach die Notwendigkeit, dal Bund und Glied-
staaten ihre Téatigkeit aufeinander abstimmen. Diese Ko-
ordination kann in Form und Intensitit ganz verschieden
ausgestaltet sein. Den informellen Kontakten und Abspra-
chen, die z. B.im Bereich der Fremdenpolizei oft stattfinden?,
stehen foérmliche Vereinbarungen und Vertrige gegeniiber.
Dabei geht es hier nur um Vereinbarungen éffentlich-recht-
licher Natur, nicht um privatrechtliche Vertrige wie z.B.
Kauf- oder Mietvertrige 2.

Zu offentlich-rechtlichen Vereinbarungen zwischen Bund
und Kantonen kann es kommen, wenn ein bestimmter Sach-
bereich oder eine konkrete Verwaltungsangelegenheit in den
verschiedenen Belangen sowohl Bundes- wie Kantonskom-
petenzen betrifft3. Da in der Schweiz — anders als in den
USA ¢ — die Kompetenzausscheidung der Bundesverfassung
sehr detailliert ist, sind diese Voraussetzungen nur selten
gegeben. Dementsprechend kennt die schweizerische Praxis
nur wenige Vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen?®.

Wiihrend bei den interkantonalen Vereinbarungen die
Kompetenzgrundlage der Vertragspartner gleichartig ist,
ist das Zusammentreffen von Bundeskompetenzen und kan-
tonalen Kompetenzen, durch das ein Abkommen iiberhaupt

! SCHINDLER, Zusammenwirken 78.

* Zu den Schwierigkeiten der Abgrenzung im Einzelfall vgl. fiir das
deutsche Verfassungsrecht K6LBLE, Verwaltungsabkommen 651.

* SCHINDLER, Zusammenwirken 771.

* SNIDER 50f1.; ANDERSON, Relations 16 ff.; Nation 20f.

* Hingegen sind in Deutschland Verwaltungsabkommen zwischen
Bund und Lindern sehr zahlreich. Vgl. die umfangreiche Liste
bei GRawERT, Verwaltungsabkommen 2991ff., und die Beispiele
bei RuboLr, Bund 351t.
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ermoglicht wird, fast stets peripherer Natur; Bund und Kan-
ton kommen von verschiedener Kompetenzgrundlage her
zu dem gemeinsam zu normierenden Gegenstand. In der
Mehrzahl der Félle handelt es sich um konkrete Verwal-
tungsangelegenheiten, und die Vereinbarungen zwischen
Bund und Kantonen qualifizieren sich deshalb vorwiegend
als Verwaltungsabkommens$. Das strenge Entweder—Oder
der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen
a3t nur wenig Raum zu einer Koordination zwischen Bund
und Kantonen auf gesetzgeberischer Stufe. Vollig ausge-
schlossen sind aber generelle Regelungen nicht. Die Uber-
einkunft betr. die Polizeitransporte, welche das Eidgends-
sische Justiz- und Polizeidepartement und die Polizeidirek-
tionen sdmtlicher Kantone am 23.6.1909 getroffen haben,
unterwirft die von Bundesbehérden und von kantonalen
Stellen angeordneten Polizeitransporte in genereller Weise
einer einheitlichen Normierung. Es wiire z. B. auch denkbar,
dafl zur Angleichung der Anstellungsbedingungen einzelne
Teile des 6ffentlichen Dienstrechtes im Bund und in den
Kantonen durch ein Abkommen vereinheitlicht wiirden.
Vereinbarungen dieser Art bezwecken die Aufstellung ge-
meinsamer Rechtsnormen — meistens organisatorischer Na-
tur — mit Geltung fiir Bund und Kantone. Sie sind allerdings
selten; nur mufl man beachten, dafl auch ein Abkommen,
das ein konkretes Verwaltungsgeschift regelt, einzelne gene-
rell wirksame Normen enthalten kann?.

Die zwischen Bund und Kantonen abgeschlossenen oder
denkbaren Vereinbarungen prisentieren sich in so ver-

¢ Zum Begriff des Verwaltungsabkommens vgl. GRAWERT, Verwal-
tungsabkommen 31ff.; KoLBLE, Verwaltungsabkommen 6501T. -
Die Verwaltungsabkommen fallen unter den umfassenden Begriff
des verwaltungsrechtlichen Vertrages (vgl. Huser, Gedanken
497; anders GRAWERT, Verwaltungsabkommen 88). Man sollte
dem Begriff des Verwaltungsabkommens aber keine zu grof3e Be-
deutung zuschreiben.

7 Vgl.z. B.das Abkommen iiber den Straentunnel unter dem Grollen
St. Bernhard vom 23.5.1958, Art. 6 (Regelung der Haftung).
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schiedenartiger Gestalt und lassen so zahlreiche Variationen
zu, dal begriffliche Unterteilungen wenig sinnvoll erschei-
nen, vor allem solange man nicht weil3, welchen praktischen
Konsequenzen sie dienstbar gemacht werden sollen 8.

Subventionen, die der Bund den Kantonen leistet und
die infolge der damit verkniipften Bedingungen praktisch
eine dhnliche Wirkung zeitigen konnen wie formelle Ab-
machungen?, fallen nicht unter den Begriff der Vereinba-
rungen zwischen Bund und Kantonen!?. Ebenso wenig Kon-
zessionen, welche ein Kanton demBund oder einer 6ffentlich-
rechtlichen Anstalt des Bundes erteilt; mit einer Konzes-
sionserteilung, die in bezug auf die Verleihung der konze-
dierten Befugnis als eine verfiigungsméflige Anordnung auf-
zufassen ist, konnen aber vertragsmifige Abreden verbun-
den sein. Als Beispiel fiir eine solche komplexe Rechtsform,
welche Vertrags- und Konzessionselemente enthiélt, konnen
der Vertrag zwischen den Kantonen Ziirich, Schwyz und
Zug einerseits und den Schweizerischen Bundeshahnen
anderseits iiber die Ausnutzung der Wasserkrifte der Sihl
von 1919 und der daran ankniipfende Vertrag zwischen den
Schweizerischen Bundesbahnen, dem Bezirk Hofe und dem
Staat Ziirich iiber das Kraftwerk Sihl-Hofe von 1958 ge-
nannt werden12.

® Zur Unterscheidung von Staatsvertrag und Verwaltungsabkom-
men vgl. GRAWERT, Verwaltungsabkommen 31fI.; KOLBLE, Ver-
waltungsabkommen 652, 660f. — Zum Begriff des verfassungs-
rechtlichen Vertrages vgl. Friaur 263 ff.

* SCHINDLER, Zusammenwirken 74 ff.; Bundessubventionen 101 ff.
— Zur Bedeutung der Bundessubventionen in den USA vgl. SN1-
DER 33fl.; GravEes, Relations 477ff.; ANDERSON, Nation 175fF.

' Zur Umschreibung der Subventionen als einseitiger staatlicher
Hoheitsakte vgl. BGE 50 II 298f. Vgl. aber auch IMBODEN, Ver-
trag 156aff.; ZwanLen, Contrat 594aft.

" IMBODEN, Vertrag 169afl.; ZwaHLEN, Contrat 577aff.; BGE 80
I 246.

" ZG 5, 324, 351.
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II. Anwendungsbereich

Der sachliche Bereich, in dem Vereinbarungen zwischen
Bund und Kantonen méglich sind, 148t sich nicht generell
umschreiben. Um einen anschaulichen Uberblick zu ver-
mitteln, sind in der folgenden Liste die wichtigsten Vereinba-
rungen zwischen Bund und Kantonen aufgefithrt!3. Obwohl
die Gesamtzahl der in Geltung stehenden Vertrige und Ver-
einbarungen — die mangels Publizierung sehr schwer zu er-
fassen sind — wesentlich grofler ist, zeigt die Zusammen-
stellung doch deutlich, wie beschrinkt die von der Praxis
betroffenen Sachgebiete sind.

A. Hochschulwesen

— Vertrag zwischen der Regierung des Kantons Ziirich
und dem Schweizerischen Schulrate betr. die Er-  25.5.1861
bauung einer neuen Sternwarte . . . ; BS 4, 121
— Aussonderungsvertrag zwischen der Schwelzerl-
schen Eidgenossenschaft einerseits und dem Kanton
Zurich und der Stadt Ziirich anderseits betr. das 28.12.1905
Polytechnikum . . . . BS 4, 111
— Ubereinkunft zwischen dem Schwelzerlschen Bun-
desrat und dem ziircherischen Regierungsrat betr.
die Ausscheidung der gemeinsamen paldontologi- 1./31.3.1909
schen Sammlungsobjekte . . . . : BS 4, 119
— Vereinbarung zwischen der Schwelzerlschen Eldge-
nossenschaft und dem Kanton Waadt betr. Uber-
nahme der Polytechnischen Schule der Universitit 12./14.3.1968
Lausanne (EPUL) durch die Eidgenossenschaft. BBL.1968 1723

B. Militar

— Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und dem Kanton Appenzell A. Rh.
sowie der Gemeinde Herisau anderseits betr. den
Waffenplatz Herisau . . . ... .. 21.12.1881
Zusatzvertrag vom Februar/Marz 1907

13 Die Zusammenstellung beruht auf einer Umfrage bei der Bundes-
kanzlei und den Staatskanzleien und der Durchsicht verschiede-
ner Gesetzessammlungen. Sie beschrankt sich auf die bedeutend-
sten Beispiele.



Der kooperative Foderalismus in der Schweiz

- Vertrag zwischen dem Schweizerischen Militdrdepar-
tement in Bern und dem Regierungsrat Glarus betr.
das eidgendssische Zeughaus in Glarus «

- Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und dem Kanton Ziirich betr. die Beniitzung
dés Wallenplatzes Ziirich . . . . - « = « « « =
Nachtrige: 16.6./22.7.1930; 19.2.1942; 14.10.
1942; 10.1.1945; 6.12.1950; 10.10./5.11.1955;
11.4.1962; 15./26.2.1965

- Vereinbarung zwischen dem Eidgenossischen Mili-
tardepartement und dem Militirdepartement des
Kantons Luzern betr. Zeughausverhiltnisse im

7.2.

1.9,

Kanton Luzern . . . . . . . .. . . . . 26.1./8.2.

- Vertrag zwischen der Schwelzerlschen Eidgenossen-
schaft und dem Kanton Luzern betr. die Beniitzung

des Waffenplatzes Luzern . . . . . . 10.12.1932/6.1.

Nachtrige: 28.5./22.6.1942; 19. /21 2.1953; 31.12.
1953/23.4.1954

- Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und dem Kanton Glarus betr. die
Zeughausverwaltung im Kanton Glarus .

- Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eld-
genossenschaft und dem Kanton Appenzell A.Rh.
betr. die Zeughausverhéltnisse im Kanton Appen-
zell A.Rh.

- Vertrag betr. die Beniitzung des Waffenplatzes
Liestal zwischen dem Kanton Basel-Landschaft,
vertreten durch die Militdrdirektion Baselland, als
Vermieter einerseits, und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft, vertreten durch das Eidgendssische

Militdrdepartement, als Mieterin anderseits . . 11.5./4.6.

C. Verkehr
1. Straflen

- Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und dem Regierungsrat des Kantons Luzern
und dem Regierungsrat des Kantons Aargau betr.
die Beniitzung der Seetalstra3e durch die Bahn

- Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und den Kantonen Waadt und Wallis
iber den StraBentunnel unter dem Groflen St. Bern-

6.9.

17. 9.

28.4.

25.3.

1918

1922

1932

1933

1951

1951

1965

1923

1958

hard . . . . . . . . ... .. ... ... AS1959,61337
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2.

Eisenbahnen und Dampfschiffe

Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft und dem Kanton Genf betr.:

a) den Riickkauf des Bahnhofes Genf-Cornavin und
der Eisenbahn von Genf nach La Plaine (Landes-
grenze),

b) den Bau und den Betrieb einer Verbindungsbahn
zwischen den Bahnhéfen Cornavin und Eaux-
Vives und

c) die Abtretung der Eisenbahn von Eaux-Vives
nach der Landesgrenze bei Annemasse an die
Schweizerischen Bundesbahnen

Vereinbarung zwischen der SChWElZBI‘lSChEH Eld—

genossenschaft und dem Kanton Glarus und der

Sernftalbahn betr. Hilfeleistung an private Eisen-

bahn- und Schiffahrtsunternehmungen

Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eld-

genossenschaft und dem Kanton Basel-Landschaft

einerseitsund der Waldenburgerbahn anderseitsiiber
die Gewihrung eines Bundesbeitrages auf Grund der

Bundesgesetze vom 6.4.1939 und 21.12.1949 iber

die Hilfeleistung an private Eisenbahn- und Schiff-

7.5.1912
BS 7, 213

24.5.1947

fahrtsunternehmungen . . . s w o5 o« 14,321, 3./5.4.1922

Vereinbarung zwischen der Schwelzerlschen Eid-
genossenschaft und den Kantonen Basel-Stadt,
Basel-Landschaft und Solothurn einerseits und der
Birsigtalbahn anderseits iiber die Gewidhrung eines
Beitrages auf Grund der Bundesgesetze vom 6.4.
1939 und 21.12.1949 iiber die Hilfeleistung an pri-
vate Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen .

5./6./8./10.6.1953

Convention relative a I'octroi d’une aide complé-
mentaire a la Compagnie générale de navigation sur
le lac Léman, pour des améliorations techniques
(conclue entre la Confédération et les cantons de
Vaud, Genéve et Valais) : x

Vereinbarung iiber die Bundes- und Kantonshllfe
an die Wohlen—Meisterschwanden-Bahn fiir techni-

3.10.1961

sche Verbesserungen . . . . . . . 18.2./18.3.1965

Vereinbarung zwischen der Schwelzerlschen Eid-
genossenschaft und dem Kanton Glarus und der
Braunwaldbahn AG betr. Finanzierung des Bau-
programmes durch Darlehen

Vereinbarung iiber die Hilfeleistung von Bund Kan—

20.5.1966
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ton Ziirich und Kanton Aargau an die Bremgarten—
Dietikon-Bahn fiir technische Verbesserungen .
17.2./23.2./3.3./10. 3. 1967
- Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und dem Kanton Glarus einerseits
und der AG Sernftalbahn anderseits betr. Finanzie-
rung des Investitionsprogrammes fiir die Umstel-
lung des Bahnbetriebes zwischen Schwanden und
Elm auf Automobilbetrieb . . . . . . . . . . 4.9.1967

D. Rechtshilfe

— Ubereinkunft betr. die Polizeitransporte (Eidgenos-
sisches Justiz- und Polizeidepartement und die Poli-  23.6.1909
zeidirektionen samtlicher Kantone) . . . . . . BS 3, 520

II1. Arten und Funktionen

Auf Grund der bisherigen schweizerischen Praxis lassen
sich die Anwendungsfélle von Vereinbarungen zwischen
Bund und Kantonen nach ihren Funktionen in eine Reihe
von Typen aufgliedern, die sich allerdings unter Umsténden
iiberlagern und vermischen kénnen!4.

A. Ubertragung einer Verwaltungseinrichtung

Eine bestimmte offentliche Anstalt oder Stiftung oder
eine bestimmte Verwaltungseinrichtung wird von einem
Kanton auf den Bund oder vom Bund auf einen Kanton
ibertragen. Der erste Fall ist beim Vertrag zwischen dem
Bund und dem Kanton Genf iiber den Riickkauf des Bahn-
hofes Genf-Cornavin vom 7.5.1912 und bei der Vereinbarung
zwischen dem Bund und dem Kanton Waadt betr. Uber-
nahme der Polytechnischen Schule der Universitit Lau-
sanne (EPUL) vom 12./14.3.1968 gegeben. Der zweite Fall
tritt infolge der starken Zentralisierungstendenzen — vor
allem aus finanziellen Griinden — viel seltener ein; durch den

" Vgl. die von K6LBLE unterschiedenen Typen, die aber von den

Verhiltnissen in Deutschland ausgehen (Verwaltungsabkommen
652).
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Aussonderungsvertrag betr. das Polytechnikum vom 28,12,
1905, Art.9, ging das Zoologisch-vergleichend anatomische
Laboratorium, das vorher den beiden Hochschulen in Ziirich
gemeinsam gehorte, auf den Kanton Ziirich tber. — Der-
artige Ubertragungs- und Aussonderungsvereinbarungen
koénnen eine komplexe Struktur aufweisen; sie haben zum
Teil auch Bestimmungen mit kaufihnlichem Charakter.

B. Zurverfiigungstellung einer Verwaltungseinrichtung zur
Benutzung

Eine Reihe von Vertrigen bestimmt die ndheren Bedin-
gungen, unter denen ein kantonaler Waffenplatz dem Bunde
im Sinne von Art.22 Abs.1 BV zur Benutzung iiberlassen
wird?. Dabei werden vielfach auch mietvertragsihnliche
Formen gewihlt!s, Vereinbarungen iiber Mitbenutzungs-
rechte vermogen auch bei Universitdtsinstituten oder bei
offentlichen Anstalten mit technischem Aufgabenbereich zu
einer sinnvollen Zusammenarbeit zwischen Bund und Kan-
tonen zu fithren. Durch den Aussonderungsvertrag betr.
das Polytechnikum vom 28.12.1905, Art. 10, wird der Uni-
versitat Ziirich die Benutzung der geologischen und mine-
ralogischen Sammlungen und Institute des Polytechnikums
so lange gewihrleistet, als gemeinsame Hauptprofessuren
in den Féchern der Geologie und Mineralogie bestehen.

C. Beteiligung an einer Verwaltungseinrichtung

Eine Vereinbarung kann die Beteiligung des Bundes an
einer Verwaltungseinrichtung oder 6fTentlichen Anstalt
eines Kantons, beziechungsweise eine kantonale Beteiligung
an einem Bundesbetrieb zum Gegenstand haben. Mit einer
solchen Form der Zusammenarbeit hat man es auch bei

—

15 Vgl. die in der Liste vorn unter B genannten Vereinbarungen.

16 7 B. Vertrag betr. die Beniitzung des Waffenplatzes Ziirich vom
1.9.1922 (Art.4 Abs. 3); Vertrag betr. die Beniitzung des Waffen-
platzes Liestal vom 11.5./4.6.1965.
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der Beteiligung des Bundes an interkantonalen Zusammen-
schliissen!” zu tun. Obwohl die heutige Praxis von der Mog-
lichkeit derartiger Beteiligungsvereinbarungen zwischen dem
Bund und einem Kanton offenbar kaum Gebrauch macht,
konnte dies z. B. bei kantonalen Forschungsinstitutionen, an
deren Arbeit ein bestimmter Zweig der Bundesverwaltung
interessiert ist, einmal in Betracht gezogen werden.

D. Gemeinsame Verwaltungseinrichtung

Am intensivsten ist die freiwillige Zusammenarbeit zwi-
schen Bund und Kantonen, wenn zur Besorgung einer be-
stimmten, in den Kompetenzbereich von Bund und Kanto-
nen fallenden Verwaltungsaufgabe eine gemeinsame Ver-
waltungseinrichtung aufgestellt wird!®. Die Vereinbarung
betr. die Ubernahme der Polytechnischen Schule der Uni-
versitait Lausanne vom 12./14.3.1968 sieht in Art.13 eine
gemeinsame Hochschulsportanlage vor und bestimmt in
Art. 14 ganz grundsétzlich, daB «die Verwirklichung weiterer
gemeinsamer Einrichtungen wie Institute, Laboratorien,
Wohlfahrtseinrichtungen und technische Dienste» ange-
strebt werden solle, wobei die Regelung der Kostenteilung
«einer von Fall zu Fall zu treffenden Vereinbarung» vor-
behalten wire. Wenn je sich die Frage stellen wiirde, wiire
der Bund gestiitzt auf Art.27 Abs.1 BV auch berechtigt,
gemeinsam z.B. mit dem Kanton Tessin eine Universitit
zu betreiben. Die Rechtsform einer gemeinsam getragenen
6ffentlichen Anstalt kénnte sich auch anbieten, wenn eine
mit begutachtenden Aufgaben betraute Stelle fiir Landes-
planung?® geschaffen wiirde, die dem Bund und den beteilig-
ten Kantonen gleicherweise zur Verfiigung stehen wiirde.
Vor allem dort, wo die Verwaltungstiitigkeit auf kostspielige

—_—

" Vgl. vorn § 2/VI/B und IX A.145.

'* HUBER, Gedanken 496.

" Zu Aufbau und Aufgabenbereich des Instituts fiir Orts-, Regional-
und Landesplanung an der ETH (ORL) vgl. Informationen zur
Orts-, Regional- und Landesplanung Nr.12 (Januar 1969) S.3ft.
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wissenschaftliche und technische Abklarungen oder Gut-
achten angewiesen ist, wére diese Form der Kooperation zu
bedenken2°,

E. Koordinierung der Verwaltungstitigkeit

Vertrige zwischen Bund und Kantonen koénnen dem
Zweck dienen, die von Bund und Kantonen getrennt be-
sorgte Verwaltungstitigkeit materiell durch die Aufstellung
von einheitlichen Normen genereller oder konkreter Art zu
koordinieren. Dieser eher seltene Fall tritt vor allem dann
ein, wenn Bund und Kantone parallel gelagerte Kompeten-
zen haben. Die bereits genannte Ubereinkunft betr. die
Polizeitransporte vom 23.6.1909 ist ein Beispiel fiir eine
generelle Koordinierung der Verwaltungstitigkeit. Eine
konkrete Koordination liegt z. B. bei Subventionsvereinba-
rungen vor, durch die der Bund und einzelne Kantone sich
zu aufeinander abgestimmten Beitrigen an private Eisen-
bahn- und Schiffahrtsunternehmungen verpflichten?; bei
solchen Vereinbarungen stehen sich nicht Bund und Kan-
tone als Partner gegeniiber, sondern Bund und Kantone
einerseits und der Subventionsempfinger anderseits, so da
die Koordination zwischen Bund und Kantonen eine Sekun-
darwirkung darstellt.

F. Internationale Belange von kantonaler Verwaltungs-
tatigkeit
Wenn die kantonale Verwaltungstiitigkeit in ihren Aus-
wirkungen iiber dic Landesgrenzen hinausreicht und eine

20 Eine gemeinsame Verwaltungseinrichtung von Bund und Kan-
tonen stellt auch die Zentrale Informationsstelle fiir Fragen des
Schul- und Erziehungswesens dar, die vom Bund und der Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren begriindet wurde und
in deren Finanzierung sich die beiden Partner teilen. Die Rechts-
grundlage ist in diesem Falle nicht eine besondere Vereinbarung,
sondern das Statut der Zentralen Informationsstelle vom 26.5.
1961, das vom Bund und der Erziehungsdirektorenkonferenz ge-
meinsam erlassen wurde. Vgl. auch vorn § 3/1/B/4.

2 Vgl. die in der Liste vorn unter C/2 aufgefithrten Vertrage.
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internationale Regelung notwendig macht, ist der betref-
fende Kanton auf die Mitwirkung des Bundes angewiesen.
Die Uberlagerung von kantonalen Verwaltungsfunktionen
und internationaler Verantwortung des Bundes erfordern
unter Umsténden eine grundsétzliche Regelung durch eine
Vereinbarung. Das Abkommen zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und den Kantonen Waadt und
Wallis vom 23.5.1958 regelt die Fragen, die sich aus dem
Staatsvertrag mit Italien iiber den Bau und Betrieb eines
StraBlentunnels unter dem Groflen St.Bernhard vom 23.5.
1958 ergeben. Da der Bund den Staatsvertrag «auf Wunsch
und auf Rechnung der Kantone Waadt und Wallis» ab-
schloB3, iibernahmen diese jede Haftung, die dem Bund auf
internationaler Ebene erwichst?2. Vereinbarungen dieser
Art enthalten auch Bestimmungen, welche die Kompeten-
zen des Bundes und der beteiligten Kantone genau gegen-
einander abgrenzen 23,

IV. Gemeinsame Organe

Unter den heute geltenden Vereinbarungen zwischen
Bund und Kantonen gibt es m.W. keinen Fall, in welchem
ein gemeinsames Organ mit irgendwelchen Funktionen be-
traut wird. An und fir sich ist durchaus denkbar, dal3 eine
Vereinbarung eine besondere Kommission einsetzt, die von
den beteiligten Partnern gemeinsam bestellt wird und in
gewissem Rahmen, z.B. als beratendes Organ, beim Vollzug
tatig ist. Zur Aufstellung von Gemeinschaftsorganen kommt
es dann, wenn die Vereinbarung gemeinsame Verwaltungs-
einrichtungen zum Gegenstand hat. Solche Organisations-
formen gehoren weder zur Bundesverwaltung noch zur kan-
tonalen Verwaltung?!. Dies kann im Hinblick auf die Frage

2 Art.1 und Art. 6.

8 Art.4 (Festlegung der Landesgrenze im Tunnelinnern) und Art.5
(Zollkontrolle) des genannten Abkommens.

M Zur entsprechenden Frage in Deutschland vgl. KoLBLE, Verwal-
tungsabkommen 658 ; GrawEgRT, Verwaltungsabkommen 250fT.;
Rubpovrr, System 76.
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nach dem anzuwendenden Recht unter Umstidnden zu
Schwierigkeiten fiihren, die aber nicht iberbewertet werden
sollten, da Gemeinschaftseinrichtungen nur in sehr be-
schrinktem Rahmen zuléssig sind 2.

V. Die an der Vereinbarung beteiligten Partner

Vertragspartner sind auf der einen Seite der Bund und
auf der andern Seite ein oder mehrere Kantone; wie der
Fall der Ubereinkunft betr. die Polizeitransporte vom 23.6.
1909 zeigt, konnen auch simtliche Kantone beteiligt sein.
Dabei stehen sich Bund und Kantone stets als gleichgeord-
nete Partner gegeniiber, da sie ja beide auf Grund ihrer eige-
nen Kompetenzen handeln.

Gelegentlich treten auch 6ffentliche Anstalten als
Vertragspartner auf 6. Falls es sich um eine unselbstindige
offentliche Anstalt handelt, sind die Rechtsbeziehungen dem
Gemeinwesen zuzurechnen, zu dem sie gehort.

Bei den Subventionsvereinbarungen, welche die Bedin-
gungen fiir die koordinierte Gewithrung von Bundes- und
Kantonsbeitrigen an private Eisenbahn- und Schiffahrts-
unternehmungen festlegen, erscheinen diese Privatrechts-
subjekte als Vertragspartner neben dem Bund und den
beteiligten Kantonen 7,

Eine Parallele zu den zwischen Bund und Kantonen ab-
geschlossenen Vertriigen ist in 6ffentlich-rechtlichen Ver-
einbarungen zu erblicken, die der Bund mit einer Gemein-
de eingeht. Ein Beispiel dafiir ist die Ubereinkunft zwischen
dem schweiz. Bundesrate und dem Einwohnergemeinderat
der Stadt Bern betreffend die Leistungen der Stadt Bern an

2 Vgl. hinten VIIL

26 Z.B. Vertrag zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen, dem
Bezirk Hofe und dem Staat Ziirich iiber das Kraftwerk Sihl-Hofe
vom 17.4.1958; ZG 5, 351.

27 Vgl. in der Liste vorn unter C/2.
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den Bundessitz vom 22.6.1875, die sich allerdings in vielen
Bestimmungen einem privatrechtlichen Vertrage stark an-
nihert 28,

VI. Abschluf3 der Vereinbarung

Das Verfahren und das zum Abschluf3 kompetente Organ
werden fiir Bund und Kantone je von ihrem eigenen Staats-
recht bestimmt. Die bundesrechtlichen und kantonalrecht-
lichen Regelungen, insbesondere die Vorschriften iiber die
parlamentarische Genehmigung ?®, konnen von einander ab-
weichen 3°, Fast durchwegs werden die Vereinbarungen von
der Exekutive abgeschlossen, vom Bundesrat bzw. Regie-
rungsrat oder vom zustédndigen eidgenossischen Departe-
ment bzw. von der zustidndigen kantonalen Direktion.

VI1I. Rechtsschutz

In einzelnen Vereinbarungen zwischen Bund und Kan-
tonen wird bestimmt, dal das Bundesgericht iiber allfillige
Streitigkeiten beim Vollzug zu urteilen hat3l., Die Uber-
einkunft betr. die Polizeitransporte vom 23.6.1909 erméch-
tigt in § 19 das Eidgenossische Justiz- und Polizeideparte-

* BS 1, 148. — Hingegen sind die Vertriige, die der Bund mit den
Unterengadiner Gemeinden Zernez, S-chanf, Valchava und Scuol
zur Schaffung des Nationalparkes abgeschlossen hat, rein privat-
rechtlicher Natur. Vgl. den Bundesbeschlul} iiber den schweize-
rischen Nationalpark im Kanton Graubiinden vom 7.10.1959,
Art.4 und 6, AS 1961, 882, und die dazugehorige Botschaft des
Bundesrates vom 15.5.1959, BBI. 1959 11 131711, bes. 1336; vgl.
auch ZBl. 54 (1953) 310.

® Vgl. z.B. den Bundesbeschlu$} iiber die Genehmigung der Ver-
einbarung betr. die Ubernahme der Polytechnischen Schule der
Universitit Lausanne (EPUL) durch die Eidgenossenschaft vom
1.10.1968, BBIL. 1968 1I 509.

3 Zur Regelung in Deutschland vgl. GRAwWERT, Verwaltungsabkom-
men 91ff.; RuboLr, Bund 35 A.71.

% Vertrag betr. die Beniitzung des Waffenplatzes Ziirich vom 1.9.
1922, Art.16; Vertrag betr. den Riickkauf des Bahnhofes Genf-
Cornavin vom 7.5.1912, Art.9.
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ment—das zusammen mit den kantonalen Polizeidirektionen
die Vereinbarung abgeschlossen hat! —, tiber Beschwerden
betreffend die Handhabung des Abkommens zu entscheiden.
Weitaus die meisten Vereinbarungen schweigen sich iiber den
Rechtsschutz aus.

Die staatsrechtliche Klage gemill Art.113 Abs.1 Ziff.1
BV und Art.83 lit.a OG ist nur fir Kompetenzkonflikte
zwischen Bund und Kantonen gegeben, nicht fiir Streitigkei-
ten aus einer zwischen Bund und Kantonen abgeschlossenen
Vereinbarung32. Auch die Zustindigkeit des Bundesgerichts
zur Beurteilung von «zivilrechtlichen Streitigkeiten» zwi-
schen dem Bund und einem Kanton im Sinne von Art.110
Abs.1 Ziff.1 BV und Art. 41 lit.a OG hilft nicht 32, Hingegen
gewihrt nun derneue — bisher allerdings noch nicht in Kraft
gesetzte — Art. 116 OG die verwaltungsrechtliche Klage fiir
«Streitigkeiten aus dem Verwaltungsrecht des Bundes» iiber
«Leistungen aus 6ffentlichrechtlichen Vertrigen des Bundes,
seiner Anstalten oder Betriebe» (lit.b), sowie tiber «das Ver-
héltnis zwischen Bund und Kantonen» (lit.g). Im Zusam-
menhang mit der ausdriicklichen Erwihnung der 6{fentlich-
rechtlichen Vertriige und der Streitgikeiten zwischen Bund
und Kantonen umfaB3t der Begriff des « Verwaltungsrechts
des Bundes» auch die zwischen Bund und Kantonen abge-
schlossenen Vereinbarungen offentlich-rechtlicher Natur3.,
Bei 6ffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen Bund und
Kantonen sollte im Hinblick auf ihre Bedeutung fiir die
bundesstaatliche Ordnung stets ein Rechlsweg zum Bundes-
gericht offenstehen 35,

32 BIRCHMEIER 291.

33 BIRCHMEIER 99.

3¢ Zur urspriinglichen Fassung des entsprechenden Art. 111 des Ent-
wurfes von 1965 vgl. die Botschaft des Bundesrates iiber den
Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bunde vom 24.9.
1965, BBI. 1965 II 126511., bes. 1326 und 1339.

35 Zum verwaltungs- und verfassungsgerichtlichen Schutz der Ver-
waltungsabkommen zwischen Bund und Lindern in Deutschland
vgl. GRAWERT, Verwaltungsabkommen 288 ff.
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VIII. Verfassungsrechtliche Grenzen

Nur soweit sie innerhalb ihrer Kompetenzen handeln,
konnen Bund und Kantone Vereinbarungen eingehen. Die
von der Bundesverfassung bestimmte Kompetenzausschei-
dung ist zwingend, sie kann nicht im gegenseitigen Einver-
stindnis von Bund und Kantonen gedndert werden. Eine
Vereinbarung, welche eine freiwillige Ubertragung von Ho-
heitsbefugnissen von einem Kanton auf den Bund oder vom
Bund auf einen Kanton zum Gegenstand hat, ist unzulis-
sig®. Die vertragliche Abtretung der kantonalen Militar-
verwaltung an den Bund wurde von der Praxis ausdriicklich
als verfassungswidrig abgelehnt3’. Auch der Bundesrats-
beschluf} iiber die Promulgation der Pharmacopoea Helve-
tica, Editio quinta vom 19.5.1933, der sich in seinem In-
gref} ausdriicklich auf die «Zustimmung der eidgendssischen
Stande» berief, widerspricht der Verfassung .

Eine zweite Begrenzung ergibt sich bei Vereinbarungen,
welche die Errichtung einer gemeinsamen Verwaltungs-
einrichtung bezwecken. Die Kompetenzausscheidung der
Bundesverfassung ist auch in dem Sinne zwingend, daf3
Bund und Kantone die mit den Kompetenzen verbundene
Verantwortung nicht einschrinken oder teilen konnen. Es
ist unzuldssig, gemeinsame Verwaltungsbehérden mit Ho-
heitskompetenzen auszustatten, denn die hoheitlichen Be-
fugnisse stehen stets entweder dem Bund oder den Kantonen
zu, sie konnen nicht gemeinsam wahrgenommen werden %°.

% FLEINER/GIACOMETTI 71f.

% SALis Nr.1236; BGE 67 I 295.

*® BS 4, 419. Vgl. FLEINER/GIAcOMETTI 71f. A.26; AUBERT 230.

* HuBer hingegen betrachtet es als zulissig, da3 die Zusammen-
arbeit zwischen Bund und Kantonen zu «verwaltungsmiBigen
Abweichungen von der Zustidndigkeitsordnung» fithrt, wenn die
verfassungsmiiBige Kompetenzausscheidung «substantiell» nicht
verschoben wird (Gedanken 496). — Zu den in der verfassungs-
rechtlichen Diskussion in Deutschland geduBerten Bedenken vgl.
KoLBLE, Verwaltungsabkommen 655 fI. ; GRAWERT, Verwaltungs-
abkommen 131f}., bes. 2691t. ; Rupovrr, Bund 36 ff. ; KNoEPFLE 8 711.

47
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Wohl aber mul} es als erlaubt bezeichnet werden, einer ge-
meinsamen Verwaltungseinrichtung beratende oder andere
nichthoheitliche Funktionen anzuvertrauen.

Die Grenzen des Zuléssigen sind also bei Vereinbarungen
zwischen Bund und Kantonen viel enger gezogen als bei
interkantonalen Vereinbarungen.

IX. Vereinbarungen zwischen Bund und Gliedstaaten
in andern Bundesstaaten

A. Bundesrepublik Deutschland

Obschon das Grundgesetz die Vereinbarung als Mittel der
Koordination und Kooperation zwischen Bund und Landern
nicht erwiahnt, hat die Praxis in zunehmendem Male von
diesem Instrument Gebrauch gemacht*C. Die genaue Anzahl
der abgeschlossenen Vereinbarungen ist allerdings nicht fest-
stellbar, da das Zustandekommen der Bund-Linder-Abkom-
men weder vom Bundesrecht noch vom Landesrecht generell
von der Verdffentlichung abhiingig gemacht wird 4.

Es haben sich die verschiedenartigsten Formen
von Vereinbarungen zwischen Bund und Léndern ausgebil-
det, welche in der Literatur nach bestimmten Gesichts-
punkten in Gruppen unterteilt wurden2. Die Zusammen-
arbeit variiert von der bloBen gegenseitigen Information bis
zur materiellen Koordination der Verwaltung und zur Uber-
tragung der Ausiibung von Bundeszustindigkeiten auf
Landesbehorden, bzw. zur Ausiibung von Landeszustindig-
keiten durch Bundesbehorden. Der Unterscheidung von
Verwaltungsabkommen und Staatsvertriigen wurde vielfach

40 Die 1967 von GRAWERT verdffentlichte Zusammenstellung von
Vereinbarungen zwischen Bund und Lindern umfalt iiber 200
Vereinbarungen (Verwaltungsabkommen 29911.).

1 70-909, der Abkommen sind nicht in allgemein zuginglichen
Publikationsorganen veréffentlicht worden (GRAWERT, Verwal-
tungsabkommen 119).

42 K6LBLE, Gemeinschaftsaufgaben 31fl.; Verwaltungsabkommen
652.
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grofe Bedeutung zugemessen, ohne dal3 aber ein klares und
einheitliches Unterscheidungsmerkmal entwickelt worden
wire 13,

Durch die Bund-Linder-Abkommen wurden oft gemein-
same Verwaltungseinrichtungen begriindet oder die
Mitwirkung des Bundes an Verwaltungseinrichtungen der
Lander bzw. die Mitwirkung der Linder an Verwaltungs-
einrichtungen des Bundes geregelt. Die institutionalisierte
Zusammenarbeit kann dabei die verschiedensten Formen
und Intensitdtsgrade aufweisen. Die wichtigsten Beispiele
gemeinsamer Einrichtungen oder Organe sind: der Wissen-
schaftsrat, der fiir die Koordination der Hochschulplanung
und des Ausbaus der Universitéiten verantwortlich ist 44, und
die Hochschule fiir Verwaltungswissenschaften Speyer?s. In
vielen Fillen wird mit der Beteiligung des Bundes als Ver-
tragspartner eine finanzielle Unterstiitzung bezweckt 46.

Auch bei den Bund-Lander-Abkommen sind bilaterale
und multilaterale Beziehungen zu unterscheiden; bei
der letzteren Form entstehen Rechtsbeziehungen unter den
Gliedstaaten, die mit denjenigen der zwischengliedstaat-
lichen Vereinbarungen vergleichbar sind.

Die grofle Bedeutung, die den Vereinbarungen zwischen
Bund und Léndern und den auf ihnen beruhenden Verwal-
tungseinrichtungen heute zukommt, lie die verfassungs-
rechtlichen Bedenken gegeniiber dieser Form von ko-
operativem Foderalismus stark anwachsen. Wohl darf aus
dem Schweigen der Verfassung nicht ohne weiteres auf ein

8 GRAWERT, Verwaltungsabkommen 52; KoOLBLE, Verwaltungs-
abkommen 650 ff.

" K6LBLE, Gemeinschaftsaufgaben 35ff. (mit weiteren Beispielen).
Vgl. auch GRawEerT, Verwaltungsabkommen 240 1.

* GRAWERT, Verwaltungsabkommen 227f., 235f.; KoTrGEN, Ein-
fluf IT 307. — Die Hochschule fiir Verwaltungswissenschaften
Speyer ist allerdings in der Rechtsform einer landesrechtlichen
Anstalt von Rheinland-Pfalz errichtet worden. Deshalb spricht
GRAWERT von einer «verdeckten Gemeinschaftsverwaltung». Vgl.

. auch die Beispiele bei K6TT6EN, Einfluf3 T 146f.

GRAWERT, Verwaltungsabkommen 24.
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generelles Verbot derartiger Vereinbarungen geschlossen
werden, denn die Funktionsfdhigkeit des Bundesstaates ver-
langt eine Verstéindigung und ein Zusammenwirken der ein-
zelnen Glieder??. Wenn die Verfassung selbst gewisse Formen
des sich gegenseitig erginzenden Titigwerdens von Bund
und Léndern vorsieht, so sollte auch der Vertrag, der immer
wieder als klassisches Mittel der Koordination und Koope-
ration bezeichnet wird, erlaubt sein. Die herrschende Lehre
geht daher von der Zulissigkeit der Bund-Linder-Abkom-
men aus?® und erklirt sie sogar als dem Bundesstaatsgedan-
ken besonders addquat 9. Als inhaltliche Schranke gilt aber
die verfassungsmalige Kompetenzverteilung zwischen Bund
und Lindern®°; aus der grundsétzlichen Zulédssigkeit des
Vertrages darf also nicht auf die Zuldssigkeit jedes moglichen
Inhaltes geschlossen werden ®.. Vielmehr gilt nach herrschen-
der Lehre der vertragliche Verzicht des Bundes oder der
Lénder auf verfassungsmiilige Kompetenzen als unzulés-
sig’2. Eine endgiiltige Kompetenzverschiebung bedarf in
jedem Fall der Verfassungsinderung 3.

Die Frage der Verfassungsmifigkeit ist dadurch kontro-
vers geworden, daB verschiedene Autoren den Begrifl der
«Gemeinschaftsaufgaben» von Bund und Léndern ein-
gefiithrt haben® und in diesem Rahmen die Ubertragung von
Zustindigkeiten zulassen wollen®®; damit konnten sog.
Mischverwaltungen zwischen Bund und Léndern ermdoglicht
werden. Diese Rechtfertigung der institutionalisierten Zu-

47 GRAWERT, Verwaltungsabkommen 130.

48 Hesse, Bundesstaat 19; KoLBLE, Verwaltungsabkommen 655;
RupbovLr, System 76.

49 GRAWERT, Verwaltungsabkommen 135.

50 RupoLrr, Bund 33; HERrzoa 198.

51 GRAWERT, Verwaltungsabkommen 160.

52 THEODOR MAUNZ/GUNTER DURIG/RoMaN HERzOG, Grundgesetz,
Kommentar, Miinchen 1968, Bd.1 N.17 zu Art. 20.

% RupoLr, Bund 36. )

54 K6LBLE, Gemeinschaftsaufgaben 17ff.; vgl. auch KOTTGEN, Ein-
flufl 1T 30311.

58 KOLBLE, Gemeinschaftsaufgaben 32f1.
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sammenarbeit stofit zum Teil auf heftige Kritik, welche die
Gemeinschaftseinrichtungen von Bund und Léndern als ver-
fassungswidrig bezeichnet®s. Die Grenzen der verfassungs-
rechtlichen Zulédssigkeit werden dabei allerdings sehr ver-
schieden umschrieben 7,

Es wird nun neuerdings versucht, die Streitfrage, ob die
von der Praxis entwickelten Formen der Zusammenarbeit
zwischen Bund und Léndern noch als verfassungsméfig zu
betrachten seien, durch eine Verfassungsidnderung zu losen.
Die Kommission fiir die Finanzreform hat in ihrem Gut-
achten vorgeschlagen, einen neuen Artikel 85 ain das Grund-
gesetz einzufiigen, der folgende Bestimmung enthaltss8:

«Bei der Erfiilllung staatlicher Aufgaben, deren Aus-
fithrung Sache der Linder ist, wirken Bund und Linder
zusammen, wenn die Aufgaben fiir die Gesamtheit be-
deutsam sind und einer langfristigen, gemeinsamen Pla-
nung bediirfen (Gemeinschaftsaufgaben).

Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundes-
rates wird bestimmt, welche Aufgaben Gemeinschafts-
aufgaben sind...»

B. USA

Die Zusammenarbeit von Union und Gliedstaaten ist vor
allem durch das System der grants-in-aid, den traditionellen
Bundeszuschiissen an die Staaten, gekennzeichnet?®. Diese
Zuwendungen des Bundes sind in der Regel fiir einen genau
festgelegten Zweck vorgesehen und werden mit Bedingungen
und Auflagen gegeniiber den Staaten verkniipft, so daB
durch sie eine gewisse Kooperation zwischen Bund und

*® GRAWERT, Verwaltungsabkommen 250 ff., bes. 282.

" Rubovrr, Bund 38. Vgl. auch KoLesLE, Gemeinschaftsaufgaben
27, 33.

* Gutachten iiber die Finanzreform in der Bundesrepublik Deutsch-
land 173,

* MoNYPENNY, Grants-in-Aid 111, ; The Commission on Intergovern-
mental Relations 118ff.; Sxmper 53ff.; ViLE 173ff.; GRAVES,
Relations 477 ff.; KeweN1G 458 fI.
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Gliedstaaten ermdglicht wird. Eine besonders typische Form
dieser Zusammenarbeit zeigt sich z.B. im sog. Highway-
Program, durch welches der Bund den Bau von Autobahnen
fordert 6°.

Seit langerer Zeit macht sich ein vermehrtes Interesse
des Bundes am Abschlull von inferstate compacts be-
merkbar, in welchen sogar ein wichtiges Element der Zu-
sammenarbeit zwischen Bund und Staaten erblickt wird®,
Diese Entwicklung ist vor allem darauf zuriickzufiihren, dal}
die Union ihren Téatigkeitsbereich stets ausgedehnt und da-
mit ein Interesse an jenen Fragen gewonnen hat, welche die
Staaten in gegenseitiger Zusammenarbeit zu bewdltigen
trachten®2. In verschiedenen Formen versuchte der Bund
die vorwiegend passive Rolle, zu welcher er beim Abschluf3
von interstate compacts verurteilt ist, durch eine vermehrte
EinfluBnahme des Kongresses zu ergiinzen. Verschiedentlich
nehmen an den Vertragsverhandlungen iiber einen neuen
compact Bundesvertreter teil®s. In einem Fall wurde die
Zustimmung des Kongresses vom Beitritt eines weiteren
Staates abhingig gemacht ¢4, Der letzte Schritt in dieser Ent-
wicklung ist die Beteiligung des Bundes an einem compact
als vollwertiger Vertragspartner®., Die Staaten betrachten
eine Teilnahme des Bundes als Vorteil, da seine Autoritét
die Erreichung der vereinbarten Zwecke besser gewdhr-
leistet %6, Die interstate compacts erweisen sich so als Instru-
mente zu einer Kombination von horizontaler und vertikaler
Kooperation 7.

60 GrAVES, Relations 516 ff.; SNIDER 573 ; KEWENIG 464 fl.

61 CLARK 71; ZIMMERMANN/WENDELL 57 fl.

0 CLARK 12,

68 ZIMMERMANN/WENDELL 581, ; CLARK 72.

6¢ CLARK 73. — Die Einflunahme des Bundes betraf bisher vor allem
Vereinbarungen iiber die Schiffahrt auf Binnengewassern.

65 So beim Interstate-Federal-Compact for the Delaware River BaSin
(BartoN 105f.; GRAVES, Relations 610) und beim Upper Basin
Compact for the Colorado River (ZiMmMERMANN/WENDELL 591.).

66 GRAVES, Relations 610.

67 ZIMMERMANN/WENDELL 60.
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4. Teil

VERFASSUNGSPOLITISCHE
SCHLUSSFOLGERUNGEN

§ 6 Ausbaumdiglichkeiten und Grenzen
der foderalistischen Zusammenarhbeit

Es gehort zur Aufgabe der vorliegenden Arbeit, nicht nur
die heute bestehenden Einrichtungen der féderalistischen
Zusammenarbeit darzustellen, sondern diese auch kritisch
auf einen moglichen Ausbau hin zu priifen. Die rechtsdogma-
tische Untersuchung muf3 durch eine rechtspolitische Be-
trachtung erginzt werden. Sonst wiirde man Gefahr laufen,
die iiber das geltende positive Recht hinaus reichende Frage
nach dem Funktionieren der féderalistischen In-
stitutionen und nach der Leistungsfdhigkeit des
Foderalismus nicht in ihrer grundsitzlichen Tragweite zu
erfassen.

I. Voraussetzungen einer Verstirkung
der foderalistischen Zusammenarbeit

A. Die bisherigen Leistungen

Der in den vorausgehenden Paragraphen vermittelte
Uberblick zeigt, daB im schweizerischen Bundesstaat heute
sehr viele Institutionen der Zusammenarbeit zwi-
schen den Kantonen und zwischen Bund und Kantonen zur
Verfiigung stehen; sie ermdglichen eine Koordination in ver-
schiedenen Formen und mit verschiedener Intensitit.

Von diesen Einrichtungen ist ein hiufiger Gebrauch
gemacht worden. Das Quantitative beantwortet aber nicht
die Frage nach der praktischen Tragweite. Eine kritische
Betrachtung ergibt vielmehr, daB der koo perative Fode-
ralismus — abgesehen von der Beteiligung der Kantone an
der Rechtsetzung und am Vollzug im Bereich von Bundes-
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kompetenzen — bis heute eine sehr bescheidene prak-
tische Bedeutung hat. Das beruht auf verschiedenen
Griinden. Der wichtigste ist darin zu erblicken, dal3 die fode-
ralistische Zusammenarbeit bisher stark im Zufélligen ver-
blieben und nicht mit der gebotenen Grundsétzlichkeit aus-
gebaut worden ist. Auch dort wo neue foderalistische Insti-
tutionen errichtet werden, anvertraut man ihnen nur in den
selteneren Fallen bedeutende Staatsaufgaben. Es fehlt offen-
bar zudem an der Bereitschaft, die notwendigen {inanziellen
Mittel einzusetzen, um eine gewisse Leistungsfihigkeit der
Gemeinschaftswerke sicherzustellen; die interkantonale Zu-
sammenarbeit wird eher unter dem Gesichtspunkt der sich
unmittelbar auswirkenden Einsparungen und als Mittel zur
Erlangung von Bundesbeitridgen betrachtet. Und schlie3lich
haben die kooperativen Organisationen bisher sehr langsam
gearbeitet; die beschrinkten Ergebnisse, welche die seit 1897
bestehende Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz
zeitigte, und die Schwierigkeiten, alle Kantone zum Beitritt
zum Konkordat iiber den Ausschlull von Steuerabkommen
von 1948 zu bewegen, sind Beispiele dafiir. Im Hinblick auf
die mangelnde Leistungsfihigkeit kann der kooperative
Foderalismus bis heute noch nicht als tragendes
Element des schweizerischen Bundesstaates an-
gesprochen werden.

Erfreulicherweise ist in den letzten Jahren von verschie-
dener Seite her die Initiative ergriffen worden, um die Un-
zulénglichkeiten der bisherigen féderalistischen Zusammen-
arbeit zu iiberwinden. Die Bemiihungen um eine For-
derung der interkantonalen Zusammenarbeit ha-
ben Ausdruck gefunden im Postulat BorgeL im Stdnderat
vom 16.12.1965 und im Postulat HrLiMaNN im National-
rat vom 29.6.1966, die beide forderten, daB durch einen
systematischen Ausbau der interkantonalen Kooperation
die Funktionsfihigkeit des schweizerischen Foderalismus
den modernen Anforderungen anzupassen seil. Vor allem

1 Rechenschaftsbericht des Bundesrates 1965, 366; 1966, 366 f.
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hat die 1967 erfolgte Errichtung der Stiftung fir Eidgendssi-
sche Zusammenarbeit zu einer Neubesinnung auf das Grund-
satzliche unserer foderalistischen Ordnung und auf die Not-
wendigkeit einer Erneuerung beigetragen. Einen besonderen
Elan erhalten diese Bestrebungen in der welschen Schweiz,
wo z.B. die Groupes romandes de la Nouvelle Société Hel-
vétique 1966 sich in einer Umfrage an alle Parlamentarier
und Regierungsrite der Kantone Bern, Freiburg, Genf,
Neuenburg, Wallis und Waadt wandten, um die Schwer-
punkte einer verstirkten interkantonalen Zusammenarbeit
zu formulieren. In diesem Zusammenhang ist auch der Vor-
schlag des Waadtlinder Staatsrats CLAUDE BONNARD zu
erwidhnen, den Stinderat und von ithm ernannte Delegierte
zu interkantonalen Koordinationsorganen zu machen, wel-
che eine leistungsfihige Zusammenarbeit, insbesondere die
Ausarbeitung von Konkordaten, férdern und beschleunigen
sollen 2,

B. Forderung systematischer wissenschaftlicher Bearbeitung

Eine Verstarkung der foderalistischen Zusammenarbeit
setzt eine wissenschaftliche Bearbeitung voraus, die in syste-
matischer Weise die heutigen Bedingungen der Verwirk-
lichung des Foderalismus, die verschiedenen Institutionen
der Zusammenarbeit und ihr praktisches Funktionieren un-
tersucht. Dabei werden nicht so sehr Bekenntnisse zum
Foderalismus und Beitréige zu einer allgemeinen Bundes-
staatstheorie weiterhelfen als vielmehr Studien, welche die
Rechtstatsachen erschlieBen, das konkrete Material ver-
arbeiten und neue praktische Moglichkeiten erortern. In den
USA hat unter der Leitung von WILLIAM ANDERSON ein
Forschungsteam der Universitdt von Minnesota von 1946
bis 1959 die Probleme der «intergovernmental relations»
studiert; von den zehn Forschungsberichten ist die abschlie-

* CLAUDE BonNNARD, Révision de la Constitution fédérale, Exposé
vom 20.2.1969 (hektographierte Abschrift), S.12ff.
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Bende Arbeit von ANDERsON «Intergovernmental Relations
in Review» besonders zu erwidhnen 3.

C. Forderung von Publikation und Dokumentation

Es fillt oft sehr schwer, zuverlissige Auskunft iiber die
Zusammenarbeit unter den Kantonen oder zwischen Bund
und Kantonen zu erlangen. Die interkantonalen Verein-
barungen, wie zum Teil auch die Vereinbarungen zwischen
Bund und Kantonen sind ungentigend publiziert *. Fiir inter-
kantonale Konferenzen und andere Koordinationsorgane
fehlen weitgehend Informationsmittel, die iiber Organisa-
tion, Reglemente und Tatigkeitsbereich Auskunft geben
konnten. Der Informations- und Erfahrungsaustausch ist
weder innerhalb der einzelnen Kantone noch im gesamt-
schweizerischen Rahmen gewihrleistet.

Eine grundsétzliche und moglichst umfassende Publika-
tion aller Vereinbarungen zwischen Kantonen und zwischen
Bund und Kantonen sowie die Erstellung einer Dokumen-
tation, welche auch die iibrigen Formen der foderativen Zu-
sammenarbeit erfaf3t, ist eine unerldBliche Voraussetzung
fiir eine Starkung des kooperativen Foderalismus.

D. Forderung der Grundsétzlichkeit der Praxis

Die Bedeutung des Foderalismus bemifBt sich letztlich
nicht nach den Institutionen, sondern nach der Art des Ge-
brauchs, der von diesen Institutionen gemacht wird®. Die
bisherigen Unzulédnglichkeiten der foderalistischen Zusam-
menarbeit liegen nicht im Mangel an Institutionen begriin-
det, sondern im zuriickhaltenden, zufilligen und nicht nach
dem Grundsitzlichen ausgerichteten Gebrauch, der davon
gemacht wird. Damit will keineswegs fiir einen generellen

3 Vgl. auch DIETRICH SCHINDLER, Studien zum amerikanischen
Foderalismus, Jahrbuch der Schweizerischen Vereinigung fiir Po-
litische Wissenschaften 2 (1962) 81f.

4 Vgl. vorn § 2/X1, § 5 nach A.13.

5 Vgl. ImopEN, Problematik 240.
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Vorrang der Koordination pladiert werden. Es wiire verfehlt,
das koordinierte Vorgehen stets und in allen Sachbereichen
als Vorteil gegentiber dem individuellen Vorgehen einzelner
Kantone zu betrachten. Wo aber eine Koordination not-
wendig erscheint, sollte sie den beiden Erfordernissen der
Grundsétzlichkeit und der Leistungsfihigkeit gentigen.

I1. Forderung der Koordination der foderalistischen
Zusammenarbeit

Zu einem Zusammenwirken zwischen den Kantonen und
— in beschrinkterem Ausmafl — zwischen Bund und Kan-
tonen besteht heute in sehr vielen staatlichen Aufgaben-
bereichen ein Anla3. Dadurch entsteht die Gefahr, daB3 der
Uberblick verloren geht und die einzelnen Kooperations-
formen sich nicht mehr in eine Gesamtordnung eingliedern.
Diese Zersplitterung kann zu einer bedeutenden Beein-
trachtigung der Leistungsfahigkeit des an sich schon kom-
plexen foderalistischen Systems werden. Auch wer nicht vom
Bazillus der Planungs- und Koordinationswut befallen ist,
wird sich der Einsicht nicht verschlieBen konnen, daB es
einer Koordination der féderalistischen Zusammenarbeit
bedarf, wenn diese weiter ausgebaut und zu einem tragenden
Element unseres Bundesstaates gemacht werden soll.

Einerseits sollte innerhalb eines jeden Kantonsein
Minimum an Koordinierung erstrebt werden. Die in
den verschiedenen Verwaltungssparten erfolgende Zusam-
menarbeit mit andern Kantonen und — zum Teil auch — mit
dem Bunde sollte von einer kantonalen Informations- und
Dokumentationsstelle, z.B. im Rahmen der Staatskanzleien,
erfat werden. Nur so wird es moglich sein, die grundsitz-
lichen Formen der Zusammenarbeit aus der Vielzahl von
Kontakten, die zum Teil nur verwaltungstechnischer Natur
sind, herauszuheben und in ihren Zusammenhingen zu er-
fassen. Der kooperative Foderalismus will die Selbstéindig-
keit der Kantone sichern und stirken; das ist nur moglich,
wenn bei der foderalistischen Zusammenarbeit wirklich die
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Kantone als politische und verwaltungsmifige Einheiten
auftreten und nicht nur einzelne Fachbeamte titig sind, die
den Kanton nicht zu reprisentieren vermégen und von an-
dern Zusammenarbeitskontakten nichts wissen. So schwierig
diese Aufgabe ist, die Kantone werden hier ihre Leistungs-
fahigkeit im Rahmen einer bundesstaatlichen Ordnung
glaubhaft machen miissen®.

Anderseits bedarf die foderalistische Zusammenarbeit
einer Koordination auf gesamtschweizerischer
Ebene. Ihre Aufgabe miiB3te sich beziehen auf Vermittlung
von Informationen und Dokumentation, IFérderung von
Kontakten und Erfahrungsaustausch und mdoglicherweise
auch Mitwirkung bei der Publikation der zwischen den Kan-
tonen und zwischen Bund und Kantonen abgeschlossenen
Vereinbarungen. Die Koordinationsstelle kdnnte auch wis-
senschaftliche Forschungsauftrige erteilen, deren Resultate
den Kantonen und dem Bund als Vorarbeiten fiir die Be-
sorgung komplexer Verwaltungsaufgaben zur Verfiigung
stehen wiirden; auf diese Weise konnten z. B. im Steuerrecht
oder auf andern Gebieten, in denen sich den Kantonen dhn-
lich gelagerte Probleme stellen, Mustergesetze und Muster-
verordnungen mit Alternativvorschligen entworfen wer-
den. Vor allem konnte auch die Ausarbeitung von inter-
kantonalen Konkordaten und zum Teil auch von Abkommen
zwischen Bund und Kantonen in diesem Rahmen an die
Hand genommen und gefordert werden. Eine solche Ko-
ordination wiirde nicht nur erlauben, daf3 die kantonalen
und Bundesbehorden sich bei ihrer Arbeit auf bereits ge-
machte Erfahrungen stiitzen kénnten, sondern wiirde auch
eine auf das Grundsitzliche ausgerichtete, klare Ordnung

¢ Vielleicht ergibt sich ein institutioneller Ankniipfungspunkt, wenn
ein Kanton im Hinblick auf die allgemein als notwendig erachtete
Koordinierung der innerkantonalen Verwaltungsfunktionen neué
Organisationsformen ins Leben ruft. Vgl. dazu den Bericht, den
eine unter Leitung von Kurt EICHENBERGER stehende Arbeits-
gruppe im November 1968 iiber die Regierungs- und Verwaltungs-
reform im Kanton Aargau fertiggestellt hat (S.831.).
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der foderalistischen Zusammenarbeit und damit ihre Lei-
stungsfiahigkeit fordern. Ohne Koordination wird der ko-
operative Foderalismus im Dickicht der unzéhligen Formen
des Zusammenwirkens ersticken.

Von einer gesamtschweizerischen Koordination wird nur
dann eine Wirkung zu erwarten sein, wenn an ihr alle Kan-
tone und der Bund beteiligt sind. Der kooperative
Foderalismus ist nicht eindimensional, sondern muf3 die ho-
rizontale Kooperation mit der vertikalen verbinden. Die
Mitwirkung des Bundes ist unerlallich; sie gefdhrdet keines-
wegs die Selbstidndigkeit der Kantone in ihrem Zusammen-
wirken. Die foderalistische Zusammenarbeit kann vom Bund
sehr wertvolle Impulse empfangen?; ohne die Beteiligung
des Bundes wiiren die Kantone nicht selten gezwungen, eine
Verwaltungsaufgabe gesamthaft dem Bund zu iiberlassen.

Alsidealer institutioneller Ankniipfungspunkt bietet sich
der Stdnderat an, da sich in ihm die Verbindung der hori-
zontalen und vertikalen Bundeskomponenten schon vorge-
bildet findet. Das wiirde allerdings voraussetzen, daB3 der
Stinderat wieder stiarker als Vertretung der Kantone ver-
standen wiirde®. Die Betrauung des Stdnderates mit der
Aufgabe der foderalistischen Koordination hiitte auch den
grolen Vorteil, daB es nicht zu einer Vermehrung von fode-
ralistischen Institutionen kommen wiirde, sondern zu einer
Verstirkung eines Bindegliedes, dem urspriinglich eine emi-
nent foderalistische Funktion zugedacht war. Der Stéanderat

" IMBODEN, Ausscheidung 261.

® In diesem Zusammenhang wiirde sich die weitere Frage stellen,
ob es wiinschenswert wiire, die Kompetenzen der beiden Kam-
mern der Bundesversammlung verschieden zu umschreiben und
den Sténderat vor allem mit den féderativen Belangen zu be-
trauen, wie dies beim Bundesrat in der Bundesrepublik Deutsch-
land der Fall ist. Der Bundesrat spielt in Deutschland eine sehr
bedeutsame foderalistische Rolle (vgl. Hesse, Bundesstaat 2111.);
die Zusammenarbeit zwischen den Lindern erfolgt allerdings
nicht so sehr in seinem Rahmen, als vielmehr in den Konferenzen
der Ministerpriisidenten und Ressortminister der Linder (vgl.
vorn § 3/V/A).
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hitte auch — mit einem qualifizierten personellen Apparat
und den erforderlichen finanziellen Mitteln versehen — die
notwendige Autoritit, um eine wirksame und doch neutrale
Koordinierung zu gewihrleisten. Er bote in viel groflerem
Ma@le die Voraussetzungen, vom vollen Vertrauen der Kan-
tone getragen zu werden, als jede neu geschaffene Institu-
tion. Er wiirde auch — im Gegensatz z.B. zu einer privat-
rechtlich organisierten Koordinationsstelle — iiber den er-
forderlichen offiziellen und politischen Status verfiigen, der
allein das Koordinationsorgan zur Bewéltigung der schwie-
rigen Aufgaben befdhigt.

I11. Die Frage neuer verfassungsrechtlicher
Grundlagen

Firdie Zusammenarbeit zwischen den Kantonen
sind die notwendigen Verfassungsgrundlagen gegeben. An-
ders stellt sich die Frage nur, wenn man an die Moglichkeit
denken wollte, interkantonale Vereinbarungen, denen eine
Mehrheit aller Kantone beigetreten ist, auch fiir die iibrigen
Kantone als verbindlich zu erkliren®. Eine solche Regelung
des Mehrheitsprinzips bediirfte der Verankerung in der Bun-
desverfassung, da sie dem in Art.6 Abs.2lit.b BV geforder-
ten demokratischen Rechtsetzungsverfahren der Kantone
widersprechen koénnte und die Kantone nicht von sich aus
generell auf die Zustimmungsbediirftigkeit zu verzichten
vermogen. — Diese Form des Mehrheitsprinzips ruft aber
groBten foderalistischen Bedenken, da sie die Selbstdndig-
keit und Autonomie der Kantone in ihrem Kern trifft. Wenn
eine Frage wirklich eine gesamtschweizerische Regelung er-
heischt und die Kantone sich auf die Lange nicht freiwillig
zu einer Vereinbarung bereit finden, dann ist dies ein Indiz
dafiir, daBl der Bund die notwendige Kompetenz erhalten
sollte. Es ist auch kaum denkbar, daB bei wichtigen Sach-
fragen die auf Grund des Mehrheitsprinzips ausgesprochene

» Vgl. dazu vorn § 2/I1X/C.
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Allgemeinverbindlicherklirung eine politisch tragfidhige
Grundlage abgeben wiirde.

Die zunehmende Verflechtung oder Verzahnung von
Bundes- und Kantonskompetenzen kann zur Anerkennung
von gemeinsamen Aufgaben von Bund und Kan-
tonen fiithren. Soweit dabei die strenge Trennung der Kom-
petenzen, wie sie bisher dem schweizerischen Bundesstaats-
system eigen war, durchbrochen wiirde, wire eine klare ver-
fassungsrechtliche Grundlage zu fordern, welche unter be-
stimmten Voraussetzungen die gemeinsame Erfiillung einer
Staatsaufgabe durch Bund und Kantone zulassen wiirde!°.
Diese Frage erscheint bis heute aber nicht als dringlich. Es
mul} auch vor einer zu umfassenden Anerkennung von Ge-
meinschaftsaufgaben gewarnt werden; diese wiirden die
Klarheit der Kompetenzordnung und der Verteilung der
Verantwortung beeintrachtigen.

Die Einsetzung eines gesamtschweizerischen Ko-
ordinationsorgans fiir die foderalistische Zusam-
menarbeit konnte in verschiedenen Formen erfolgen.
Denkbar ist als Rechtsgrundlage eine interkantonale Ver-
einbarung, welche mit einem BundeserlaB verbunden wire.
Falls eine wirklich leistungsfihige Koordinationsbehorde —
z.B. in Ankniipfung an den Stdnderat — ins Leben gerufen
werden soll, muB3 man eine Verfassungsédnderung in Betracht
ziehen, welche eine Grundlage fiir diese neue, von Bund
und Kantonen gemeinsam zu besorgende Aufgabe errichten
wiirde.

Die Verstiarkung des kooperativen Foderalismus wird die
bundesstaatliche Ordnung noch komplexer machen, als sie
heute schon ist. Eine solche komplizierte Kompetenzord-
nung wird nur Bestand haben, wenn sie durch einen um-
fassenden verfassungsrechtlichen Schutz gesichert

10 . . . .
Zu dem auf die verfassungsrechtliche Anerkennung von Gemein-
schaftsaufgaben abzielenden Entwurf eines neuen Artikels des

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vgl. vorn § 5/A
bei A. 58,



740 Ulrich Hifelin:

1st. Vor allem die in Art.113 Abs.3 BV liegende Beschrin-
kung der Uberpriifung von Bundeserlassen widerspricht dem
foderalistischen Grundgedanken. Das Bundesgericht sollte
in umfassender Weise uber alle Formen von fdéderativen
Streitigkeiten entscheiden konnen!.

IV. Grenzen des kooperativen Foderalismus

Der kooperative Foderalismus kann in der Schweiz noch
stark ausgebaut werden. Aber seinem Anwendungsbereich
sind Grenzen gesetzt. EEs wiire eine triigerische Hoffnung,
von einer moglichst weitgehenden foderalistischen Zusam-
menarbeit die LLosung aller Probleme, die sich dem Bundes-
staat heute stellen, erwarten zu wollen. Der kooperative
Foderalismus ist nicht ein Allheilmittel; er hebt
einen Aspekt des bundesstaatlichen Systems hervor, der sich
in die Gesamtordnung einfiigen muf.

Einen Mafstab findet die foderalistische Zusammenarbeit
zunichst in ihrer Leistungsfidhigkeit. Auch wenn man
den Foderalismus nicht einfach auf ein rational-funktionales
Ordnungsprinzip reduzieren will, mufl die foderalistische
Zusammenarbeit doch an ihren Leistungen, an ihrer Wirk-
samkeit gemessen werden. Die freundeidgendssischen Kon-
takte und die liebevolle Pflege ihrer «organischen» Entwick-
lung geniigen nicht. Dort wo der kooperative Foderalismus
keinen Beitrag zur Bewiltigung der dem modernen Staate
gesetzten Aufgaben zu erbringen vermag, ist er sinnlos.

Die foderalistische Zusammenarbeit darf sodann trotz
einer erwiinschten Elastizitiit nicht bewirken, da die Klar-
heit der bundesstaatlichen Ordnung beeintrichtigt
wird. Obwohl ein komplexes Gefiige, muf} der Bundesstaat,
auch wenn die neuen Kooperationsformen betont werden,
eine iiberblickbare und klare Ordnung aufweisen, deren
Struktur von Grundentscheidungen bestimmt ist. Eine ver-
wirrende Uberlagerung und Kombination von foderalisti-

11 ITMBODEN, Problematik 238f.; TH. FLEINER 650.
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schen Einrichtungen schwicht den Foéderalismus und be-
droht die Selbstidndigkeit der Kantone.

Und schliellich muf3 der kooperative Féderalismus die
verfassungsméfBige Kompetenzordnung beachten.
Er darf diese nicht relativieren oder praktisch obsolet ma-
chen. Die neuen Organisationsformen miissen ihre — even-
tuell neu zu formulierende — Grundlage in der Verfassung
finden und nicht aullerhalb der Verfassung gestaltet werden.
Der kooperative Foderalismus kann sich nur im Rahmen
des foderalistischen Verfassungsstaates entfalten?!?.

Wenn die foderalistische Zusammenarbeit der Kantone
in einem bestimmten Sachbereich nicht zu einer wirkungs-
vollen Regelung zu fiihren vermag, sollte, falls eine gesamt-
schweizerische Ordnung unumgéinglich ist, die Begrin-
dung einer neuen Bundeskompetenz nicht verzogert
werden. Der kooperative Foderalismus sollte nicht zu einer
Versteinerung einer und jeder kantonalen Kompetenz fiih-
ren, sondern zur Verstirkung der Selbstindigkeit und Wir-
kungsfihigkeit der Kantone beitragen. Es sollte verhindert
werden, daB er ins Defensive abgleitet. Die foderalisti-
sche Zusammenarbeit hat heute, auch innerhalb der
erwihnten Grenzen, ein auflerordentlich weites Feld auf-
bauender und schopferischer Gestaltung vor sich.

' Vgl. dazu auch vorn § 2/X1II und § 5/VIIL.






	Der kooperative Föderalismus in der Schweiz

